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1 Einführung

1.1 Ausgangssituation

Die Städtebauförderung ist ein zentrales In-
strument der nachhaltigen Stadtentwick-
lung in Deutschland. Bund und Länder stel-
len im Rahmen verschiedener Programme 
Finanzhilfen für Investitionen in die Erneu-
erung und Entwicklung der Städte und Ge-
meinden bereit. Damit soll die Funktion der 
Städte als Wirtschafts- und Wohnstandort 
gestärkt werden. Seit 1971 nutzt der Bund 
den gesetzlichen Handlungsspielraum zur 
Förderung des Städtebaus. Insgesamt sind 
bisher über 5.000 Maßnahmen in mehr als 
2.000 Gemeinden mit mehr als 12 Mrd. Euro 
allein an Bundesmitteln gefördert worden. 
Zusammen mit den Kofinanzierungsmit-
teln der Länder und Kommunen sind rund 
30 Mrd. Euro über diesen Förderweg für die 
Stadtentwicklung bereitgestellt worden. 
Hinzu kommen noch die privaten Investiti-
onen im Rahmen der Maßnahmedurchfüh-
rung. Mit mehr als 3.700 Maßnahmen und ei-
nen Finanzhilfevolumen von rund 7,4 Mrd. 
Euro ist das so genannte Allgemeine Pro-
gramm (Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen) das volumenreichste Unter-
programm der Städtebauförderung. Inzwi-
schen sind etwa 1.200 Sanierung- und Ent-
wicklungsmaßnahmen abgeschlossen, die 
mit rund 1,4 Mrd. Euro allein aus Bundes-
mitteln gefördert wurden. 

Insgesamt gilt die Städtebauförderung in 
Deutschland als Erfolgsmodell. Das ha-
ben unterschiedliche Untersuchungen im-
mer wieder eindrucksvoll gezeigt. Hierbei 
sind auch diejenigen Untersuchungen rele-
vant, die die ökonomischen Wirkungen der 
öffentlichen Fördermittel in diesem Poli-
tikbereich diskutieren. Obgleich die Städte-
bauförderung und die mit städtebaulichen 
Sanierungsgebieten einhergehenden steu-
erlichen Förderungen wirksame Instrumen-
te zur Stimulierung privater Investitionstä-
tigkeit sein können, werden erhebliche Un-
terschiede zwischen den verschiedenen Pha-
sen der Städtebauförderung und vor allem 
den darunter gefassten Programmen festge-
stellt. Nicht nur die „Anstoßeffekte“ öffentli-
cher Förderung weichen stark voneinander 
ab, sondern auch die darüber hinausgehen-
den städtebaulichen, sozialen und ökologi-
schen Effekte unterscheiden sich deutlich. 

1.2 Fragestellungen und 
Zielsetzung

Vor diesem Hintergrund war Ausgangspunkt 
und Ziel des Forschungsprojektes die Analy-
se der langfristigen Effekte von Sanierungs-
maßnahmen. Dazu sollte auf Basis von 25 von 
zwischen 1995 bis 2003 abgeschlossenen und 
abgerechneten Sanierungsmaßnahmen eine 
systematisch aufbereitete und vergleichend 
analysierende Untersuchung vorgenommen 
werden. 

In Bezug auf die langfristigen Wirkungen bzw. 
Effekte von Sanierungsmaßnahmen waren 
folgende Fragestellungen von Bedeutung:
•	 Konnten die zu Grunde gelegten Sa-

nierungsziele dauerhaft erreicht wer-
den und entsprechen sie den gestellten 
Erwartungen?

•	 Welche sozialen, ökonomischen und öko-
logischen Effekte sind durch die Städte-
bauförderungsmaßnahmen im Sanie-
rungsgebiet selbst, in angrenzenden Ge-
bieten und in der Gesamtstadt erzielt 
worden?

•	 Welche Impulse wurden für die Stadtent-
wicklung ausgelöst?

•	 Welche positiven wie negativen Nebenwir-
kungen sind möglicherweise eingetreten? 

Darauf aufbauend sollten aus der empiri-
schen Auswertung der ausgewählten Fall-
studienstädte Handlungsempfehlungen ab-
geleitet werden, die auf die Effektivierung der 
Städtebauförderung abzielen, so wie sie im 
Zuge einer nationalen Stadtentwicklungs-
politik gefordert wird. Zu berücksichtigen-
de Faktoren waren insbesondere eine verbes-
serte Abstimmung von Bund, Ländern und 
Kommunen, das Monitoring und Control-
ling der Maßnahmen und der Mittelverwen-
dung, ein verändertes Finanzmanagement 
sowie eine Intensivierung des Erfahrungs-
austausches der verschiedenen Akteure un-
tereinander. Die Untersuchung und Analy-
se des Verfahrens der Städtebauförderung 
zählte als ein weiterer Baustein. Konkrete Be-
trachtungsebenen waren sowohl das verwal-
tungsmäßige Verfahren im Rahmen der Maß-
nahmedurchführung auf kommunaler Ebene 
als auch das Zusammenspiel mit den überge-
ordneten Ebenen (Mittelbehörde, Land und 
Bund). 
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Im Zusammenhang mit dem Herausfiltern 
von Effektivierungspotenzialen, die im Er-
gebnis zu Handlungsempfehlungen und 
Empfehlungen für die Bund-Länder-Förde-
rung münden sollten, waren folgende Fra-
gestellungen von Bedeutung: 
•	 Inwieweit konnte die im öffentlichen In-

teresse liegende und im BauGB geforder-
te einheitliche Vorbereitung und zügige 
Durchführung der Maßnahmen erreicht 
werden?

•	 Wo sind im Verfahrensablauf Hemmnisse 
aufgetreten und woraus resultieren diese?

•	 Wie lässt sich vor dem Hintergrund der 
Praxiserfahrungen eine effektivere Durch-
führung der Maßnahmen erzielen?

Die fallstudienbasierte Untersuchung von 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen bil-
dete den Kern des Forschungsprojektes. An-
hand der systematischen Analyse der Fallstu-
dien konnten die wesentlichen Wirkungsfak-
toren der Städtebauförderung aufgezeigt und 
abgeleitet werden. 

Die vorliegende Broschüre ist ein Auszug aus 
dem Gesamtbericht. Aufgrund der Fülle von 
Informationen widmet sie sich im Wesentli-
chen einer strukturierten Beschreibung der 
untersuchten Sanierungsmaßnahmen und 
einer Wiedergabe der Wirkungen als ein 
wichtiges Ergebnis des Forschungsprojek-
tes. Alle Fallstudien werden nach einheitli-
chem Schema beschrieben. Schwerpunkte 
der Fallstudien werden ebenso dargestellt: 
Im Mittelpunkt steht die Typisierung ent-
sprechend der stadtgrößenbezogenen bzw. 
siedlungsstrukturellen Gebietsspezifika. Die 
Beleuchtung der Aufgabenschwerpunkte im 
Sinne von zentralen Herausforderungen zu 
Beginn der Sanierung bildet einen weiteren 
Baustein. 

1.3 Auswahl der Fallstudien

Für die Auswahl der Fallstudien waren ver-
schiedene Schlüsselkriterien sowie Einschät-
zungen von Vertretern der Länderministeri-
en maßgebend. Leitgedanke war, ein mög-
lichst differenziertes Spektrum der in der Ver-
gangenheit geförderten Maßnahmen mit un-
terschiedlichen charakteristischen Ausprä-
gungen und Projekten zu präsentieren. Eine 
räumliche Ausgewogenheit sollte gewährleis-
tet werden. Ebenso waren neben „bundes-
landtypischen“ Themen der Städtebauförde-
rungspraxis (Bund-Länder-Programme, Län-
derprogramme) auch Förderkulissen (Über-

schneidung oder Nacheinander mehrerer 
Programme) sowie Finanzmanagement als 
regionale und strukturelle Besonderheiten 
mit zu berücksichtigen. 

Aus einem Pool der rund 600 zwischen 1995 
und 2003 abgerechneten Sanierungsmaß-
nahmen wurden nach einer Grobauswahl 
die verbleibenden 313 Maßnahmen in ei-
nem weiteren Schritt auf zentrale Schlüssel-
kriterien hin betrachtet. Die Auswahl erfolg-
te nach der regionalen und städtischen Spe-
zifik, zentralen Herausforderungen der Sa-
nierung und Verfahrenstyp, aber auch ver-
mutete positive wie negative Wirkungen und 
unterschiedliche Erfolgsvoraussetzungen der 
Sanierungsgebiete spielten eine Rolle. Hin-
zugezogen wurden weitere quantitative Kri-
terien wie Gemeindegröße, Lage und Grö-
ße, Maßnahmentyp, die zeitliche Dimensi-
on sowie der Einsatz von Bundesfinanzhilfen. 
Aus der Beteiligung der Ländervertreter er-
gab sich eine Reihe von Hinweisen, Vorschlä-
gen und Präferenzen, die zu einer Feinaus-
wahl an geeigneten Fördermaßnahmen führ-
ten. Durch die zusätzliche Einbeziehung bis-
lang lediglich ausfinanzierter und einzelner 
weit im Verfahren fortgeschrittener Maßnah-
men in einer erweiterten Auswahl konnten 
Maßnahmen aus allen Bundesländern ein-
schließlich der ostdeutschen Bundesländer 
berücksichtigt werden, die erst ab 1991 in 
die Bund-Länder-Förderung aufgenommen 
wurden. Weiterhin fanden die in der Grund-
gesamtheit der abgerechneten Maßnahmen 
bislang unterrepräsentierten klassischen Alt-
bauquartiere Eingang in die Auswahl, die für 
das Forschungsprojekt interessante Aspek-
te beinhalteten.

Im Ergebnis dieser systematischen und in-
haltlich begründeten erweiterten Auswahl 
von 27 Fallstudien war es möglich, die oben 
diskutierten Kriterien angemessen zu be-
rücksichtigen und eine thematische Ausge-
wogenheit herzustellen. Die ausgewählten 
Fallstudien spiegeln damit die enorme Viel-
falt an Sanierungsmaßnahmen wider. Die 
nachfolgende Karte zeigt die räumliche Ver-
teilung der 2007 laufenden Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen sowie die ausge-
wählten Fallstudienstädte.

1.4 Strukturierte Beschreibung 
und vertiefende Analyse

Für eine strukturierte Beschreibung der Sa-
nierungsgebiete wurden Akteure vor Ort kon-
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taktiert sowie von den Kommunen zur Verfü-
gung gestellte Materialien systematisch aus-
gewertet. Als ergänzende Materialien sind 
vereinzelt Presseartikel, Prüfberichte obe-
rer Verwaltungsbehörden sowie Buch- und 
Zeitschriftenartikel einbezogen worden. Ne-
ben Vor-Ort-Erkundungen wurden Experten-
gespräche mit den verantwortlichen Akteu-
ren geführt, um aktuelle Informationen zum 
Status-Quo der Gebiete zu erhalten und für 
eine Rekonstruktion des Sanierungsverlaufs 
zu sammeln. 

Die genannten Informationsquellen gaben 
Aufschluss über Langzeitwirkungen bzw. 
den Zielerreichungsgrad der Programmför-
derung von städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen, die in Bezug auf die Sanierungs-
ziele und nicht intendierte Wirkungen un-
tersucht wurden. Angesichts der völlig un-
terschiedlichen Verfügbarkeit sekundärsta-
tistischer Auswertungen und der teilweise 
völligen Verschiedenartigkeit der Fallstudi-
en dienten im Ergebnis verfügbare quanti-
tative Aussagen zu Langzeitwirkungen mehr 

Quelle: BBR 2011
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als Orientierung und weniger als Grundla-
ge für einen Vergleich der Fallstudien unter-
einander. Die Untersuchung der Verknüp-
fung und Vernetzung mit anderen Program-
men und Programmgebieten stützte sich ne-
ben einem Vergleich der Fallstudien mit und 
ohne Programmüberlagerung auch auf Ex-
perteninterviews sowie Sekundäranalysen. 
Angesichts der erforderlichen Einbeziehung 
von erst kürzlich abgeschlossenen bzw. noch 
laufenden Maßnahmen mussten Schlussfol-
gerungen zu Langzeitwirkungen mit zusätz-
licher Vorsicht gezogen werden.

1.5 Sanierungsmaßnahmen im 
SuE-Programm

Im Zuge des Auswahlprozesses haben sich 
bei der Gesamtschau der für eine Analyse 
in Frage kommenden Sanierungsmaßnah-
men in den Bundesländern verfolgten Stra-
tegien herauskristallisiert. Diese Länderspe-
zifischen Schwerpunkte sind in der folgen-
den Darstellung ablesbar. Die ostdeutschen 
Länder bleiben hierbei wegen ihrer wenigen 
abgerechneten Maßnahmen hier noch un-
berücksichtigt. Die Schwerpunkte ihrer lau-
fenden Sanierungstätigkeit sind stark von der 
Wiederherstellung historischer Altstadtker-
ne geprägt, doch spielen auch die Sanierung 
gründerzeitlicher Quartiere, die touristische 
Entwicklung und die Aufbereitung von Kon-
versionsflächen eine gewisse Rolle.

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 2 
Übersichtskarte der Fallstudienstädte innerhalb 
der Bundesländer

Zur Verteilung der Sanierungsmaßnahmen 
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ßen sich folgende Feststellungen treffen, 
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wertung von innerstädtischen Erweite-
rungsgebieten spielt daher nur eine be-
grenzte Rolle.

•	 Kleinstädte und Mittelstädte haben ein 
beachtliches Gewicht. Dörfer kommen 
dagegen nur in einem Maß vor, das nicht 
ihrer statistischen Anzahl entspricht. Ihre 
Sanierung dürfte häufig in anderen Pro-
grammen (z. B. reine Länderprogramme) 
vorgenommen worden sein.

•	 Andere Gebietstypen spielen zahlenmä-
ßig eine geringe Rolle, wie etwa wieder 
aufgebaute Stadtteile, Gewerbegebiete 
oder Konversionsstandorte. Einige Maß-
nahmen liegen in relativ heterogenen Ker-
nen. Zahlreiche Maßnahmen lassen sich 
keiner dieser Kategorien zuordnen.

•	 Beim Beginn zeigen sich zwei deutliche 
Schwerpunkte, die „erste Welle“ der Sa-
nierungsmaßnahmen aus den frühen 
1970er Jahren und die „zweite Welle“ aus 
den späten 1980er Jahren. Bei genauerer 
Analyse zeigen sich interessante weitere 
Schwerpunktsetzungen, auf die hier nicht 
eingegangen werden kann (z. B. hoher An-
teil Baden-Württemberg Ende 1970er Jah-
re, Bayern in der zweiten Welle). 

•	 Die Laufzeit weist eine erwartet hohe 
Spannbreite mit Schwerpunkt bei der 
Zeit zwischen zehn und 15 Jahren auf. 
Auch die Fläche der Maßnahmen weist 
eine erwartet hohe Spannbreite auf, wo-
bei flächenmäßig sehr große Maßnahmen 
ab etwa 30 ha selten sind. Hierbei spie-
len Ländertraditionen und Erfahrungen 
mit den ersten Sanierungsprogrammen 
eine Rolle. Auch der Umfang der Bundes-
finanzhilfen weist eine erwartete breite 
Streuung auf. 

•	 Der flächenbezogene Einsatz der Finanz-
hilfen und pro Einwohner in der gesamten 
Gemeinde sind erstaunlich breit gestreut. 
Dies gilt ansatzweise auch für den Einsatz 
der Finanzhilfen pro Jahr.

Die Auswahl der Fallstudien aus der Grund-
gesamtheit spiegelt die Schwerpunkte der 
oben in der Tabelle dargestellten Strategien 
der Länder wider und versucht auch die un-
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terrepräsentierten Maßnahmen wie bspw. 
die der Dorferneuerung ansatzweise aufzu-
nehmen. Die in den neuen Ländern zu Pro-
jektbeginn noch nicht abgeschlossenen, 
aber ausfinanzierten oder weit fortgeschrit-
tenen Sanierungsmaßnahmen wurden in en-
ger Abstimmung mit den Länderministerien 
ausgewählt. 

Aufgabenschwerpunkte der 
Sanierungsmaßnahmen

Bei den 27 untersuchten Sanierungsgebieten 
handelt es sich um vier Kleinstadtkerne, acht 
Gebiete in Klein- und Mittelstädten (entwe-
der ihre historische Altstadt oder zentrums-
nahe Gebiete), elf innerstädtische Altbau-
quartiere mit vorwiegend gründerzeitlichen 
Strukturen und vier Sonderfälle: eine Groß-
wohnsiedlung, zwei Konversionsgebiete – ein 
militärisches und ein gewerbliches – sowie 
eine ehemalige Werkssiedlung. Die folgende 
Übersicht zeigt die in ihrem Rahmen verfolg-
ten wichtigsten Ziele als zentrale Herausfor-
derungen und Aufgabenschwerpunkte zu Be-
ginn der Sanierung. Große Quadrate verdeut-
lichen zentrale Zielsetzungen, kleine Quadra-
te weniger bedeutsame Zielsetzungen.

Für die Gebiete der Erneuerung von grün-
derzeitlichen Strukturen spielen der Erhalt 
der Sozialstruktur und andere soziale Ziele 
eine übergeordnete Rolle. Auch die Erneue-
rung und Schaffung von sozialer Infrastruk-
tur sowie Gemeinbedarfseinrichtungen und 
Förderung von kulturellen Aktivitäten haben 
bei einer Mehrzahl dieser Gebiete eine gro-
ße Bedeutung. Meist sind auch Nachverdich-

Tabelle 1
Schwerpunktmäßig in den alten Bundesländern unter den abgerechneten Maßnahmen ablesbare 
Strategien

tung und Lückenschließung Schwerpunkte. 
Die Schaffung von Grünflächen und Freiflä-
chen ist im Gegensatz zu den Gebieten der 
anderen Kategorien für sechs der zehn inner-
städtischen, meist sehr dichten Gebiete von 
Relevanz. Die Neugestaltung des Verkehrs-
systems (häufig Verbesserung des Stellplatz-
angebots und/oder Verkehrsberuhigung) ist 
zwar in einigen der gründerzeitlichen Quar-
tiere ein Ziel, scheint jedoch neben dem bau-
lichen Erhalt vor allem von großer Bedeu-
tung für alle mittelstädtischen Gebiete zu 
sein. Hier wurden nicht so sehr soziale Ziele 
verfolgt als vielmehr die Förderung und Stär-
kung des Einzelhandels als zentrumsstärken-
des Element. Auch die städtebauliche Gestal-
tung und der Denkmalschutz stellen Aufga-
benschwerpunkte in Mittelstädten dar. Sozi-
ale Infrastruktur und Neubau sind hier eher 
untergeordnet, wie auch die Entwicklung 
von Grün- und Freiflächen und Förderung 
des Tourismus.

Wesentlich bei der Sanierung von Kleinstadt-
kernen waren neben dem baulichen Erhalt 
und dem Erhalt der Wohnfunktion die Stär-
kung des Tourismus, der hier wichtiger zu 
sein scheint als in den gründerzeitlichen Ge-
bieten. Neben dem Aufgabenschwerpunkt 
im Bereich Verkehr spielten hier Neubau so-
wie Stärkung des Einzelhandels und der so-
zialen Infrastruktur eine eher untergeordne-
te Rolle. Die bauliche Gestaltung und eine 
denkmalschutzgerechte Sanierung wurden 
in den Kleinstädten überall, in Bansin sogar 
mit Nachdruck verfolgt.

Bundesland Schwerpunkt

Schleswig-Holstein leichter Schwerpunkt Dorferneuerung im Bund-Länder-Förderprogramm (in anderen Län-
dern so ausgeprägt nicht erkennbar)

Hamburg erkennbarer Schwerpunkt klassische großstädtische Altbauerneuerung, sonst nur noch in 
Berlin ablesbar

Niedersachsen im Ländervergleich Maßnahmen mit umfangreicher Bundesförderung, breite, gleichge-
wichtige Streuung der Gemeindegrößen

Bremen leichter, in anderen Bundesländern praktisch nicht erkennbarer Schwerpunkt Großsied-
lungen

Nordrhein-Westfalen breite, gleichgewichtige Streuung der Gemeindegrößen, leichter Schwerpunkt Umgang 
mit Industriebrachen

Hessen leichter Schwerpunkt historische Kerne von Kleinstädten

Rheinland-Pfalz nur eine abgerechnete Maßnahme

Baden-Württemberg breite Streuung der Maßnahmen, leichter Schwerpunkt auf historischen Kernen von Mit-
telstädten

Bayern gewisser Schwerpunkt historische Kerne von Mittelstädten, deutlicher Schwerpunkt Klein-
städte und Gemeinden unter 10.000 Einwohner

Berlin klassische großstädtische Altbauerneuerung, sonst nur noch in Hamburg ablesbar



Langzeitwirkungen und Effektivierung der Städtebauförderung   Werkstatt: Praxis Heft  7510

Die Aufgabenschwerpunkte der Sonderfälle 
liegen in unterschiedlichen Bereichen. Ne-
ben dem baulichen Erhalt und dem Erhalt 
der Wohnfunktion wurde nur in den Konver-
sionsgebieten Neubau gefördert. Sowohl im 
Gebiet der militärischen Konversion in Kassel, 
der Großwohnsiedlung in Bremen-Lüssum 
als auch der Werkssiedlung in Kleinmachnow 
waren soziale Ziele der Sanierung wichtig. Bei 
der gewerblichen Konversion und der Sanie-
rung der Werkssiedlung spielte der Denkmal-
schutz eine übergeordnete Rolle. Verkehrli-
che Neuordnung und der Ausbau der sozia-
len Infrastruktur ist auch bei den Sonderfäl-

Tabelle 2
Übersicht der wichtigen Ziele der untersuchten Maßnahmen

Quelle: Eigene Einschätzung unter Berücksichtigung der Fallstudien

len gefördert worden. Die Verbesserung des 
Einzelhandels war nur in der Großwohnsied-
lung und dem gewerblichen Konversionsge-
biet ein Ziel der Sanierungsmaßnahmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Aufgabenschwerpunkte der Sanierung in den 
gründerzeitlichen Quartieren sowohl beim 
Erhalt der baulichen als auch der sozialen 
Struktur und einer Verbesserung der Versor-
gung mit sozialer Infrastruktur und Frei- und 
Grünflächen liegen. Mittelstädtische Gebie-
te weisen neben dem baulichen Erhalt eine 
schwerpunktmäßige Förderung von Einzel-

Baulicher 
Erhalt Neubau

Wohn-
funktion

Einzel-
handel Verkehr

Sozia-
le Infra-
struktur, 
Gemein-
bedarf, 
Kultur

Grün-
flächen, 
Freiraum

Bauli-
che Ge-
staltung, 
Denkmal-

schutz

Ökonomi-
sche Zie-
le (Tou-
rismus)

Soziale 
Ziele

Kleinstadt/Dorf

Tönning ■  ■ ▪ ■   ▪ ▪  

Esens ■ ▪ ■ ■ ■ ▪  ▪ ■  

Seßlach ■  ■   ▪ ▪ ▪   

Bansin ■ ▪   ▪ ▪ ▪ ■ ■  

Mittelstadt/Altstadt

Bad Oldesloe ■ ■ ▪ ■ ■ ▪ ▪ ▪   

Neumarkt ■  ▪ ▪ ■ ■    ▪

Schwäbisch Hall ■ ▪ ▪ ▪ ■ ■ ▪ ■ ▪  

Biberach ■ ▪ ▪ ■ ■ ▪     

Hameln ■ ▪ ■ ■ ■   ▪ ▪  

Soest ■  ■ ▪ ▪ ▪ ▪ ■   

Idar-Oberstein ▪ ■  ■ ■  ▪  ▪  

Schönebeck ■ ▪ ■ ■ ■  ▪ ■ ■  

Gründerzeitliche Stadterneuerung

Hamburg ■ ▪ ■ ▪ ■ ▪ ▪   ■

Mannheim ■ ■ ■  ▪ ■ ▪ ▪  ■

München ■ ■ ■  ▪ ■    ■

Köln ■ ▪ ■  ■ ■     ▪ 

Berlin Spandauer 
Vorstadt

■ ▪ ■ ▪ ▪ ▪ ■ ■  ■

Berlin Kurfürstenstr. ■ ■ ▪       ■

Hannover ■ ▪ ■ ▪ ▪ ■ ▪ ▪  ■

Duisburg     ■  ■    

Freiburg ■ ■ ■  ▪ ▪   ▪ ■

Jena ■  ■  ▪  ▪ ■  ■

Leipzig Connewitz ■ ■ ■   ▪ ■ ■  ■

Sonderfälle

Bremen ■  ■ ▪ ■ ▪    ▪

Neunkirchen ■ ■  ■ ■ ▪ ▪ ■   

Kleinmachnow ■  ■     ■  ▪

Kassel ■ ■ ■  ▪ ■ ▪   ■

Großes Quadrat: zentrales Ziel, kleines Quadrat: weniger wichtiges Ziel.
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handel und der Neuordnung von Verkehr so-
wie eine stärkere Orientierung auf die bauli-
che Gestaltung auf. Kleinstädtische Gebiete 
fokussierten sich darüber hinaus auf die Lö-
sung verkehrstechnischer Probleme und – si-
cherlich in den hier gewählten Fallbeispie-
len überrepräsentiert – die Förderung des 
Fremdenverkehrs.

Die zeitliche Dimension der 
Sanierungsmaßnahmen

In Bezug auf die Betrachtung der zeitli-
chen Dimension der untersuchten Fallstu-
dien weist das Sanierungsgeschehen inner-
halb der Quartiere eine enorme Vielschich-
tigkeit auf. Dies wurde bereits an den Aufga-

Abbildung 3 
Die untersuchten Fallstudien im zeitlichen Überblick

Quelle: BBR 2008, eigene Darstellung



Langzeitwirkungen und Effektivierung der Städtebauförderung   Werkstatt: Praxis Heft  7512

benschwerpunkten zu Beginn einer Sanie-
rung und der Anwendung des Förderpro-
gramms auf verschiedene Siedlungsstruk-
turtypen deutlich. 

Die zeitliche Dimension ist in Abbildung 3 
nachvollziehbar. Sie zeigt die Laufzeit der Sa-
nierungsmaßnahmen entsprechend der Sa-
nierungsgebietsfestsetzungen. Ersichtlich 
wird, dass die Förderzeiträume im Einzelnen 
bis zu 30 Jahre umfassen können. Die Fallstu-
dien sind nach absteigender Gemeindegrö-
ße geordnet. In Bezug auf die Gebietsgröße 
weisen nur wenige Sanierungsmaßnahmen 
Größe von über 20 ha bis über 50 ha auf. Sie 
können zumeist dem Themenfeld der Erneu-
erung von gründerzeitlichen Strukturen im 
großstädtischen Kontext zugeordnet werden. 
Es finden sich aber auch größere Gebiete in 
kleineren und mittleren Kommunen mit vari-
ierenden Aufgabenschwerpunkten. Bei etwa 
der Hälfte der Sanierungsgebiete handelt es 
sich um sehr kleine bzw. kleine Sanierungs-
gebiete, für die eine Größe von unter 20 ha 
charakteristisch ist. Diese Gebiete können 

jedoch nicht zwingend notwendig einer be-
stimmten Stadtgröße oder Aufgabenschwer-
punkten zugeordnet werden.

Im Gegensatz zu einem markieren mehre-
re parallel verlaufende Balken, dass die Sa-
nierung formal in räumlich getrennten Ein-
zelgebieten erfolgte, die teilweise zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten festgesetzt bzw. 
aufgehoben wurden. Trotz dieser Aufsplit-
tung ist es durchaus möglich, dass die Sa-
nierung in einem gemeinsamen räumli-
chen Kontext bei einheitlicher Gebietskulis-
se stattfindet. Beispiele hierfür sind große 
Fördermaßnahmen wie München-Haidhau-
sen, aber auch mittlere und kleinere Maß-
nahmen wie die Neckarstadt-West in Mann-
heim oder die Sanierung in Idar-Oberstein. 
Angegeben sind nur Zeiträume mit För-
derung von Sanierungsmaßnahmen bzw. 
nachlaufender Landesförderung. Eine Lan-
desförderung im direkten Anschluss an das 
Bund-Länder-Programm hat es nur bei den 
Fallstudien Duisburg, Neumarkt und Seß-
lach gegeben. 
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2 Fallstudien
2.1 Stadt Bad Oldesloe 

Sanierungsmaßnahmen 
Innenstadt

Das Quartier

Die historische Altstadt von Bad Oldesloe 
erstreckt sich über eine Insel, die von zwei 
Flussarmen der Trave gebildet wird, sowie 
ein kleineres südlich davon gelegenes Quar-
tier (Kirchberg), welches den ursprünglichen 
Nukleus der Stadtentwicklung darstellte. In 
dem Gebiet befindet sich ein großer Teil des 
Bestandes an historischen Gebäuden in Bad 
Oldesloe. Es ist funktional vor allem durch 
Wohn- und Geschäftsnutzungen geprägt. 
Im Vorfeld der Sanierung ist die Struktur der 
Altstadt durch neue Verkehrskonzeptionen 
und großflächige Neubauten in einigen Be-
reichen stark verändert worden. Zwischen 
1975 und 1989 wurden in der Altstadt und 
am Altstadtrand insgesamt sechs Sanierungs-
gebiete ausgewiesen.

Sanierungserfordernis

Die in den 1960er und teilweise auch noch 
in den 1970er Jahren weit verbreitete Ge-
ringschätzung der historischen Bausubs-
tanz und Stadtstruktur führte zu umfangrei-
chen Abrisstätigkeiten, unpassenden Um-
gestaltungen und der Vernachlässigung his-
torischer Gebäude. Zudem waren störende 
Gewerbebetriebe in der Innenstadt verortet 
und die historischen Straßen dem starken 
Durchgangsverkehr nicht mehr gewachsen, 
was die Aufenthalts- und Wohnqualität stark 
beeinträchtigte.

Ziele und Konzept

Die ersten Planungen strebten vor allem die 
Beseitigung städtebaulicher und funktionel-

ler Missstände und die Schaffung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch eine 
Anpassung der Stadtstruktur an die moder-
nen Erfordernisse an. Ende der 1970er Jahre 
wandelte sich die Zielsetzung hin zur erhal-
tenden, behutsamen Erneuerung. Als wich-
tigstes städtebauliches Ziel wurde nun „die 
Erhaltung und die Wiederherstellung der 
historischen Block- und Parzellenstruktur in 
maßstabsgerechter Bauweise“ verfolgt.

Organisation

Der Stadterneuerung wurde hohe Priorität 
beigemessen, es erfolgte verwaltungstech-
nisch eine zentral organisierte Bearbeitung 
unter Federführung des Stadtbaurates. Wäh-
rend des langjährigen Verfahrens war eine 
personelle Kontinuität gegeben. Partner der 
Stadt bei der Planung und Durchführung der 
Sanierungen war die SEG Kiel, die von der 
Stadt die Aufgaben eines Sanierungsträgers 
für alle Sanierungsgebiete übernahm und 
auch für die Durchführung der vorbereiten-
den Untersuchungen zuständig war.

Umsetzung 

Als Ordnungsmaßnahmen wurden Gebäude-
abbrucharbeiten, Grundstücksfreilegungen 
sowie Betriebsverlagerungen durchgeführt. 
Der Schwerpunkt bei den Baumaßnahmen 
lag im Bereich der Sanierung und Moderni-

Foto: Katharina Janke
Historisches Stadthaus am Marktplatz

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Bad Oldesloe
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sierung stadtbildprägender oder denkmalge-
schützter Gebäude. Insgesamt wurden 41 Ge-
bäudesanierungsmaßnahmen gefördert. Im 
Bereich Tiefbau ist als herausragende Maß-
nahme die Umgestaltung des historischen 
Marktplatzes zu nennen.

Kosten und Finanzierung

Das Gesamtinvestitionsvolumen der inner-
städtischen Sanierungsmaßnahmen betrug 
ca. 19,5 Mio. Euro. Maßnahmenbedingte Ein-
nahmen aus der Sanierung konnten in einer 
Höhe von knapp 3 Mio. Euro generiert wer-
den, dies entspricht ca. 15 % der Gesamt-
einnahmen. Davon entfallen 2,5 Mio. Euro 
auf Erlöse aus der Veräußerung von Grund-
stücken. Ausgleichsbeträge führten zu Ein-
nahmen von lediglich 48.708 Euro. Sie wur-
den nur in den im Vollverfahren durchge-
führten Sanierungsgebieten erhoben, in de-
nen Maßnahmen der erhaltenden Sanierung 
stattfanden. 

Die kostenintensivste Einzelmaßnahme war 
die Modernisierung des historischen Rat-
hauses und des heutigen Stadthauses am 
Marktplatz. Mehr als 6 Mio. Euro sind hier-
für aufgewendet worden. Knapp 3 Mio. Euro 

Abbildung 4 
Zusammensetzung der Ausgaben in den inner-
städtischen Sanierungsgebieten

Quelle: Investitionsbank Schleswig-Holstein, Zusammen-
gefasste Darstellung aller geförderten Sanierungsgebie-
te 2001

Abbildung 5 
Zusammensetzung der Einnahmen in den inner-
städtischen Sanierungsgebieten 

Quelle: Investitionsbank Schleswig-Holstein, Zusammen-
gefasste Darstellung aller geförderten Sanierungsgebie-
te 2001

Foto: Katharina Janke
Grünanlage an der Schultwiete

machten die Zuschüsse für die Modernisie-
rung bzw. Instandsetzung privater Gebäude 
aus. Für Tiefbau- bzw. Erschließungsmaß-
nahmen und Freiflächengestaltung wurden 
ca. 2,2 Mio. Euro ausgegeben. Weitere grö-
ßere Ausgabenposten waren die Kosten für 
Grundstücksfreilegungen und Abbruchar-
beiten, für Betriebsverlagerungen sowie die 
Finanzierungshilfen für den Neubau der 
Altenwohnanlage. 

Obwohl bereits im Jahr 2001 die finale End-
abrechnung der Sanierungsmaßnahmen 
vorgelegt wurde, ist die förderrechtliche 
Prüfung durch die Investitionsbank Schles-
wig-Holstein derzeit noch nicht endgültig 
abgeschlossen.

Bilanz und Bewertung 

Die Sanierung der Innenstadt von Bad Oldes-
loe ist ein Beispiel für die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten der Städtebauförderung. Die 
gesamte Bandbreite der zur Verfügung ste-
henden Instrumente kam hier zum Einsatz – 
von der Förderung von Abrissarbeiten sowie 
von Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen über Umsiedlungsmaßnahmen 
und den Bau von Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen bis zu umfangreichen Tiefbau- 
und Gestaltungsmaßnahmen. 

Durch Umgestaltung des öffentlichen Rau-
mes und Förderung privater Gebäudemoder-
nisierungsmaßnahmen wurden investitions-
fördernde Rahmenbedingungen geschaffen. 
So wurden z. B. im Sanierungsgebiet Heili-
gengeist nahezu alle historischen Gebäude 
modernisiert bzw. saniert, teilweise ohne jeg-
lichen Fördermitteleinsatz. Die Finanzierung 
der Umgestaltung öffentlicher Flächen mit 
Städtebauförderungsmitteln entlastete die 
anliegenden Eigentümer, die die Eigenmit-
tel zur Wertsteigerung der eigenen Immobi-
lie verwendeten. Die Vorbildfunktion der ge-
förderten Maßnahmen sowie die rechtskräf-
tige Erhaltungs- und Gestaltungssatzung si-
cherten in der Regel einen städtebaulichen 

Vorbereitungen und Trägervergütung 1.611.100,46 € 8,27%

Ordnungsmaßnahmen 7.608.062,92 € 39,05%

Baumaßnahmen 10.256.442,77 € 52,65%

Sonstiges, Abwicklung 6.202,52 € 0,03%

Gesamt 19.481.808,67 € 100,00%

Einnahmen aus der Sanierung 2.982.010,49 € 15,26%

Eigenmittel der Gemeinde 7.901.234,18 € 40,45%

Finanzhilfen des Landes / Bundes 8.352.878,55 € 42,76%

Darlehensprogrammm StBauF 298.842,08 € 1,53%

Gesamt 19.534.965,30 € 100,00%
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Standard auf hohem Niveau. In einigen Fäl-
len mussten jedoch Abstriche bei den Quali-
tätsanforderungen akzeptiert werden. 

Eine intensive Kommunikation zwischen Ei-
gentümern, Gewerbetreibenden, Stadt und 
Sanierungsträgerin führte zu einer hohen Dy-
namik in der Maßnahmendurchführung. Je-
doch konnten trotz intensiver Bemühungen 
von Seiten der Stadt bisher nicht alle inner-
städtischen Brachflächen einer angemesse-
nen neuen Nutzung zugeführt werden. 

Trotz anfänglicher Flächensanierung hat die 
Bad Oldesloer Altstadt durch die Sanierungs-
maßnahmen stark an Attraktivität gewonnen. 
Die zahlreichen Sanierungsmaßnahmen ha-
ben dafür gesorgt, dass die Innenstadt wie-
der Anziehungs- und Identifikationspunkt 
für die Bürger geworden ist. Das innerstädti-
sche Wohnen wurde durch die Erlebbarkeit 
des Wassers aufgewertet und durch die Neu-
baumaßnahmen gestärkt.

Jahr Meilenstein

1971 Aufnahme in das Städtebauförderungspro-
gramm des Landes Schleswig-Holstein

1972 Beginn einer Bestandsaufnahme; Denkmal-
pflegerische Zielplanungen werden erstellt

1973 Erstellung des Generalverkehrsplans

1974 Vorbereitende Untersuchungen im Innen-
stadtbereich

1975 Förmliche Festlegung der Sanierungsgebie-
te „Pferdemarkt“ und „Heiligengeist“; Ver-
öffentlichung des neuen Flächennutzungs-
plans

1979 Fertigstellung der Fußgängerzone

1984 Erstellung eines städtebaulichen Rahmen-
planes für die Innenstadt

1986 Förmliche Festlegung der Sanierungsgebie-
tes „Innenstadt“

1988 Förmliche Festlegung der Sanierungsge-
biete „Königstraße“ und „Hindenburgstra-
ße“; Erweiterung des Geltungsbereiches des 
Rahmenplanes 

1989 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebie-
tes „Lübecker Straße“

1990 Erlassung einer Erhaltungs- und einer Ge-
staltungssatzung 

1992 Aufhebung der Sanierungssatzungen in den 
Gebieten „Pferdemarkt“ und „Heiligengeist“

1994 Aufhebung der Sanierungssatzungen in den 
Gebieten „Lübecker Straße“ und „Königs-
traße“

1995 Aufhebung der Sanierungssatzung im Ge-
biet „Lübecker Straße“

2000 Aufhebung der Sanierungssatzung im Ge-
biet „Innenstadt“

2002 Vorlage Schlussabrechnung durch Sanie-
rungsträgerin (förderrechtlicher Prüfungsab-
schluss steht aus)

2007 Aufnahme in das Förderprogramm „Stadt-
umbau West“; Beginn der vorbereitenden 
Untersuchungen im Gebiet „südliche Innen-
stadt“ (Bahnhofsumfeld) 
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2.2 Gemeinde Heringsdorf – 
Ortserneuerung Seebad 
Bansin

Das Quartier

Die beiden Sanierungsgebiete umfassen ei-
nen ca. 20 ha großen Teilbereich des direkt an 
der Ostseeküste gelegenen Ortsteils Seebad 
Bansin in der ehemaligen Gemeinde Bansin 
(heute Gemeinde Heringsdorf). Der Schwer-
punkt der Sanierung liegt auf der Promena-
denachse mit ihren gründerzeitlichen Vil-
len, Hotels und Pensionen. Außerdem um-
fasst das Sanierungsgebiet den nachgelager-
ten Bereich entlang der Seestraße mit dem 
Geschäftszentrum sowie ein nur geringfügig 
bebautes Areal zwischen Seestraße und dem 
Schloon-See, welcher die Grenze zum be-
nachbarten Seebad Heringsdorf bildet.

Sanierungserfordernis

Die für die Entwicklung des Fremdenverkehrs 
wichtigen gründerzeitlichen Villen, Hotels 

Foto: Holger Pietschmann
Strandpromenade

Quelle: Eigene Darstellung / Ostseebad Heringsdorf

und Pensionen waren nach der Wende von 
der lokalen Bevölkerung bewohnt und in sehr 
schlechtem Zustand. Weitere Defizite fanden 
sich im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, der 
Frei- und Grünflächengestaltung. Außerdem 
gab es städtebauliche Missstände im Orts-
kern durch unpassende Bebauungen.

Ziele und Konzept

Die Ziele der Sanierung ergaben sich vor-
nehmlich aus dem Überlegungen zur Ent-
wicklung des Fremdenverkehrs. Das See-
bad Bansin sollte zu einem konkurrenzfähi-
gen Fremdenverkehrsort um- und ausgebaut 
werden. Wichtige Ziele waren die touristische 
Reaktivierung der historischen Bebauung in 
Strandnähe sowie die Beseitigung der gestal-
terischen Mängel im öffentlichen und priva-
ten Raum.

Organisation

Die Organisation der Sanierung übertrug 
die Gemeinde treuhänderisch an den Sanie-
rungsträger EGS Entwicklungsgesellschaft 
mbH. In der kommunalen Verwaltung war 
ein Team von Mitarbeitern des Bauamtes 
und der Liegenschaftsabteilung für Fragen 
der Sanierung zuständig. Die Bürgerbeteili-
gung fand im Rahmen von Veröffentlichun-
gen in den Amtsblättern und durch Informa-
tionsgespräche statt.

Umsetzung

Eine Ordnungsmaßnahme im Rahmen der 
Sanierung des Seebades Bansin stellte die 
Umsiedlung der Bewohner aus den histo-
rischen Gebäuden in Strandnähe in insge-
samt 108 Ersatzwohnungen dar, worauf der 
Umbau der Gebäude begann. Existierende 
Baulücken wurden fast alle geschlossen. Zu-
dem wurden die Straßen sowie die Strand-
promenade neu gestaltet sowie eine See- 
brücke gebaut.
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Kosten und Finanzierung

Obwohl die Sanierung in Seebad Bansin noch 
nicht endgültig abgerechnet ist, kann man 
von einem Investitionsvolumen von ca. 15 
Mio. Euro ausgehen. In den ersten Jahren der 
Sanierung profitierte die Gemeinde von ei-
ner Sonderregelung des Landes, die einen re-
duzierten kommunalen Eigenanteil an der 
Finanzierung von nur 20 % vorsah. Das See-
bad bekam Fördergelder im Zeitraum von 
1991 bis 2002. Seitdem werden Sanierungs-
projekte ausschließlich über Rückflüsse (Ein-
nahmen) aus der Sanierung – insbesonde-
re in Form von Ausgleichsbeträgen – finan-
ziert. Neben den Städtebauförderungsmit-
teln wurde die Sanierung durch zahlreiche 
andere Fördermittel unterstützt. Von großer 
Bedeutung sind die Landesmittel für Wirt-
schaftsförderung, durch die der Aufbau des 
Tourismusstandortes Kaiserbäder gefördert 
wurde. In Bansin wurden hierdurch vor allem 
touristische Infrastrukturmaßnahmen finan-
ziert. Des Weiteren konnten Mittel des sozia-
len Wohnungsbaus zur Errichtung der Ersatz-
wohnungen eingesetzt werden.

Auffällig ist der sehr große, fast 50 %-ige An-
teil der Ausgaben für Erschließungsanlagen 
an den Gesamtkosten. Für die Neugestaltung 
der Seestraße und der sonstigen Straßen im 
Sanierungsgebiet sowie den Neubau des Re-
genwassernetzes wurden insgesamt knapp 
7,5 Mio. Euro aufgewendet. Hinzu kommen 
die Ausgaben für den Bau der mit Landes-
mitteln für Wirtschaftsförderung finanzierten 

Foto: Holger Pietschmann
Hotel Kaiser Wilhelm an der Strandpromenade

Abbildung 6 
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 

Quelle: Gemeinde Seebad Bansin: Kosten- und 
Finanzierungsübersicht 2003

Abbildung 7 
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Gemeinde Seebad Bansin: Kosten- und 
Finanzierungsübersicht 2003

Strandpromenade. Bei den Einnahmen fällt 
der hohe Anteil der Grundstückserlöse und 
Ausgleichsbeträge an den Gesamteinnahmen 
auf. Dies macht den hohen Wert des Areals 
für Investoren deutlich, der sich in den sa-
nierungsbedingt gestiegenen Bodenpreisen 
zeigt. Die Ausgleichsbeträge betrugen in den 
Toplagen in Strandnähe bis zu 20 – 25 Euro 
pro m² Boden.

Bilanz und Bewertung

Bezieht man bei der Bewertung mit ein, dass 
zu Beginn der Sanierung im Seebad Bansin 
weder die in westdeutschen Kommunen üb-
lichen Planwerke noch die Erfahrungen mit 
den Instrumenten der Städtebauförderung 
vorhanden waren, verlief die Sanierung äu-
ßerst reibungslos und erfolgreich. Die zahl-
reichen historischen, im Stil der Bäderar-
chitektur errichteten Gebäude konnten na-
hezu vollständig erhalten und größtenteils 
aufwendig renoviert werden. Durch eine 
hochwertige Neugestaltung des öffentlichen 
Raums (Straßen, Wege, Plätze), die Komplett-

Maßnahmen der Vorbereitung

Vorbereitende Untersuchungen 9.300 € 0,06%

sonstige Vorbereitung 265.000 € 1,76%

Trägervergütung 1.302.000 € 8,65%

Ordnungsmaßnahmen

Grunderwerb 893.980 € 5,94%

Freilegung von Grundstücken 74.150 € 0,49%

Erschließungsanlagen 7.491.920 € 49,78%

Sonstige Ordnungsmaßnahmen 180.150 € 1,20%

Bewirtschaftungsverluste 395.150 € 2,63%

Baumaßnahmen

Modernisierung und Instandsetzung: 
Pauschalförderung

835.000 € 5,55%

Modernisierung und Instandsetzung: 
privat nutzbare bauliche Anlagen 
der Gemeinde

1.034.000 € 6,87%

Neubebauung von Ersatzbauten: Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

2.513.750 € 16,70%

Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Abwicklung der Sanierung 55.000 € 0,37%

Gesamt 15.049.400 € 100,00%

Einnahmen aus der Sanierung

Ausgleichsbeträge 1.105.000 € 7,34%

Grundstückserlöse 6.149.000 € 40,86%

Zinserträge 249.130 € 1,66%

Bewirtschaftungsüberschüsse/ -erträge 742.500 € 4,93%

Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen 1.475.100 € 9,80%

Finanzhilfen des Landes 3.961.600 € 26,32%

Eigenmittel der Gemeinde 1.367.070 € 9,08%

Gesamt 15.049.400 € 100,00%
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ter ins Landesinnere (z. B. in den Ortsteil Ban-
sin-Dorf) gezogen sind. Auch im Ortserwei-
terungsgebiet im südlichen Teil des Sanie-
rungsgebietes sind größtenteils Ferienwoh-
nungen entstanden. Dies entspricht jedoch 
dem ursprünglichen Konzept, da das Seebad 
1897 als reiner Fremdenverkehrsort geplant 
und errichtet wurde.

Die Bansiner Bevölkerung profitierte vor al-
lem vom wirtschaftlichen Aufschwung in Fol-
ge des Ausbaus des Tourismus sowie von den 
im Rahmen der Sanierung entstandenen Ge-
meinbedarfseinrichtungen (Neubau Jugend-
zentrum, Schulumbau, Umbau der Feuerwa-
che zur Bibliothek) und der Wiederherstel-
lung des einmaligen Flairs der Kaiserbäder.

erneuerung der Strandpromenade sowie die 
Errichtung einer Seebrücke und eines „Haus 
des Gastes“ hat sich das Seebad Bansin zu 
einem konkurrenzfähigen und erfolgreichen 
Ferien- und Erholungsort entwickelt. Eine 
Besonderheit der Sanierungsmaßnahme ist 
die stark auf die wirtschaftliche Entwicklung 
des Ortes ausgerichtete Zielsetzung. Der Auf-
bau des Tourismus wurde als Möglichkeit ge-
sehen, dringend benötigte neue Arbeitsplät-
ze zu schaffen und so die Abwanderungsten-
denzen aus der Region zu stoppen. Ein gro-
ßer Teil der Sanierungsmittel wurde in Ban-
sin deshalb ebenso wie in den beiden be-
nachbarten Seebädern Heringsdorf und Ahl-
beck zur Wiederbelebung der „Tradition der 
Kaiserbäder“ verwendet. Die Umsiedlungs-
maßnahmen, welche notwendig waren, um 
den historischen Hotels, Villen und Pensio-
nen ihre ursprüngliche Funktion als Gäste-
häuser für Touristen zurückzugeben, liefen 
ohne größere Eingriffe des Sanierungsträ-
gers ab, da die Bewohner größtenteils Mie-
ter waren und die Vermieter in der Regel die 
Umnutzung der Häuser befürworteten. Auf-
grund der schlechten Wohnverhältnisse wa-
ren die Bewohner in der Regel auch mit der 
Umsiedlung einverstanden. Durch die In-
standsetzung der historischen Gebäude und 
des öffentlichen Raumes sowie der erfolgrei-
chen touristischen Positionierung der „Drei 
Kaiserbäder“ kam es im Laufe der Sanierung 
zu großen Bodenwertsteigerungen.

Dies führte zu hohen Einnahmen durch Aus-
gleichsbeträge aber auch vereinzelt zu Ver-
zögerungen von Bau- und Renovierungsvor-
haben durch Immobilien- und Bodenspeku-
lationen. Außerdem führten die hohen Bo-
denpreise dazu, dass Teile des Seebades heu-
te fast ausschließlich saisonal bewohnt wer-
den und die ursprünglichen Bewohner wei-

Jahr Meilenstein

1991 Aufnahme des Seebades Bansin in das 
Städtebauförderungsprogramm; Beginn der 
vorbereitenden Untersuchungen

1992 Verabschiedung einer Erhaltungssatzung

1993 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebie-
tes „Ortskern“

1994 Aufstellung des städtebaulichen Rahmen-
plans

1997 Verabschiedung einer Gestaltungssatzung; 
Fortschreibung des städtebaulichen Rah-
menplans

1998 Vorbereitende Untersuchung zur Erweite-
rung des Sanierungsgebietes

2000 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebie-
tes „Ortskern – Erweiterung“

2002 Ende des Förderzeitraumes. Es fließen keine 
Landesgelder mehr.

2003 Sachverständigengutachten zur Bodenwert-
ermittlung

2004 Teilaufhebung der Sanierungssatzung „Orts-
kern“ im Gebiet zwischen Promenade und 
Bergstraße; Abschlussbericht zur städtebau-
lichen Sanierung im Gebiet der Satzungs-
aufhebung

2008 Der Bereich Ortskern sowie das Ortserwei-
terungsgebiet am Schloonsee sind weiterhin 
Sanierungsgebiet. Hier sollen noch verein-
zelte Maßnahmen durchgeführt werden.
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2.3 Bezirk Berlin-Mitte – 
Sanierungsmaßnahme 
Kurfürstenstraße

Das Quartier

Die Nähe zum Potsdamer- und Anhalter-
bahnhof begünstigte im 19. Jh. die Ansied-
lung von Gewerbebetrieben im Wohnblock 
im Westen von Berlin, die die Bebauung des 
Innenbereichs mit Häusern für Arbeiter nach 
sich zog. Die U-Bahn wechselt in der Mitte 
des Blocks von der Tiefen- in die Höhenla-
ge. Während des Zweiten Weltkriegs wurde 
eine Mehrzahl der Gebäude zerstört, deren 
Grundstücke bis zu Beginn der Sanierungs-
arbeiten nicht bebaut wurden. In dem inner-
städtischen Wohnquartier mit guter verkehr-
licher Anbindung ist die typische Wohnbe-
bauung der Gründerzeit mit engen Innenhö-
fen der bis an die Grundstücksgrenzen anei-
nander gebauten Mietskasernen trotz Neu-
bauten bis heute erkennbar.

Sanierungserfordernis

Die überalterte Bausubstanz und mangel-
hafte sanitäre Ausstattung, hohe bauliche 
Dichte und schlechte Belüftung, Belastun-
gen der Bewohner durch Gewerbebetriebe, 
starke Lärmentwicklung und Luftverunreini-
gung, mangelhafte Versorgung des Gebietes 
mit Gemeinbedarfseinrichtungen und woh-
nungsnahen Spiel- und Erholungsflächen 
machten eine Sanierung erforderlich.

Ziele und Konzept

Trotz der Empfehlung, von der Implementie-
rung des Sanierungsrechts abzusehen, wur-
de die Verbesserung der Wohnqualität ohne 
Verdrängung der Bewohner, die Vervollstän-
digung der gebietstypischen durchgehenden 
Häuserfront und der Erhalt der Mischung 
von Wohnen und Gewerbe in einem Neu-
ordnungskonzept und einem Sozialkonzept 
festgeschrieben.

Organisation

Zwei Wohnungsbaugesellschaften wurden 
durch einen Sanierungsvertrag als unterneh-
merische Sanierungsträger eingesetzt. Eine 
Betroffenenvertretung, ein Sanierungsbeirat 
mit Betroffenenvertretern, Bezirksvertretern, 
Sanierungsträgern und Vertretern des Sena-
tors für Bau und Wohnungswesen und ein Mie-
terberatungszentrum wurden eingerichtet.

Foto: Katharina Janke
Neubau Potsdamer Straße / Ecke Pohlstraße

Quelle: Eigene Darstellung / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, SenStadt

Umsetzung

Zunächst wurden eine Gebäudesubstanzun-
tersuchung, ein städtebauliches Gutachten, 
eine Wirtschaftsstudie und eine Sozialstu-
die durchgeführt. Die Erstellung eines Neu-
ordnungskonzeptes folgte, das Wohnungs-
neubau in der nördlichen Blockhälfte und 
die Verlagerung der dortigen Betriebe sowie 
Freiflächen im Blockinnenraum vorsah und 
nur dort Abrisse, wo unabdingbar notwendig.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnah-
me beliefen sich auf 12,93 Mio. Euro. Die 
Baumaßnahmen beanspruchten 63 %, also 
8,2 Mio. Euro für die Modernisierung und 
Instandsetzung von Wohnungen und Ver-
lagerung und Änderung von Betrieben. Die 
Ordnungsmaßnahmen mit einem Volumen 
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von 21 % in Höhe von 2,7 Mio. Euro umfass-
ten die Bodenordnung und Erwerb, Um-
zugskosten, Härteausgleich und Entschädi-
gung der Bewohner und Betriebe, Freilegung 
von Grundstücken und öffentliche Erschlie-
ßungsanlagen sowie die Kompensation von 
Bewirtschaftungsverlusten und Mietausfall. 
Die Vorbereitenden Untersuchungen verur-
sachten Kosten in Höhe von 1,3 Mio. Euro 
und einen Anteil von 10 % der Gesamtkos-
ten und die Vergütung der Sanierungsträger 
nahm einen Posten von 0,75 Mio. Euro ein.

Die Kosten der Sanierung wurden zu 39 % 
durch Eigenmittel des Landes Berlin er-
bracht, was ein Volumen von 4,9 Mio. Euro 

Foto: Katharina Janke
Neubau Potsdamer Straße / Ecke Pohlstraße

Abbildung 8
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin; 
eigene Bearbeitung

Abbildung 9
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin; 
eigene Bearbeitung

darstellt. 17 % wurden mit Städtebauförder-
mitteln bestritten, was 2,2 Mio. Euro ent-
spricht. Weiter flossen Einnahmen der Aus-
gleichsbeträge, Erlöse der Grundstücksver-
äußerung und Überschüsse und Rückflüsse 
in die Sanierung hinein.

Für das Sanierungsgebiet wurden mit Stand 
Januar 2009 Ausgleichsbeträge in Höhe von 
0,80 Mio. Euro festgesetzt, von denen bis 
Dezember 2008 0,55 Mio. Euro vereinnahmt 
werden konnten und 0,28 Mio. Euro noch 
durch Widerspruch gebunden sind.

Bilanz und Bewertung

Die ersten Voruntersuchungen begannen be-
reits im Jahr 1974 und waren vor dem Hinter-
grund der Sanierungspraxis des 1. Stadter-
neuerungprogramms von Berlin (Flächenab-
risse und Übergehung von Bewohnerinteres-
sen) durch ein zunächst starkes Misstrauen 
der Bewohner gekennzeichnet. Dies drück-
te sich in Aktivitäten gegen die Befragungen, 
die Voruntersuchungen und Planungen aus.

Im Jahr 1983 gab der Senator für Bau und 
Wohnungswesen die Erstellung eines städte-
baulichen Konzepts in Auftrag. Entgegen der 
Empfehlungen der Sozialstudie, eine förm-
liche Festlegung zügig spätestens im Früh-
jahr 1978 anzustreben, wurde erst sechs Jahre 
später zum 25. Oktober 1984 die Fünfte Ver-
ordnung über die förmliche Festlegung von 
Sanierungsgebieten verabschiedet, die für 
das Gebiet Tiergarten-Kurfürstenstraße ein 
umfassendes Verfahren vorsah.

Trotz der anfänglichen Proteste, auch dem 
verzögerten Beginn der Sanierungsmaßnah-
me geschuldet, konnten die Sanierungszie-
le weitgehend umgesetzt werden. Mit der 
Verlagerung des störenden Gewerbes, der 
Schaffung von zusätzlichen privaten und öf-
fentlichen Grün- und Spielflächen sowie der 

Vorbereitungen 1.256.127,13 € 9,72%

Vergütung von Sanierungsträgern 744.846,22 € 5,76%

Ordnungsmaßnahmen

Bodenordnung / Grunderwerb 958.116,87 € 7,41%

Umzug, Härteausgleich, 
Entschädigung Bewohner

543.454,00 € 4,20%

Härteausgleich, Entschädigung 
Betriebe

136.757,10 € 1,06%

Freilegung von Grundstücken 559.198,14 € 4,32%

öffentliche Erschließungsanlagen 525,31 € 0,01%

Bewirtschaftungsverluste / Mietausfall 214.058,61 € 1,66%

sonstige Maßnahmen 273.075,91 € 2,11%

Baumaßnahmen

Modernisierung- und Instandsetzung 
von Wohngebäuden

6.985.997,86 € 54,02%

Modernisierung- und Instandsetzung 
aufgrund vertraglicher Vereinbarung

117.905,28 € 0,91%

Verlagerung oder Änderung von 
Betrieben

551.123,96 € 4,26%

sonstige Maßnahmen 590.154,03 € 4,56%

Gesamt 12.931.340,42 € 100,00%

Städtebauförderung des Bundes 2.249.684,00 € 17,40%

Eigenmittel Berlins 4.861.561,24 € 37,59%

Ausgleichsbeträge 1.468.850,31 € 11,36%

Erlöse aus der Grundstücksveräußerung 1.786.227,96 € 13,81%

Einnahmen/Überschüsse aus der 
Bewirtschaftung

684.740,52 € 5,30%

Rückflüsse aus Darlehen Berlins 8.448,96 € 0,07%

Rückflüsse von Vorauszahlungsmitteln 1.871.827,43 € 14,47%

Gesamt 12.931.340,42 € 100,00%
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Modernisierung der Altbausubstanz, konn-
te wieder ein attraktiver Wohnort geschaf-
fen werden. Der Block ist heute durch eine 
funktionierende Nutzungsmischung gekenn-
zeichnet, mit einigen Gewerbehöfen im In-
neren vor allem entlang der Kurfürstenstra-
ße und Einzelhandel im Erdgeschoß entlang 
der Potsdamer Straße. Wohnungsleerstand 
ist nicht erkennbar und die Innenhöfe sowie 
Spielplätze wirken gepflegt und gut genutzt. 

Von den insgesamt 714 Wohneinheiten des 
Gebietes wurden seit der förmlichen Festle-
gung 126 im sozialen Wohnungsbau neu ge-
schaffen, 177 der 521 Altbauwohnungen wur-
den instand gesetzt und modernisiert. Die 
Einwohnerzahl stieg im Sanierungszeitraum 
vom 1.208 im Jahr 1984 auf 1.547 im Jahr 1997 
an. Im Bebauungsplan II-127 sollten die Sa-
nierungsziele nach der Aufhebung des Sanie-
rungsrechts gesichert werden. Durch den so-
zialen Wohnungsneubau verfügt das Gebiet 
auch heute noch über eine gemischte Sozi-
alstruktur. Allerdings ist eine deutliche Zu-
nahme von sozial benachteiligten Personen-
gruppen insbesondere in diesen Gebäuden 
zu verzeichnen.

Durch die Lage innerhalb des QM-Gebie-
tes „Tiergarten Süd / Magdeburger Platz“ 
wird deutlich, dass eine langfristige Stabi-
lisierung der Sozialstruktur nicht erreicht 
werden konnte. Auch hat sich die kleinräu-
mige Abgrenzung des Sanierungsgebiets im 
Nachhinein als problematisch erwiesen, da 
blockübergreifende Maßnahmen nicht er-
griffen wurden, die evtl. einen Beitrag zu 
einer positiven Entwicklung hätten leisten 
können. 

Jahr Meilenstein

1974 Beginn der vorbereitenden Untersuchungen

1976 Befragungen der Bewohner / Erarbeitung 
der Sozialstudie und des Sozialkonzepts

1976 Beginn der Herausgabe der Stadtteilzeitung 
„potseblitz“ etwa 6-wöchiges Erscheinen

1977 Berlin: Allgemeine Regelung zur Mitwirkung 
der Betroffenen bei der Stadterneuerung

1978 Öffentliche Erörterung der vorbereitenden 
Untersuchungen

1983 Senator für Bau- und Wohnungswesen gibt 
Erstellung eines städtebaulichen Konzepts 
in Auftrag

1984 förmliche Festlegung (mit 25. Oktober 1984 
rechtskräftig)

1998 Inkrafttreten der Aufhebungsverordnung am 
30. Mai 1998
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2.4 Bezirk Berlin-Mitte – 
Sanierungsmaßnahme 
Spandauer Vorstadt

Das Quartier

Als einziger in seiner historisch gewachse-
nen Struktur erhaltener Teil des alten Ber-
liner Stadtgebiets, lässt sich der Verlauf von 
300 Jahren Stadtentwicklungsgeschichte von 
der ehemaligen Vorstadt über das Zusam-
menwachsen Berlins, die Entwicklung der 
spätbarocken Stadterweiterung, der Grün-
derzeit bis in die Gegenwart ablesen. Das Ge-
biet ist durch Blockrandbebauung gekenn-
zeichnet. Noch vor 1990 begann eine Diskus-
sion um den Erhalt, ausgelöst durch Abriss-
planungen, die die Ausweisung als Flächen-
denkmal bewirkte. In den 1990er Jahren ent-
wickelte sich eine neue Künstlerszene. Zu Be-
ginn der Sanierung bestand bereits ein hoher 

Foto: Katharina Janke
Hackescher Markt

Quelle: Eigene Darstellung / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, SenStadt

Aufwertungsdruck. 96,3 % der Grundstücke 
waren zudem restitutionsbelastet.

Sanierungserfordernis

Die Vernachlässigung aufgrund der ver-
meintlich uneinheitlichen, alten und über-
holten Bebauung nach dem 2. Weltkrieg bis 
in die 1980er Jahre machte eine Sanierung 
erforderlich. Brachflächen, Baulücken im 
Blockrand, vereinzelt leer stehende Häuser 
und Gebäude mit starkem Zerfallsgrad waren 
Problempunkte der Stadtgestalt. Das Gewer-
be lag im Konfliktfeld mit der Wohnnutzung.

Ziele und Konzept

Leitziele für den Erneuerungsprozess wa-
ren: Die Spandauer Vorstadt hat Denkmal-
rang; Die Spandauer Vorstadt ist Wohn- und 
Arbeitsort; Die Spandauer Vorstadt ist Teil des 
Ökosystems Berlin. Diese Ziele wurden in ei-
nem Neuordnungskonzept und einem städ-
tebaulichen Rahmenplan festgehalten.

Organisation

Verantwortlich für die Erneuerung war das 
Bezirksamt Mitte, zuständig das Stadtpla-
nungsamt und die Sanierungsverwaltungs-
stelle. Das „Koordinationsbüro zur Unterstüt-
zung der Stadterneuerung in Berlin“ wurde 
Sanierungsbeauftragter. Eine Betroffenen-
vertretung wurde eingerichtet sowie ein Sa-
nierungsbeirat und eine Mieterberatung. Re-
gelmäßige Bewohnerbefragungen wurden 
durchgeführt.

Umsetzung

Das Koordinierungsbüro erarbeitete Block-
konzepte, die die Sanierungsziele auf Blocke-
bene konkretisierten und für jedes einzelne 
Grundstück Bebauungsstrukturen, Gebäu-
dehöhen sowie Nutzung der Gebäude- und 
Freiflächen festlegten. Es wurden auch Studi-
en über den öffentlichen Raum, zum Gewer-
be, eine Verkehrs- und Wohnumfeldstudie 
und ein Regelwerk zur Gestaltung erarbeitet.

Kosten und Finanzierung

Es ist ein erheblicher Einsatz von öffentli-
chen Mitteln schon von 1990 an mit wech-
selnden Förderprogrammen für Vorunter-
suchungen und Sanierungsmaßnahmen 
zum Erhalt der Bausubstanz zu verzeich-
nen. Zwischen 1993 und 2007 flossen insge-
samt 205 Mio. Euro öffentliche Mittel in das 
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Foto: Katharina Janke
Krausnickpark

Abbildung 10
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 
Kosten und Finanzierungsübersicht, 2006,  
eigene Bearbeitung

Abbildung 11
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 
Kosten und Finanzierungsübersicht, 2006,  
eigene Bearbeitung

Gebiet. Vor diesem Hintergrund wurde ge-
schätzt, dass ca. 1,1 bis 1,2 Mrd. Euro Inves-
titionen insgesamt getätigt wurden, was be-
deutet, dass auf einen Euro öffentliche Mittel 
ca. 5,4 bis 5,8 Euro private Mittel kommen. 
Aufgrund der zentralen Lage des Gebiets und 
seiner Entwicklung verstärkt durch die Auf-
wertung im Zuge der Sanierung erwartet der 
Senat sanierungsbedingte Bodenwertsteige-
rungen mit einer durchschnittlichen Boden-
richtwerterhöhung von 61Euro/m². In der Fi-
nanzierungsstrategie lässt sich ein Wechsel 
von der anfangs stark öffentlich geförderten 
Modernisierung und Instandsetzung von 
Wohngebäuden zu einer ausschließlichen 
Förderung von Erneuerung und Neugestal-

tung öffentlicher Grün- und Freiräume und 
Infrastrukturen beobachten. Im Rahmen der 
umfassenden Erneuerung kamen Mittel aus 
den Landes- und Bundesprogrammen Städ-
tebaulicher Denkmalschutz, Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau 
Ost/Aufwertung, Modernisierung/Instand-
setzung-Förderung Wohnraum sowie der In-
vestitionsplanung Berlin, GA-Mittel, Stadt-
weite Maßnahmen, des Programms Schul- 
und Sportstättensanierung und Infrastruk-
tur Stadterneuerung sowie zuletzt die Aus-
gleichsbeträge zum Tragen.

Bilanz und Bewertung

Die gezielte Steuerung der Investitionen 
durch die Bündelung an planungs- und sa-
nierungsrechtlichen Instrumenten, die kon-
sequente Umsetzung der städtebaulichen 
Planungen und die öffentliche Förderung 
der Wohnungen verbunden mit der Begren-
zung der Miethöhen und die Belegungsrech-
te der Bezirke konnte den hohen Investitions-
druck zu Beginn der 1990er Jahre in Bahnen 
lenken. Von ca. 6.300 Wohnungen sind heute 
1.300 belegungsgebunden. Die Betroffenen-
beteiligung im Erneuerungsprozess nahm 
eine Schwerpunktposition ein. Vielfältige 
Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten für die verschiedenen Interessengrup-
pen der Bewohner, Gewerbetreibenden und 
Eigentümer wurden eingeräumt. Der hohe 
Fördermitteleinsatz insbesondere aus dem 
Programm Städtebaulicher Denkmalschutz 
hat ganz entscheidend dazu beigetragen, 
die Spandauer Vorstadt in ihrer überlieferten 
baulichen Vielfalt zu erhalten, die Wohnun-
gen mit einem zeitgemäßen Standard bei so-
zialverträglicher Miete auch im Zentrum Ber-

Vorbereitende Untersuchungen 15.107.130 € 7,31%

Ordnungsmaßnahmen

Bodenordnung einschl. Erwerb 933.898 € 0,45%

Umzug, Härteausgleich, 
Entschädigung Bewohner

3.567.489 € 1,73%

Härteausgleich, Entschädigung 
Betriebe

661 €  

Freilegung von Grundstücken 2.320.550 € 1,12%

öffentliche Erschließungsanlagen 9.573.000 € 4,63%

Bewirtschaftungsverluste/Mietausfall 231.463 € 0,11%

sonstige Maßnahmen 17.732 € 0,01%

Baumaßnahmen

ModInst von Wohngebäuden 119.034.705 € 57,58%

ModInst aufgrund vertraglicher 
Vereinbarung

3.994.323 € 1,93%

Verlagerung oder Änderung 
von Betrieben

36.909 € 0,02%

Grünanlagen und Spielplätze 9.672.000 € 4,68%

Errichtung/Änderung Gemeinbedarf- 
und Folgeeinrichtungen

34.921.000 € 16,90%

Aufgabenerfüllung für Berlin

Vergütung von Sanierungsbeauftragten/
Mieterberatung

7.304.305 € 3,53%

Gesamt 206.715.165 € 100,00%

Städtebaulicher Denkmalschutz 124.900.000 € 60,57%

Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahme

33.500.000 € 16,25%

Mod/Inst-Förderung Wohnraum 25.402.164 € 12,32%

Investitionsplanung Berlin 10.570.000 € 5,13%

Stadtumbau Ost/ Aufwertung 4.081.000 € 1,98%

GA-Mittel 2.575.000 € 1,25%

Stadtweite Maßnahmen 1.050.000 € 0,51%

Programm Schul- und Sportstätten-
sanierung 

601.000 € 0,29%

Infrastruktur Stadterneuerung 256.000 € 0,12%

Ausgleichsbeträge 3.260.000 € 1,58%

Gesamt 206.195.164 € 100,00%
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lins auszustatten und das Stadtbild des Flä-
chendenkmals in hoher Gestaltqualität wei-
ter zu entwickeln. Die Anzahl der Wohnun-
gen stieg innerhalb von 13 Jahren von 5.809 
auf 6.293, die Bevölkerung wuchs um 23 %. 
Von ehemals 166 Baulücken und Brachflä-
chen sind 114 bebaut. Von 4.060 zu erneu-
ernden Wohnungen in Altbauten konnten 
schon bis Ende 2006 85,6 % umfassend in-
stand gesetzt und modernisiert werden. Ein 
Erfolg des Erneuerungsprozesses ist das Auf-
blühen des städtischen Lebens und Wohnens 
in der Berliner Innenstadt durch hohe Quali-
tät der Neubauten mit festgesetzten Wohnan-
teilen, der Bildung von Wohneigentum und 
gezielter Beteiligung. 

Durch die schnelle Bereitstellung von För-
dermitteln in der Anfangsphase konnte zu-
nächst eine mit den Mietern abgestimmte 
und durch Sozialpläne abgesicherte Erneu-
erung durchgeführt und der modernisie-
rungsbedingte Mietanstieg begrenzt werden. 
Die aus Gründen der Restitution anfänglich 
in hohem Maße öffentlich geförderte Mo-
dernisierung der Altbauten hat sich durch 
den Wegfall des Förderprogramms für pri-
vate Wohngebäude 2001 verschoben und 
die Mittel wurden auf die Erneuerung, den 
Neubau und die Neugestaltung der öffent-
lichen Infrastruktur konzentriert. Die Ge-
staltung der urbanen Freiräume für alle Be-
nutzergruppen, besonders der Spielplätze, 
Parks und Sportanlagen trugen zu einer Ver-
sorgung mit hoher Nachfrage bei. Die Um-
setzung des Verkehrs- und Gestaltungskon-
zeptes führte zu einer deutlich verminderten 

Belastung, einer verbesserten Erreichbarkeit 
und einem gut ausgebauten Fuß- und Rad-
wegenetz. Im Erfolg der Umsetzung der Sa-
nierungsziele zeichnet sich eine gute Zusam-
menarbeit der an der Sanierung beteiligten 
Akteure ab.

Jahr Meilenstein

1989 Gründung einer Bürgerinitiative gegen Ab-
rissplanungen

1990 Die Spandauer Vorstadt wird Flächendenk-
mal, Beginn der Rückübertragungsverfahren

1992 Beginn der Vorbereitenden Untersuchung, 
Einrichtung einer Betroffenenvertretung

1993 Festsetzung einer Erhaltungssatzung, Förm-
liche Festsetzung, Erstellung Neuordnungs-
konzept

1994 1. Sitzung des Sanierungsbeirats der Span-
dauer Vorstadt

Goldplakette für „Erhaltung des historischen 
Stadtraums in den neuen Ländern“

1995 Festsetzung von Mietobergrenzen im Sanie-
rungsgebiet

1998 Aufstellungsbeschluss für den ersten B-Plan 
I-b5 zum Schutz der Wohnnutzung

2001 Einstellung der Förderung der Modernisie-
rung privater Wohngebäude, Konzentration 
auf öffentliche Infrastruktur

2002 Einführung von Parkraumbewirtschaftung

Goldplakette im Bundeswettbewerb „Leben 
in historischen Innenstädten und Ortskernen 
– Zukunft für urbane Zentren und Räume“

2003 Fortschreibung des städtebaulichen Rah-
menplans

2004 Beschluss eines Verkehrs- und Gestaltungs-
konzepts

2006 Mietobergrenzen werden als endgültig unzu-
lässig erklärt

2007 Eröffnung der neuen Grünanlage Kraus-
nickpark

Einweihung des Neubauflügels des St Hed-
wig Krankenhauses

2008 Aufhebungsbeschluss 15. Januar 2008
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Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Biberach, Stadtplanungsamt

Foto: Holger Pietschmann
Modernisiertes Gebäude im Sanierungsschwer-
punkt Weberberg

2.5 Stadt Biberach – 
Sanierungsmaßnahme 
„Altstadt“

Das Quartier 

Das Sanierungsgebiet „Altstadt“ umfasst den 
mittelalterlichen Stadtkern sowie das Weber-
viertel. Aufgrund seiner Nutzungsstruktur 
übernimmt die Altstadt die Funktion als Ge-
schäftszentrum und Wohnstandort. Vor der 
Sanierung war das Gebiet durch eine Viel-
zahl erhaltenswerter Gebäude gekennzeich-
net, die teilweise noch aus dem Mittelalter 
stammten. Allerdings waren die wenigsten 
Häuser in ihrem ursprünglichen Zustand er-
halten. Im Sanierungsgebiet lebten im Jahr 
1975 etwa 2.000 Einwohner, dessen Bevölke-
rungsstruktur durch einen hohen Migranten-
enteil und Überalterungstendenzen gekenn-
zeichnet war.

Sanierungserfordernis

Durch Unsicherheit über Planungsabsich-
ten der Stadt gab es Investitionstätigkeit auf 
der „Grünen Wiese“, was die Zentrumsfunk-
tion der Altstadt schwächte. Das Verkehrssys-
tem war unüberschaubar, die Straßen über-
lastet. 70 % der Betriebsinhaber bemängel-
ten das Stellplatzdefizit, 18 % die schlechte 
Anbindung. Die Altstadt hatte aufgrund von 
erheblichen Mängeln in der Bausubstanz als 
Wohnstandort an Attraktivität verloren. 80 % 
der erfassten 360 Gebäude wurden als sanie-
rungsbedürftig eingestuft.

Ziele und Konzept

Die erhaltende Erneuerung ohne Verände-
rungen der historischen Struktur und die 
Funktionsverbesserung waren Leitziele. 
Dazu zählten die Modernisierung erhaltens-

werter Gebäude, die Objekterneuerung unter 
der weitestgehenden Berücksichtigung der 
historischen Struktur, aber auch die Verbes-
serung der Verkehrssituation und Maßnah-
men zur Stadtbildpflege. Öffentliche Maß-
nahmen sollten Anreiz für private Investi-
tionen geben. Der Erhalt des Weberviertels 
mit der Wiederherstellung der ursprüngli-
chen gemischten Nutzungsstrukturen wur-
de angestrebt.

Organisation

Das Sanierungsverfahren wurde zu Beginn 
innerhalb der kommunalen Amtsstruktur 
und der STEG Stadtentwicklung Südwest 
GmbH betreut. Im Gebiet bestand ein Sanie-
rungsbüro. Eine Sanierungsstelle wurde als 
Koordinationsorgan eingerichtet, eine Dop-
pelbetreuung entstand. 1983 wurde der Ver-
trag mit dem Sanierungsträger aufgelöst und 
seine Aufgabe einer stadteigenen Trägerge-
sellschaft, der Gemeinnützigen Stadtsanie-
rungsgesellschaft Biberach mbH übertragen. 
2002 wurde diese aufgelöst und die Stadter-
neuerung wieder innerhalb der Amtsstruk-
tur betreut.
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Umsetzung

Ordnungsmaßnahmen griffen beim Stock-
werkseigentum, bei der Neuordnung alter 
Bausubstanz und bei der Umgestaltung öf-
fentlicher Flächen. Alle erworbenen Grund-
stücke wurden reprivatisiert. Städtische Ver-
waltungsgebäude und Gemeindeeinrich-
tungen wurden erneuert. Modernisierun-
gen erfolgten bei erhaltenswerter Bausubs-
tanz. Mehrere Parkierungsanlagen, eine Fuß-
gängerzone und verkehrsberuhigte Berei-
che entstanden. Platz- und Freiräume wur-
den umgestaltet. Die Erneuerung wurde in 
der Frühphase mit Hilfe einer Stadtbildsat-
zung, kommunaler Förderprogramme und 
einem rahmensetzenden Gebietstypenplan, 
in der Spätphase durch eine städtebaulich-
freiraumplanerische Konzeption konkreti-
siert und umgesetzt.

Kosten und Finanzierung

In der Abrechnung der Sanierungsmaßnah-
me „Altstadt“ beliefen sich die Einnahmen 
auf 39,2 Mio. Euro und die Ausgaben auf 
44,4 Mio. Euro. Das ergibt einen Fehlbetrag 
von 5,2 Mio. Euro, den die Stadt alleine tra-
gen musste. Der Hauptteil der zuwendungs-
fähigen Kosten wurde mit einem Anteil von 
ca. 67 % für Baumaßnahmen in Anspruch ge-
nommen. Ordnungsmaßnahmen ohne den 
Grunderwerb schlugen mit ungefähr 18 % als 
zweitgrößter Teil zu Buche.

Die Gesamtinvestitionssumme wurde auf ca. 
100 Mio. Euro geschätzt, davon ca. 35 Mio. 
Euro für öffentliche und ca. 65 Mio. Euro für 
private Maßnahmen. Der in der Abrechnung 
der Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ aufge-
tretene Fehlbetrag von 5,2 Mio. Euro kam we-
gen des Rückzuges des Bundes 1992 aus der 
Städtebauförderung zustande und musste 
von der Stadt getragen werden. Der Haupt-
teil der zuwendungsfähigen Kosten wurde 
mit einem Anteil von ca. 67 % für Baumaß-
nahmen in Anspruch genommen. Ordnungs-
maßnahmen ohne den Grunderwerb schlu-
gen mit ungefähr 18 % zu Buche. Die Städte-
bauförderungsmittel von ca. 35,9 Mio. Euro 
wurden durch Bund, Land und Gemeinde in 
Drittelteilung aufgebracht. Weitere Einnah-
men waren Grundstückserlöse, Darlehens-
rückflüsse, abgelöste Ausgleichsbeträge und 
Wertansätze für Boden und für Gebäude. 

Zu Anfang der Sanierungsmaßnahmen trat 
vor allem die Stadt Biberach als Investor auf. 
Diese Strategie zog private Investitionen nach 

Foto: Holger Pietschmann
Umgestalteter Viehmarkt mit Tiefgarage und 
Stadtbücherei

Abbildung 12
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 

Quelle: Stadt Biberach

Abbildung 13
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Biberach

sich. Zudem hielt die Stadt Biberach den eige-
nen Förderanteil konstant, um eine kontinu-
ierliche Erneuerungstätigkeit bei Privatinves-
toren zu sichern. Finanzielle Engpässe wur-
den durch Überarbeitung der Finanzierungs-
strategie bewältigt.

Bilanz und Bewertung

Die zahlreichen Sanierungsmaßnahmen ha-
ben zum Erhalt des historischen Altstadtkern 
beigetragen, die heute ein attraktives und ho-
mogenes Erscheinungsbild aufweist. Hand-
lungsbedarf verbleibt in einzelnen Randzo-
nen. Zwischen 1978 bis 1998 wurden etwa 
60 % der sanierungsbedürftigen Wohnun-
gen modernisiert oder durch Neubauten er-
setzt. Am Weberberg sind etwa 80 % der teil-
weise denkmalgeschützten Bausubstanz sa-
niert. Die privaten Sanierungsmaßnahmen 
umfassten 100 Gebäude mit 194 Wohnun-
gen, darunter 18 eingetragene Kulturdenk-
male und 51 allgemeine Baudenkmale nach 

Vorbereitungen und Vergütungen 7.546.758,00 € 8,69%

Grunderwerb 5.483.347,29 € 6,31%

Ordnungsmaßnahmen 15.592.486,64 € 17,95%

Baumaßnahmen 58.254.927,45 € 67,05%

Gesamt 86.877.519,38 € 100,00%

Städtebauförderungsmittel Bund/
Land

46.763.254,00 € 61,05%

Eigenmittel der Gemeinde 23.381.627,00 € 30,52%

Grundstückserlöse 3.264.863,00 € 4,26%

Darlehensrückflüsse 293.240,46 € 0,38%

abgelöste Ausgleichsbeträge 1.258.673,44 € 1,64%

sonstige Einnahmen 603.203,56 € 0,79%

Wertansätze 1.040.931,00 € 1,36%

Gesamt 76.605.792,46 € 100,00%
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dem Denkmalschutzgesetz. Die Stadterneu-
erung lief unter hohen Qualitätsansprüchen 
ab. Einzelne Um-, Neubau- und Moderni-
sierungsvorhaben wurden mit Preisen aus-
gezeichnet. Die Stadt war mit ihrem Leitbild 
zudem Preisträgerin des Landeswettbewerbs 
„Zukunftsfähige Stadterneuerung in Baden-
Württemberg 2004 / 2005“. 

Verwaltungs- und Kultureinrichtungen wur-
den in sanierten Gebäuden untergebracht 
und führten zur Verbesserung der der öffent-
lichen Infrastruktur. Im Zuge der Verkehrsbe-
ruhigung realisierte man eine Fußgängerzo-
ne und verkehrsberuhigte Bereiche, dessen 
Platz- und Freiräume umgestaltet wurden. 
Dies führte zu einer nachhaltigen Verkehrs-
entlastung. Durch den Bau von drei Tiefgara-
gen am Altstadtrand wurden Stellplatzdefizi-
te abgebaut. Über direkte Fußwegeführun-
gen wurden die Standorte mit den Geschäfts- 
und Einkaufsbereichen um den Marktplatz 
verknüpft. Das Zusammenführen von klein-
teiligem Stockwerkseigentum zu zeitgemä-
ßen Wohneigentum verbesserte schwieri-
ge Eigentumsverhältnisse und ungünstige 
Wohnungszuschnitte. 

Die Möglichkeit der Stadt, im Rahmen der Sa-
nierung durch Planungs- und Rechtsinstru-
mentarien steuernd einzugreifen und nicht 
nur Investitionen im Bereich Wohnen, son-
dern auch im Gewerbe zu fördern, hat eine 
starke private Erneuerungstätigkeit nach sich 
gezogen. Eine weitere Mobilisierung wurde 
durch die Strategie der Stadt, zuerst öffentli-
che Gebäude als Initialwirkung zu sanieren, 
erreicht. Eine wichtige Rolle bei den priva-
ten Investitionen lag in der Verknüpfung von 
Städtebaufördermitteln mit Fördermitteln 
des Denkmalschutzes und des städtischen 
Sanierungsprogramms. Die Altstadtsanie-
rung wird heute auch ohne förmliche Fest-
legung als Sanierungsgebiet über das städ-
tische Programm fortgesetzt und Haushalts-
mittel dafür bereitgestellt.

Die Stadterneuerung hat dazu beigetragen, 
dass Biberach heute eine lebendige Altstadt 
mit hohem Identifikationsfaktor hat. Um 

dies in Zukunft beizubehalten und ggf. die 
heutige Situation weiter zu verbessern, wur-
den neue, innovative Planungsinstrumen-
te entwickelt. Die verschiedenen ineinan-
der greifenden Instrumente fügen sich zu 
einer Strategie, die schon während der Sa-
nierung zu einer hohen privaten Investiti-
onstätigkeit beigetragen hat. Das sind das 
informelle Stadtentwicklungskonzept, die 
Überarbeitung der Gestaltungssatzung, 
die Entwicklung von komplexen Partizipa-
tionsprozessen und die Einrichtung eines 
Gestaltungsbeirats. Der Erneuerungspro-
zess wird bei hohen Qualitätsanforderun-
gen kontinuierlich weiterentwickelt. Nach 
Abschluss der Sanierungsmaßnahme be-
steht im Sanierungsgebiet „Östliche Innen-
stadt“ Handlungsbedarf. Der im STEK fest 
verankerte Prozess der Innenstadterneue-
rung wird immer noch als aktuell und nicht 
abgeschlossen angesehen.

Jahr Meilenstein

1975 Beginn der Vorbereitenden Untersuchun-
gen

1976 Satzung über ein besonderes gemeindli-
ches Vorkaufsrecht für das Altstadtgebiet

1977 Auftrag an die gemeinnützige Südwest 
GmbH (STEG) über die Untersuchung ei-
nes abgegrenzten Teilgebiets

Allgemeine Stadtbildsatzung für die Altstadt

1978 Vorlage des VU-Berichts, Festlegung der 
Ziele der Innenstadterneuerung durch den 
Gemeinderat auf einer Klausurtagung

Satzung über die förmliche Festsetzung 
des Sanierungsgebietes „Altstadt“

ab 
1980

Rahmensetzende Gebietstypenpläne 
(B-Pläne)

1980 Erweiterung des Sanierungsgebietes im 
Bereich Pfluggasse/Zwingergasse

1983 Gründung der Gemeinnützigen Stadtsanie-
rungsgesellschaft Biberach mbH (bis 2002)

1981– 
1984

Umbau der Rathäuser und der Volkshoch-
schule „Obere Schranne“, Fertigstellung 
und Erweiterung der Fußgängerzone

1985 Erweiterung des Sanierungsgebietes im 
Bereich Viehmarktplatz/Spital

1988– 
1990

Fertigstellung des Einkaufszentrums Stei-
gerlager und der Tiefgarage Viehmarkt-
platz, Modernisierung „Komödienhaus“

1996 Fertigstellung der neuen Stadtbücherei am 
Viehmarktplatz (ehemaliger „Neuer Bau")

1998 Freiraumplanerische Konzeption Innenstadt

2003 Aufhebungssatzung

2005 Stadtentwicklungskonzept
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2.6 Hansestadt Bremen – 
Sanierungsmaßnahme 
Lüssum

Das Quartier

Das Sanierungsgebiet ist durch die Groß-
wohnsiedlung „Neunkirchner Weg“ ge-
prägt, die im Besitz verschiedener privater 
und öffentlicher Wohnungsbauunterneh-
men ist. Erbaut in den 1960 – 70er Jahren, 

Quelle: Eigene Darstellung / Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Foto: Katharina Janke
Haus der Zukunft

besteht der südliche Teil aus viergeschos-
sigen Gebäuden mit 4-7-Zimmer-Woh-
nungen. Den nördlichen Teil kennzeich-
nen ebenfalls viergeschossige Gebäude mit 
überwiegend 1-4-Zimmer-Wohnungen, er-
gänzt mit fünf 8-geschossigen und einem 
14-geschossigen Punkthochhaus. Die acht-
geschossigen Punkthochhäuser sind inzwi-
schen zurückgebaut worden. Im Stadtteil 
konzentrieren sich wirtschaftlich schwach 
gestellte Bevölkerungsgruppen z. T. mit 
Migrationshintergrund.

Sanierungserfordernis

Das Sanierungserfordernis ergab sich aus 
strukturellen Defiziten des Stadtteils. Durch 
die Sanierung sollten die soziale Infrastruk-
tur, die Bausubstanz der Wohngebäude sowie 
Straßen, Wege, Plätze und Freiflächen aufge-
wertet werden. Die Belegungspolitik des Sozi-
alen Wohnungsbaus führte zu einer Konzen-
tration von sozioökonomischen Problemla-
gen, die sich als problematisch erweist.

Ziele und Konzept

Ziele der Sanierung waren die Verbesserung 
der Nahversorgung, die Erweiterung des Ge-
meinschaftshauses durch Neubau, die Auf-
wertung des Wohnungsbestandes (z. B. be-
hindertengerechte Umgestaltung der Haus-
eingänge), die Verbesserung des Wohnum-
feldes durch Verkehrsberuhigung, die Schaf-
fung von Parkplätzen, die Aufwertung von 
Grünflächen, die Errichtung von Platzflä-
chen sowie die Verbesserung der sozialen 
Situation.

Organisation

Für die Sanierung waren das Amt für Woh-
nung und Städtebauförderung und das Bau-
amt Bremen-Nord zuständig. Sanierungsbe-
auftragter war das Architekturbüro ARCHI-
DEA. Im Stadtteil agierten die Projektgrup-
pe Lüssum, Bewohnerplanungsgruppen so-
wie die Stadtteilgruppe Lüssum, die über Ein-
zelmaßnahmen und Festlegung von Arbeits-
schwerpunkten entschieden.

Umsetzung

Im Zuge der Sanierung entstanden ein neu-
er Quartiersplatz, ein Jugendspielbereich 
und neue Wege für Fußgänger und Radfah-
rer. Die soziale Infrastruktur wurde (z. B. über 
den Neubau des „Haus der Zukunft“, der Er-
weiterung des Spiel- und Gemeinschafts-
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haus und dem Neubau des Horthauses Fil-
lerkamp) aufgewertet. Erhebliche Mittel sind 
in die Umgestaltung und Modernisierung der 
Wohngebäude geflossen.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen 
sich auf eine Höhe von 2,12 Mio. Euro. In-
nerhalb der Kostengruppen liegt der Schwer-
punkt auf den Baumaßnahmen und der Mo-
dernisierung, die fast die Hälfte der gesam-
ten Kosten ausmachen. Innerhalb der Bau-
maßnahmen ist der Neubau des Hauses der 
Zukunft mit 0,56 Mio. Euro die finanziell um-
fangreichste Maßnahme gewesen. Etwa 36 % 
von den Gesamtausgaben wurden für die 
Ordnungsmaßnahmen verwendet, insbeson-
dere für die Herrichtung der Straßen, Wege 
und Plätze in Höhe von 0,47 Mio. Euro. Für 
die Entlohnung des Sanierungsbeauftragten 
sind 0,30 Mio. Euro verausgabt worden. 

Die Finanzierung der Sanierung speist sich 
aus Städtebaufördermitteln des Bundes und 
der Gemeinde. Von privater Seite, also durch 
die Wohnungsbaugesellschaften sind zu-
sätzlich geschätzte Mittel in Höhe von ca. 
20 Mio. Euro in die Sanierung investiert wor-
den. Darüber hinaus sind ein Teil der Maß-
nahmen unter Einbeziehung von Beschäfti-
gungsinitiativen durchgeführt worden, was 
die Kosten für die Stadt Bremen gesenkt hat. 
Da die Sanierung im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt wurde, sind keine Ausgleichs-
beiträge erhoben worden.

Bilanz und Bewertung

Die Ziele, die mit den Sanierungsmaßnah-
men angestrebt wurden, sind weitgehend 
erreicht worden. Insbesondere die Neurege-
lung des fließenden und ruhenden Verkehrs 
und die Aufwertung des Wohnumfeldes sind 
hier zu nennen. Der Gebäudebestand befin-
det sich nach den Aufwertungsmaßnahmen 
in einem vergleichsweise guten Zustand. Ein-

Foto: Katharina Janke
Blick vom Lüssumer Ring auf das Punkthochhaus

Abbildung 14
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 

Quelle: Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa (o.J.) Übersicht zu den Gesamtausgaben und 
Gesamteinnahmen der Sanierung

Abbildung 15
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa (o.J.) Übersicht zu den Gesamtausgaben und 
Gesamteinnahmen der Sanierung

zelne, besonders problematische Hochhäuser 
sind im Rahmen des Stadtumbau West inzwi-
schen zurückgebaut worden, was den statis-
tischen Leerstand im Quartier verringert hat. 
Die eingerichteten öffentlichen Plätze wer-
den gut angenommen und dienen der ansäs-
sigen Wohnbevölkerung zur Kommunikation.

Besonders positiv hervorzuheben sind das 
Haus der Zukunft und die hier angebotenen 
zielgruppenspezifischen Qualifizierungs- 
und Beratungsangebote, die einen wichtigen 
Teil zur sozialen Stabilisierung des Stadtteils 
beitragen. Gleiches gilt für das Spiel- und Ge-
meinschaftshaus. Zum Teil sind inzwischen 
nach intensiver Nutzung Spielplätze „ab-
gespielt“, was aber üblichen Abnutzungs-
erscheinungen entspricht. Gleiches gilt für 
Gestaltungsmaßnahmen im Wohnumfeld 
(z. B. Zäune), die nicht mehr einwandfrei 
sind. Die eingerichteten Mietergärten wer-
den aufgrund der hohen Fluktuation im 
Stadtteil z. T. nicht mehr gepflegt und bein-
trächtigen dadurch das Erscheinungsbild der 
Wohnungsbestände.

Da bereits zu Beginn des Vorhabens deut-
lich war, dass eine rein bauliche Aufwertung 
des Stadtteils nicht ausreichen würde, wur-
de die Sanierung in einen größeren stadtpo-

Vorbereitende Untersuchung   5.112,92 €  0,24%

Vergütung von Sanierungsträgern 
und Beauftragten 

 298.440,05 €  14,22%

Freihändiger Grundstückserwerb  27.912,96 €  1,33%

Ordnungsmaßnahmen  755.052,84 €  35,97%

Baumaßnahmen / Modernisierung  1.012.749,06 €  48,24%

Gesamt   2.099.267,83 €  100,00%

Städtebauförderungsmittel des Bundes 707.568,14 € 33,35%

Komplementärmittel der Gemeinde 1.414.254,82 € 66,65%

Gesamt 2.121.822,96 € 100,00%
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litischen Kontext gesetzt und mit städtischen 
Programmen (Nachbesserung in Großwohn-
siedlungen, Wohnen in Nachbarschaften) er-
gänzt und die Mittel gebündelt. Diese Vorge-
hensweise ist ausgesprochen zweckdienlich, 
da das Beispiel gezeigt hat, dass nur ein in-
tegrierter Ansatz die Chance bietet, diesen 
Stadtteil nachhaltig zu stabilisieren. Dem-
nach ist auch die aktuelle Anwendung der 
Förderprogramme Soziale Stadt, Lokales Ka-
pital für soziale Zwecke – LOS, Stadtumbau 
West sinnvoll.

Ausgesprochen positiv ist die Bewohner-
beteiligung an der Umsetzung der Erneue-
rungsprogramme einzuschätzen, die einen 
Teil des Erfolges der Sanierung ausmachen. 
Durch diese umfangreichen Maßnahmen 
konnten die Bewohner in die Lage versetzt 
werden, qualifiziert über die Sanierungsmaß-
nahmen (z. B. Planung der Wohnhöfe, Ein-
gangsbereiche) mit zu entscheiden und für 
einzelne Programme Budgetverantwortung 
zu übernehmen. Dies trägt auch dazu bei, 
Nachbarschaften zu stabilisieren und Fluk-
tuation zu vermindern. Nach wie vor prob-
lematisch ist die einseitige Sozialstruktur im 
Stadtteil, die sich auch durch die langjähri-
ge Förderung im Zuge der Städtebauförde-
rung nicht entscheidend verändert hat und 
den Stadtteil heute immer noch ein schwie-
riges Image verleiht.

Jahr Meilenstein

1987 Beschluss über Beginn der Vorbereitenden 
Untersuchung

1987 Erste Bewohnerversammlung zu Erneue-
rungsmaßnahmen

1988 Erste Bildungsseminare für Bewohner zum 
Thema Nachbesserung

1989 Umgestaltung von Freiräumen im Woh-
nungsbestand der Beamten-Baugesellschaft 
Bremen

1989 Umgestaltung der Eingangsbereiche im 
Wohnungsbestand der Beamten-Baugesell-
schaft Bremen

1990 Bekanntmachung des Ortsgesetzes über 
die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes

1990 Abschluss der Vorbereitenden Untersu-
chung

1991 Bau des Horthauses Fillerkamp

1993 Beginn der Hofplanungen bzw. Wohnumfeld-
maßnahmen unter Beteiligung der Bewohner

1993 Bau des Quartiersplatzes an der Lüssumer 
Heide

1994 Einweihung der Erweiterung des Spiel- und 
Gemeinschaftshauses

1996 Umbau des Ladenzentrums am Lüssumer 
Ring

1997 Einweihung des „Haus der Zukunft“

1998 Beschluss des Bremer Programmes „Woh-
nen in Nachbarschaften“

1999 Lüssum-Bockhorn wird Programmgebiet in 
der „Sozialen Stadt“

2001 Aufhebung der Sanierungssatzung

2006 Lüssum-Bockhorn wird Programmstadtteil im 
Stadtumbau West
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2.7 Stadt Duisburg – 
Stadterneuerungsprogramm 
Marxloh

Das Quartier

Der Stadtteil Marxloh liegt im Duisburger 
Norden und wird durch die Nähe zum an-
grenzenden ThyssenKrupp Stahlwerk ge-
prägt. Die Lage stellt ein erhebliches Ent-
wicklungshemmnis dar und wird durch die 
städtebaulichen Zäsuren der A 42 und der 
A 59 verstärkt. Im Stadtteil lebten 1990 ca. 
22.000 Einwohner. Die Flächennutzung wird 
vor allem durch Gewerbe- und Industrieflä-
chen mit 42 % dominiert. Deutlich weniger 
Raum nehmen die Wohnbauflächen mit 9,3 % 
und die Grünflächen mit 15,4 % ein. Baulich 
wird der Stadtteil durch seine oftmals grün-
derzeitlichen Gebäude geprägt. Ein Teil des 
Bestandes ist im Besitz von Wohnungsbauge-
sellschaften, die (ehemalige) Werkssiedlun-
gen unterhalten.

Sanierungserfordernis

Das Sanierungserfordernis ging mit der Ent-
wicklung des Stahlwerkes, den damit verbun-
denen gesundheitlichen Belastungen der Be-
völkerung und dem städtebaulichen Verfall 
einher. Arbeitsplatzverluste in den Montan-
betrieben erzeugten weitere strukturelle De-
fizite wie den Wandel der Bevölkerungsstruk-
tur, der sich in einem hohen Ausländeran-
teil, hohen Arbeitslosenquoten sowie einem 
niedrigen Bildungsniveau zeigt.

Ziele und Konzept

Das „Stadterneuerungsprogramm Marxloh“ 
konzentrierte sich zunächst auf die Verbesse-
rung der baulichen Struktur bzw. das Wohn-
umfeld. Eingebettet in das „Konzept zur er-
haltenden Stadterneuerung“ der Stadt Duis-
burg wurde daraus ein „Maßnahmenpro-
gramm zur gebietsbezogenen Wohnumfeld-
verbesserung für die Ortsteile Alt-Hamborn 
und Obermarxloh“ abgeleitet.

Organisation

Die baulichen Maßnahmen im Rahmen des 
Stadterneuerungsprogramms waren einge-
bettet in ein vereinfachtes Sanierungsver-
fahren. Auf die Einbeziehung eines Sanie-
rungsträgers wurde verzichtet. Die Vorbe-
reitende Untersuchung sowie die Planung 
und Umsetzung der Maßnahmen wurde an 

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Duisburg

Foto: Katharina Janke
Hagedornstraße

das Aachener Planungsbüro Dr.-Ing. Baier 
übertragen.

Umsetzung

Die wesentlichen Maßnahmen im Zuge des 
Stadterneuerungsprogramms Marxloh wa-
ren der Freiflächenausbau („Wolfsbahn-
trasse“) und die Freiraumvernetzung, der 
Umbau der Weseler Straße als zentrale Ver-
kehrsachse, der Mischflächenausbau, die 
Verkehrsberuhigung und der Fußgänger-
zonenausbau, die Blockinnenbegrünung, 
sowie die Straßenraumbegrünung und 
Platzgestaltung.
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Kosten und Finanzierung

Wichtigste Finanzierungsquelle für die Er-
neuerungsmaßnahmen waren die Mittel aus 
der Städtebauförderung. Die Gelder wurden 
zu 90 % vom Land Nordrhein-Westfalen ge-
tragen. Die verbleibenden 10 % trug die Stadt 
Duisburg. Auf dieser Basis hat das Bundes-
land zwischen 1990 und 1993 Kosten für die 
Maßnahmen in Höhe von 5,55 Mio. Euro als 
förderfähig anerkannt. Da die Sanierung in 
einem vereinfachten Verfahren durchgeführt 
wurde, wurden keine Ausgleichsbeiträge er-
hoben. Allerdings sollten die Bewohner des 
Gebietes über die Erhebung von KAG Beiträ-

Foto: Katharina Janke
Innenhofgestaltung Block Marienstraße-Mittelstraße-Agnesstraße-Sandstraße

Abbildung 16
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 

Quelle: Zuwendungsbescheid Nr. 04/78 des 
Regierungspräsidenten

Abbildung 17
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Zuwendungsbescheid Nr. 04/78 des 
Regierungspräsidenten

gen an den Kosten beteiligt werden. Ob und 
in welcher Höhe diese eingenommen wur-
den, ist nicht bekannt.

Die Finanzierung der Sanierungsmaßnah-
men basierte ausschließlich auf öffentli-
chen Mitteln. Aufgrund der prekären Situa-
tion des städtischen Haushalts ist der Stadt 
Duisburg eine Anteilfinanzierung der för-
derfähigen Kosten in Höhe von 90 % bewil-
ligt worden. Die Einbeziehung privater Mit-
tel z. B. von ansässigen Wohnungsunterneh-
men ist nicht bekannt.

Bilanz und Bewertung

Die Bilanz dieser Maßnahmen muss vor dem 
Hintergrund der erheblichen sozio-ökono-
mischen Probleme im Stadtteil gesehen wer-
den. Bei aller Qualität und Richtigkeit der 
Maßnahmen konnte ein alleiniger Ausbau 
von Freiflächen, Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung, der Ausbau von Fußgängerzo-
nen sowie die Begrünung von Straßen und 
Hofflächen keine nachhaltigen Impulse für 
die notwendige wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Erneuerung leisten. 

Vor dem Hintergrund einer sich drastisch ver-
schlechternden Situation am Arbeitsmarkt 
im Jahr 1993 reagierte daher die Stadt Duis-
burg erstmals mit einem „Ressortübergrei-
fenden Stadterneuerungsprogramm Ham-
born-Marxloh“. Eingebettet in das „Integ-
rierte Handlungskonzept für Stadtteile mit 

Vorbereitende Untersuchungen 
und Planungen  

 76.693,78 €  1,38%

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze  2.905.160,47 €  52,38%

Öffentliche Grünflächen  423.860,97 € 7,64%

Private Hof- und Hausflächen  948.446,44 €  17,10%

Durchführungsaufgaben und 
Erfolgskontrolle 

 1.192.332,67 €  21,50%

Gesamt   5.546.494,33 €  100,00%

Städtebaufördermittel des Landes 4.991.844,90 € 90%

Komplementärmittel der Kommune  554.649,43 € 10%

Gesamt 5.546.494,33 € 100%



33Fallstudien

besonderem Erneuerungsbedarf“ des Lan-
des Nordrhein-Westfalen sollte unter der Ein-
beziehung der Bevölkerung eine umfassen-
de bauliche, ökonomische und soziale Er-
neuerung des Stadtteils stattfinden. Zentrales 
strategisches Element war die Verknüpfung 
verschiedener Politikfelder und die Bünde-
lung von Fördermitteln. Dieser Ansatz wur-
de dann 1995 durch die „Gemeinschaftsiniti-
ative der europäischen Union für städtische 
Gebiete – URBAN“ finanziell unterstützt. Die 
intensive Förderung des Stadtteils hat bis 
heute dazu geführt, dass die Wohn- und Le-
bensverhältnisse verbessert werden konnten 
und spürbare Erfolge zeigen. Verbessert wur-
den die städtebauliche Situation z. B. (Wese-
ler Straße, Pollmann Kreuz), die Organisati-
on sozialer Prozesse (z. B. in Form von Bür-
gerschaftlichem Engagement und der Etab-
lierung von Netzwerken), die Verbesserung 
der lokalen Ökonomie („Brautmodenclus-
ter“) sowie die Integration verschiedener 
Bevölkerungsgruppen. 

Trotz dieser positiven Wirkungen bleibt die 
Situation aufgrund der schwierigen Rah-
menbedingungen wie z. B. Abwanderungs-
tendenzen, hohe Umweltbelastungen sowie 
die schwache sozioökonomische Bevölke-
rungsstruktur äußerst schwierig, was in der 

Konsequenz dazu geführt hat, dass in Duis-
burg Marxloh im Juni 2006 ein neues Sanie-
rungsverfahren in den Ortsteilen Marxloh 
und Bruckhausen/Beeck beschlossen wurde.

Jahr Meilenstein

1979– 
1984

Konzept zur erhaltenden Stadterneue-
rung Duisburg-Hamborn (Ortsteile Marxloh, 
Obermarxloh und Alt-Hamborn)

1987 Beschluss zum „Stadterneuerungspro-
gramm Marxloh“

1987 Ausarbeitung des „Wohnumfeldprogramms 
Marxloh“ durch das Planungsbüro Dr.-Ing. 
Baier, Aachen

1988 Beschluss über die förmliche Festlegung 
des Gebietes für die Vorbereitenden Unter-
suchungen

1988 Beginn des Ausbaus des Grünzuges 
„Wolfsbahntrasse“

1990–
1994

Ausbau und Umbau verschiedener Straßen 
und Plätze (u. a. Friedrich-Engels-Straße, 
Grillostraße, August-Bebel-Platzes, Henriet-
tenstraße, Hagedornstraße, Rolfstraße)

1991 Beschluss zum Sonderprogramm Ham-
born/Marxloh „Duisburg 2000“

1993 Beschluss zum „Ressortübergreifenden 
Stadterneuerungsprogramm Hamborn/
Marxloh“

1993 Aufnahme des Stadtteils in das Landespro-
gramm für Stadtteile mit besonderem Er-
neuerungsbedarf

1994 Gründung des „Projekt Marxloh“

1995 Aufnahme in die „Gemeinschaftsinitiative 
der Europäischen Union für städtische Ge-
biete – URBAN“
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2.8 Stadt Esens – 
Sanierungsgebiete Altstadt

Das Quartier

Das Sanierungsbiet umfasst die gesamte 
Esenser Altstadt. Als Zentrum der Stadt be-
herbergt die Altstadt wichtige kulturelle, re-
ligiöse und öffentliche Gebäude und dient 
als Versorgungs- und Einzelhandelszentrum. 
Städtebaulich und architektonisch wird die 
Altstadt durch z. T. historische 1- bis 2-ge-
schossige Wohn- und Geschäftsgebäude ge-
prägt. Der Stadtgrundriss wurde bis heute 
kaum verändert. Typisch für die Altstadt sind 
die Traufgassen, die für die Erschließung der 
mitunter recht tiefen Gebäudekörper sowie 

Foto: Holger Pietschmann
Marktplatz mit Rathaus

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Esens Altstadtsanierung

die Ableitung des Regenwassers gebaut wur-
den. Als Baumaterial wurde ein roter Mau-
erziegel verwendet, der z. T. verputzt wurde, 
um Ornamente auf die Fassade zu bringen.

Sanierungserfordernis

Das Sanierungserfordernis entstand durch 
die Zunahme des motorisierten Individual-
verkehrs, der die Altstadt erheblich belas-
tete. Weiterhin sollte die Möbelfabrik JASO 
aus der Altstadt an die Peripherie der Stadt 
verlegt werden. Darüber hinaus war eine er-
hebliche Anzahl von Wohn- und Geschäfts-
gebäuden baufällig. Baulücken entstan-
den und Investitionen sowohl in den Erhalt 
als auch in den Neubau blieben aus. 1967 
galt nur ca. ein Drittel der Gebäude als gut 
erhalten.

Ziele und Konzept

Ziele der Sanierung der zwei Vorbereitenden 
Untersuchungen waren: Stärkung und Ent-
wicklung des historischen Geschäftszent-
rums; Verdichtung der Bebauung in ortsüb-
licher Bauweise; Flächensanierung zwischen 
Burg- und Rosenstraße; Neuordnung des flie-
ßenden und des ruhenden Verkehrs; Verbes-
serung der privaten Bausubstanz; Stärkung 
der Nutzungsmischung von Wohnen, Versor-
gung und Fremdenverkehr.

Organisation

1965 wurde die Niedersächsische Heimstät-
ten GmbH mit einer Strukturuntersuchung 
beauftragt, woraufhin neun Bebauungsplä-
ne erstellt wurden, die das gesamte Sanie-
rungsgebiet abdeckten. 1970 wurde die Nie-
dersächsische Gesellschaft für Landesent-
wicklung und Wohnungsbau mbH als Sa-
nierungstreuhänderin beauftragt. Weitere 
Planungen übernahmen Architektur- und 
Planungsbüros.

Umsetzung

Die Sanierung lässt sich in zwei Phasen 
einteilen: Nach der teilweisen Flächensa-
nierung, die den Rückbau von 47 Gebäu-
den umfassten, sind Neu- und Ersatzbau-
ten entstanden. Zusätzlich ist der zentrale 
Kirchplatz über Gebäudesanierungen und 
eine Platzgestaltung erneuert worden. Da-
nach folgten gezielte Objektsanierungen an 
17 Gebäuden sowie Maßnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung, -lenkung und zur Schaf-
fung von Parkplätzen.
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Arkaden an der Kirchwarf

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen 
sich auf 8,6 Mio. Euro. Innerhalb der Kos-
tengruppen liegt der Schwerpunkt auf den 
Ordnungsmaßnahmen, die mit 4,1 Mio. Euro 
ca. 48 % der gesamten Kosten ausmachen. 
Etwa jeweils ein Viertel der Kosten machen 
die Bau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen 
mit 1,9  Mio. Euro sowie der Grunderwerb mit 
2,1 Mio. Euro aus. Die Vergütung des Sanie-
rungsträgers beläuft sich auf ca. fünf Prozent. 
Das entspricht 0,5 Mio. Euro.

Die bedeutendsten Einzelposten sind die 
Erschließungsmaßnahmen (darunter Ver-
kehrsberuhigungsmaßnahmen, Platzge-
staltung etc.) sowie die Errichtung von Ge-
meinbedarfseinrichtungen (Kurverwaltung, 
Museum). Die Finanzierung der Sanierung 
speist sich überwiegend aus Städtebauför-
dermitteln des Bundes und des Landes Nie-
dersachsen sowie aus den Eigenmitteln der 
Stadt. Ergänzend dazu konnten Erlöse aus 
der Bewirtschaftung, Erträge aus Grund-
stücksverkäufen sowie Zinserträge in die Sa-
nierung eingebracht werden. Darüber hin-
aus wurden für die Umgestaltung der Kirch-
warf Mittel in unbekannter Höhe aus dem 
Konjunktur- und Zukunftsinvestitionspro-
gramm des Landes Niedersachsen aufge-
schlossen. Durch die Erhebung von Aus-
gleichsbeiträgen konnten zusätzlich knapp 
fünf Prozent der Gesamtausgaben der Sanie-
rung abgedeckt werden. Von privater Seite 
sind geschätzte Mittel in Höhe von 17 – 20 
Mio. Euro für den Neubau, die Modernisie-
rung und die Instandhaltung des Gebäude-
bestandes mobilisiert worden.

Bilanz und Bewertung

Die Ziele der Sanierung sind weitestgehend 
umgesetzt. Daneben ist es gelungen, bau- 
und stadtgeschichtlich bedeutsame Gebäu-
de sowie den historischen Stadtgrundriss zu 

Foto: Holger Pietschmann

Abbildung 18
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Esens (Hrsg.) (1997): Städtebauliche  
Erneuerung in Niedersachsen, Stadt Esens 
Altstadtsanierung

Abbildung 19
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Esens (Hrsg.) (1997): Städtebauliche  
Erneuerung in Niedersachsen, Stadt Esens 
Altstadtsanierung

erhalten und heutigen Anforderungen an-
zupassen. Die private Sanierungstätigkeit 
spielte in Esens eine große Rolle und wird 
auf das zwei- bis dreifache Volumen der öf-
fentlichen Investitionen geschätzt. Hervor-
zuheben ist auch, dass es Esens gelungen 
ist, vergleichsweise „geräuschlos“ die öf-
fentlichen Mittel durch Ausgleichsbeträge 
in Form von Ablösevereinbarungen zu er-
gänzen. Diese betragen ca. 5 % der Gesamt-
ausgaben. Für eine Veränderung der Sozi-
alstruktur der Altstadt, die möglicherweise 
durch die Sanierung ausgelöst wurde, gibt es 
keinen quantitativen Nachweis. Tendenziell 
werden die Veränderungen aber als eher ge-
ring eingeschätzt. 

Heute stellt sich Esens als lebendige Klein-
stadt dar, die durch die Sanierungsmaßnah-
men nachhaltig aufgewertet worden ist. Der-
zeit sind keine gravierenden städtebaulichen 
oder funktionalen Mängel festzustellen, die 
eine weitere Förderung nach sich ziehen wür-
den. Die verkehrlichen Probleme durch den 
motorisierten Individualverkehr sind weitge-
hend beseitigt. Die verkehrsberuhigten Stra-
ßen sind nach wie vor in einem sehr guten 
baulichen Zustand.

Vorbereitungen  30.718.42 €  0,36%

Grunderwerb  2.076.512,78 €  24,17%

Ordnungsmaßnahmen  4.130.573,21 €  48,09%

Baumaßnahmen / Modernisierung  1.855.869,38 €  21,61%

Abwicklung der Sanierung  27.098,47 €  0,31%

Vergütung Sanierungsträger   468.931,35 €  5,46%

Gesamt   8.589.703,61 €  100,00%

Städtebaufördermittel des Landes 
und des Bundes  

 5.082.241,30 €  59,17%

Komplementärmittel der Kommune  2.541.120,65 €  29,59%

Erlöse aus Grundstücksverkäufen  417.448,35 €  4,86%

Einnahmen aus Ausgleichsbeiträgen  411.639,05 € 4,79%

Bewirtschaftungserträge  92.149,11 €  1,07%

Zinserträge  44.968,12 €  0,52%

Gesamt   8.589.566,58 €  100,00%
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Der Einzelhandel und die gastronomischen 
Einrichtungen weisen eine gute Qualität auf, 
was für eine vom Tourismus abhängige Kom-
mune von außerordentlich hohem Wert ist. 
Strukturelle Leerstände sind nicht zu beob-
achten. In der Bevölkerung umstritten sind 
aufgrund ihrer Gestalt die in den 1980er Jah-
ren gebauten Arkaden an der Kirchwarf. Der-
zeit stehen die ursprünglich als Cafe genutz-
ten Räumlichkeiten leer und müssen auf-
grund baulicher Mängel saniert werden. Der 
bauliche Zustand der Wohn- und Geschäfts-
häuser ist im Allgemeinen gut bis sehr gut. 
Auch hier sind kaum Leerstände zu verzeich-
nen, die auf strukturelle Mängel hinweisen 
würden. Insgesamt können die Sanierungs-
maßnahmen in Esens als Erfolg gewertet 
werden. Auch wenn die Dauer von 33 Jah-
ren für einen langwierigen Sanierungspro-
zess spricht, sind die positiven Effekte für die 
Altstadt deutlich zu sehen. Positiv zu werten 
ist auch, dass durch die Erhebung der Aus-
gleichsbeiträge eine unterstützende Finan-
zierung aus privater Hand in die Sanierung 
einfließen konnte.

Jahr Meilenstein

1965 Ratsbeschluss zur Durchführung der Sa-
nierung

1965 Beauftragung der Niedersächsischen Heim-
stätten GmbH für eine Strukturuntersuchung

1967 Erste Vorbereitende Untersuchungen

1967 Anerkennung als „Modell zur Erneuerung 
von Städten und Dörfern“ durch den Bund

1968 Erstellung des Verkehrskonzeptes

1970 Beauftragung der Niedersächsischen Lan-
desentwicklungsgesellschaft (NILEG) als 
Sanierungsträger

1970 Verlagerung der Möbelfabrik und Beginn der 
Flächensanierung

1971 Förmliche Festlegung der Sanierungsgebie-
te I und II

1974 Überarbeitung des Verkehrskonzeptes

1977 Durchführung des ersten Stadtfestes

1980 Ratsbeschluss zur Erweiterung des Sanie-
rungsgebietes

1984 Esens erhält für die Stadtsanierung den 1. 
Preis im Landeswettbewerb „Bauen und 
Wohnen in alter Umgebung“

1986 ergänzende Vorbereitende Untersuchungen

1987 Sanierungssatzung zum Sanierungsgebiet III 
wird rechtskräftig

1997 Offizieller Abschluss der Sanierungsmaß-
nahmen

1998 Aufhebung der Sanierungssatzung
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2.9 Stadt Freiburg/Breisgau – 
Sanierungsmaßnahme Im 
Grün

Das Quartier

Das vor der Altstadt im ehemaligen Glacis-
vorfeld gelegene gemischt genutzte Quartier 
im Grün entstand Ende des 19. Jahrhunderts. 
Der Bereich war wegen seiner Nähe zur Eisen-
bahn vor allem für Gewerbetreibende attrak-
tiv, die sich in der damals dynamisch wach-
senden Stadt ansiedelten und in der unmit-
telbaren Nähe ihrer Fabriken Betriebswoh-
nungen errichteten. Es entstand eine klein-
teilige Wohnbebauung in geschlossener Bau-
weise. Die heterogene Grundstruktur, die sich 
nach Norden hin verdichtete, blieb bis in die 
1970er Jahre erhalten, wenngleich die Intensi-
tät der gewerblichen Nutzung zum Zeitpunkt 
des Sanierungsbeginns nachgelassen hatte.

Sanierungserfordernis

Das Gebiet bildet ein innenstadtnahes Quar-
tier, das wegen der Bahnhofsnähe eine hohe 
Lagegunst aufweist, aber zu Beginn der Sanie-
rung als untergenutzt galt. Viele ursprüngli-
che Fabriken waren aufgegeben worden. Die 
Bausubstanz befand sich wegen unterlasse-
ner Instandhaltungsmaßnahmen auf Grund 
der geringen Finanzkraft der untergeordne-
ten gewerblichen Nachnutzer in schlech-
tem Zustand. Die Bevölkerung war kontinu-
ierlich zurückgegangen und die Zahl der aus-
ländischen Bewohner überproportional ge-
stiegen. 1970 wurde das Gebiet im FNP-Ent-
wurf als Sanierungsgebiet dargestellt.

Ziele und Konzept

Die Vorbereitenden Untersuchungen emp-
fahlen für das als Cityrandgebiet eingestuf-
te Quartier eine Funktionsumwandlung zu-
gunsten des Wohnens. Auf den durch Be-
triebsverlagerung frei werdenden Flächen 
sollten Stadthäuser auf kleinen Parzellen ent-
stehen. Weiteres Ziel war die Verbesserung 
der Wohnungsqualität der Altbauten durch 
Wohnumfeldmaßnahmen, Verkehrsberuhi-
gung, Hofentkernung- und Begrünung sowie 
dem Bau von Tiefgaragen. Die Ziele wurden 
mehrfach modifiziert. Nach der 1. Auslegung 
des Bebauungsplans 1982 wurde stärker auf 
Modernisierung, Instandsetzung und den Er-
halt der durchmischten Struktur Wert gelegt. 
Ab 1980 bis 1990 wurden mehr bestandsori-
entierte Änderungen vorgenommen.

Quelle: Eigene Darstellung / Freiburger Stadtbau GmbH

Foto: Holger Pietschmann
Grether Fabrik

Organisation

Mit der Sanierungsaufgabe wurde 1980 die 
hierfür gegründete Freiburger Gesellschaft 
für Stadterneuerung (FGS) beauftragt. Das 
Bauverwaltungsamt diente als Koordinati-
onsstelle zwischen Stadtverwaltung und Sa-
nierungsträgerin. Die FGS trat u. a. als Zwi-
schenerwerber der neu zu ordnenden Ge-
werbegrundstücke auf. Ein Sanierungsbei-
rat (Auflösung 1982) wurde eingerichtet. So 
war ein direkter Kontakt zwischen Gemein-
derat und Akteuren vor Ort sichergestellt. Die 
von Anfang an konfliktreiche und misstrau-
ische Stimmung der Bürger (es fanden zahl-
reiche Hausbesetzungen und Proteste gegen 
die Sanierung statt) wurde durch intensive 
Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanverfah-
ren aufgefangen.
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Umsetzung

Um eine Arrondierung durch Wohnen zu 
ermöglichen, wurde der ehemals gewerb-
lich dominierte Süden neu geordnet und 
eine feinere Erschließung realisiert. Auffäl-
lige Baumaßnahmen waren größere Büro- 
und Wohnbauten, die in bis zu fünfgeschos-
siger Blockrandbauweise erreichtet wurden. 
Die erhaltende Erneuerung der gründerzeit-
lichen Bausubstanz im Norden sah städte-
bauliche Angleichungen durch Aufstockun-
gen vor. Öffentliche Räume mit Aufenthalts-
qualität entstanden neu.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen 
sich auf 19,50 Mio. Euro. Davon entfiel der 
größte Teil auf Grunderwerbskosten mit 6,28 
Mio. Euro. An zweiter Stelle stehen die Ord-
nungsmaßnahmen mit ebenfalls ca. 6,28 Mio. 
Euro. An dritter Stelle liegen die Modernisie-
rungsmaßnahmen mit 2,56 Mio. Euro, was 
nicht zuletzt mit dem Charakter der Maßnah-
me und seinem geringen Wohnungsbesatz im 
Südteil zu tun hat. Geringere Summen entfie-
len auf Vergütungen und Honorare sowie der 

Foto: Holger Pietschmann
Wohnungsneubau Adlerstraße 12

Abbildung 20
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Freiburg / FGS 1999: 30

Abbildung 21
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Freiburg / FGS 1999: 30

Spitzenfinanzierung für die Verlagerung von 
Gewerbebetrieben. Der Blick auf die Kosten-
struktur lässt eine Reihe von nicht förderfä-
higen Maßnahmen außer Acht, die im Sanie-
rungstreuhandvermögen durchgeführt wur-
den. Dies betrifft z. B. die Eigentumswohnan-
lage „Adlerstraße“, aber auch Investitionen in 
kulturellen und für den Gemeinbedarf genutz-
ten Gebäuden. Die Sanierung wurde mit je-
weils 4,05 Mio.  Euro drittelfinanziert. Hinzu 
kamen Einnahmen aus Mieten und Grund-
stücksverkäufen, die trotz der erheblichen 
Aufwertung und Verdichtung des Grund-
stücks nicht die Grunderwerbskosten einge-
spielt haben. Bei einer weitestgehenden Inan-
spruchnahme der Ablöseregelung kam es zu 
Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen im Um-
fang von 1,75 Mio. Euro. Weiterhin ist zu be-
merken, dass im Lauf des Verfahrens der För-
derrahmen in mehreren Schritten von 8,36 auf 
12,505 Mio. Euro erhöht, aber nicht ganz aus-
geschöpft wurde. Die verbliebenen 0,35 Mio. 
Euro kamen anderen Freiburger Sanierungs-
gebieten zugute. Der städtische Anteil hat sich 
im weiteren Verlauf um 0,35 Mio. Euro über-
nommene nicht förderfähige Kosten erhöht.

Bilanz und Bewertung

Die in der ersten Hälfte der 1980er Jahre über-
arbeiteten Ziele konnten nach intensiven 
Diskussionen weitgehend erreicht werden. 
Die Zahl der Arbeitsstätten konnte trotz Aus-
lagerung einiger ansässiger Betriebe um 50 % 
gesteigert werden. Es vollzog sich ein Struk-
turwandel, so dass heute etwa zwei Drittel 
Dienstleistungsunternehmen sind. Büroflä-
chen haben sich angesiedelt, die eine bes-
sere Ausnutzung der Grundstücke erlaub-
ten. Auch bei den Wohnnutzungen konnte 
die Grundstücksausnutzung gesteigert wer-
den. Zudem wurde eine Reihe von privaten 
Investitionen ausgelöst. Neue Unternehmen 
und die IHK haben sich vor Ort niedergelas-
sen, und private Investoren haben das Gebiet 
baulich nachverdichtet. 

Vorbereitungen 0,39 Mio. € 2,0%

Vergütungen 2,22 Mio. € 11,4%

Grunderwerb 6,29 Mio. € 32,3%

Ordnungsmaßnahmen 6,28 Mio. € 32,2%

Modernisierungen 2,56 Mio. € 13,1%

Spitzenfinanzierungen 1,75 Mio. € 9,0%

Gesamt 19,49 Mio. € 100,0%

Bundes- und Landesmittel 8,10 Mio. € 36,9%

Städtische Mittel 4,05 Mio. € 18,5%

Erlöse aus Grundstücksverkäufen 5,25 Mio. € 23,9%

Darlehensrückflüsse aus 
Spitzenfinanzierungen

0,57 Mio. € 2,6%

Ausgleichsbeträge 1,75 Mio. € 8,0%

Sonstige Einnahmen 2,22 Mio. € 10,1%

Gesamt 21,94 Mio. € 100,0%
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Die Einwohnerzahl des Quartiers stieg von 
584 Personen im Jahr 1980 auf 863 Personen 
im Jahr 1998. Einen überdurchschnittlichen 
Anteil im gesamtstädtischen Vergleich bilden 
junge Leute im Alter von 18 bis 30 Jahren, da-
von hauptsächlich Studenten. Trotz der ge-
bauten Seniorenwohnungen ist der gestie-
gene Anteil der über 65-Jährigen nicht auffal-
lend hoch. Es gibt kaum Kinder im Quartier, 
so dass die vier Kindergärten eine übergebiet-
liche Funktion erfüllen. Der Ausländeranteil 
hat sich an den städtischen Durchschnitts-
wert angenähert. 

Das innenstadtnahe Quartier hat sich erheb-
lich gewandelt. Der Stadterneuerungsprozess 
kann als Wandel eines niedergehenden In-
dustriebereichs in ein zeitgemäßes Dienst-
leistungsquartier begriffen werden. Dass da-
bei die Wohnfunktion und die Kultur gestärkt 
wurden, trägt zu seiner Vielfalt und Stabilität 
bei. Hierfür waren die Nähe zur Universität 
und zum Bahnhof mit verantwortlich. Die In-
nenstadtnähe schlägt sich auch in der heuti-
gen Bevölkerungsstruktur nieder, die auf die 
Zielgruppen Senioren und Studierende aus-
gerichtet ist. Zwar liegt eine solche Profilie-
rung des Stadtteils nahe, doch stellt sich die 
Frage, ob nicht langfristig eine stärkere Fa-
milienorientierung zur Bindung von Absol-
venten möglich gewesen wäre. Hierzu hätten 
ggf. andere Wohnformen als Studentenwoh-
nungen gefunden werden können. Die Aus-
einandersetzungen in der Anfangsphase um 
alternative Wohnformen scheinen lange zu-
rück zu liegen, macht aber in der Rückschau 
deutlich, wo die Schwierigkeiten des Sanie-
rungsprozesses im Sinne der behutsamen 

Erneuerung liegen. Ein einfaches Modell für 
den Umgang mit gewerblichen Konversions-
flächen, das in einem bestandsorientierten 
Prozess vielfältigste Nachnutzungsformen 
hervorbringt, setzt eine mit überschaubaren 
finanziellen Mitteln baulich nachnutzbare 
Substanz und eine kontrollierbare immobi-
lienwirtschaftliche Gesamtsituation voraus. 
Hier hatte das Gebiet teils gute Vorausset-
zungen, doch wäre vielleicht ein ehrgeizige-
rer Ansatz möglich gewesen. Man muss sich 
fragen, ob die entstandenen Großstrukturen 
im Wohnbereich nicht baugruppenbezogene 
Alternativen und einen stärker parzellenori-
entierteren Städtebau erlaubt hätten.

Jahr Meilenstein

1968 Flächensanierungsüberlegungen für das 
Gebiet 

1977 Grobanalyse des Quartiers durch die 
Stadtverwaltung 

1978 Durchführung der Vorbereitenden Unter-
suchungen 

1979 Beginn der öffentlich geförderten Sanie-
rung in Freiburg mit förmlicher Festsetzung 
des Sanierungsgebiets „Im Grün“ 

1980 Gründung und Beauftragung des Sanie-
rungsträgers Freiburger Gesellschaft für 
Stadterneuerung (FGS)

1981 Gemeinderatsbeschluss über Möglichkei-
ten selbst bestimmter Lebensformen Ju-
gendlicher 

1981–
1984

Ankauf von Schlüsselflächen durch die 
FGS 

1982 Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
mit Festlegung von gegenüber der VU ab-
gewandelten Zielen

1985/ 
1986

Höhepunkt der Aussiedlung von Gewerbe-
betrieben

1998 Aufhebung der Sanierungssatzung

1983-
2004

Zweite bis fünfte Auslegung des Bebau-
ungsplanentwurfs und Satzungsbeschluss
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2.10 Freie und Hansestadt 
Hamburg – 
Sanierungsmaßnahme 
Ottensen-Spritzenplatz

Das Quartier

Der historisch als Arbeiter- und Studen-
tenviertel geprägte Stadtteil Ottensen liegt 
westlich der Hamburger Innenstadt im Be-
zirk Altona und wird im Süden von der Elbe 
begrenzt. Das ehemalige Sanierungsgebiet 
Spritzenplatz ist gekennzeichnet durch eine 
kleinteilige Siedlungsstruktur bestehend aus 
einer Vielzahl restaurierter Gewerbeflächen 

Quelle: Eigene Darstellung / Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung

Foto: Katharina Janke
Blick in die Mottenburger Twiete

und Wohnhäuser aus der Gründerzeit, eine 
hohe Dichte gastronomischer Angebote, we-
nige Grün- und Freiflächen, Parkplatzproble-
me sowie eine sehr heterogene Einwohner-
struktur. Seit Anfang der 90er Jahre hat sich 
Ottensen zu einem „Szene-Quartier“ entwi-
ckelt, deren Einkaufszone weit über die Stadt-
teilgrenzen eine Magnetwirkung entfaltet.

Sanierungserfordernis

Als problematisch erwiesen sich die konkur-
rierenden Nutzungserfordernisse der Miet-
wohnungen in den Blockrändern und der ge-
werblichen Belegung im Blockinneren insbe-
sondere bezüglich des Wirtschaftsverkehrs, 
aber auch der mangelnden Spiel- und Grün-
flächen. Die größtenteils aus der Gründerzeit 
stammende, weitgehend unsanierte Bausub-
stanz zeigte zudem deutliche Mängel. 

Ziele und Konzept

Zentrales Sanierungsziel war, im Gebiet auch 
zukünftig die gewachsene Mischnutzung aus 
Wohnen, Gewerbe und Einkaufen zu sichern. 
Erreicht werden sollte dies durch die Mo-
dernisierung und Abriss von Bausubstanz, 
durch Erhalt und Ergänzung der gewerbli-
chen Nutzungen im Erdgeschoss sowie der 
Beseitigung einiger Hofgebäude zugunsten 
von Frei- und Grünflächen.

Organisation

Federführend bei der Sanierung waren die 
beteiligten Senatsbehörden „Baubehör-
de“ bzw. „Stadtentwicklungsbehörde“. Für 
die Beratung von Einzelmaßnahmen wurde 
auf Behördenebene ein Arbeitskreis und auf 
Bezirksebene ein Sanierungsausschuss ein-
berufen. Die Sanierungsträgerschaft wech-
selte mehrfach. Eine Institutionalisierung 
der Bürgerbeteiligung erfolgte durch eine 
Stadtteilkonferenz, ein Stadtteilbüro sowie 
Informationsbroschüren und öffentliche 
Diskussionen.

Umsetzung

Im Zuge der Sanierung wurden ca. 500 Wohn- 
und 64 Gewerbeeinheiten modernisiert. Neu 
errichtet wurden ca. 265 Wohn- und 22 Ge-
werbeeinheiten sowie 123 Tiefgaragenstell-
plätze. Zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
wurden 17 Innenhöfe begrünt und fünf Kin-
derspielplätze errichtet. Darüber hinaus wur-
den diverse Maßnahmen zur Verkehrsberu-
higung durchgeführt.
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Kosten und Finanzierung

Insgesamt wurden ca. 19 Mio. Euro aus Städ-
tebauförderungsmitteln in das Sanierungs-
gebiet Ottensen- Spritzenplatz investiert. Der 
größte Anteil der Investitionen (65 %) entfiel 
auf die Baumaßnahmen. Über die Hälfte der 
Gesamtausgaben (14,06 Mio. Euro) flossen in 
die Modernisierung und Instandsetzung. Die 
Ausgaben für Neubautätigkeiten fielen mit 
insgesamt 0,35 Mio. Euro sehr gering aus, da 
die Wohnungsneubauten frei finanziert bzw. 
im Rahmen der Wohnungsbauförderung ge-
fördert worden sind 0,24 Mio. Euro wurden 
in Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtun-
gen investiert. In die Ordnungsmaßnahmen 
flossen mit 6,11 Mio. Euro fast ein Drittel 
(27 %) der Gesamtinvestitionen. Hier schlu-
gen insbesondere die Bodenordnung und der 
Grunderwerb mit ca. 2,23 Mio. Euro (10 %), 
sowie die Finanzierung von Erschließungs-
anlagen mit ca. 1,18 Mio. Euro und die Frei-
legung von Grundstücken mit ca. 1,34 Mio. 
Euro zu Buche. In die vorbereitenden Maß-
nahmen flossen 8 % (ca. 1,87 Mio. Euro) der 
Gesamtinvestitionen. 

Die Ertragsseite der Sanierung setzt sich 
aus den zweckgebundenen Einnahmen (ca. 
2,89 Mio. Euro) und den Vermögenswerten 
durch Wertsteigerungen und Wertausgleich 
für städtische Grundstücke (0,45 Mio Euro) 
zusammen. Der größte Ertragsanteil ist den 
Grundstückserlösen im Bereich der zweckge-
bundenen Einnahmen mit ca. 1,26 Mio. Euro 
(44 % der Gesamterträge) zuzuschreiben. Die 
Differenz aus Gesamtkosten und Gesamter-
trägen wurde zu 54 % aus Eigenmitteln Ham-
burgs (ca. 12,35 Mio. Euro) sowie zu 31 % aus 
Bundesfinanzhilfen (ca. 7,03 Mio. Euro) fi-

Foto: Katharina Janke
Innenhof mit Gewerbe

Abbildung 22
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2005, 
eigene Bearbeitung

Abbildung 23
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2005, 
eigene Bearbeitung

nanziert. Für die wertsteigernden Maßnah-
men im Rahmen der Sanierung wurden von 
den Grundstückseigentümern Ausgleichsbe-
träge nach Abschluss der Sanierung in Höhe 
von 1,10 Mio. Euro erhoben.

Bilanz und Bewertung

Das zentrale Ziel der Sanierung, die vorhan-
dene Mischnutzungsstruktur des Gebietes 
aus Wohnen, Kleingewerbe und Einzelhan-
del zu erhalten und zukunftsfähig auszu-
bauen, wurde weitestgehend erreicht. Ins-
besondere durch die umfangreichen Mo-
dernisierungen der Wohngebäude erfuhr das 
Quartier eine deutliche Aufwertung. Der ge-
wünschte Ausbau der Wohnfunktion konn-
te durch die Erhöhung der Wohnungsanzahl 
um ca. 218 Wohneinheiten realisiert werden 
und auch das Gewerbe erfuhr durch 61 zu-
sätzliche Betriebe (+46 %) eine zielgemäße 
Stärkung. Untersuchungen der Branchen-
entwicklung von 1976 bis 2001 belegen je-
doch, dass die traditionell aus dem Hand-
werk (Rückgang des strukturellen Anteils 
um 7,9 %) und Kleingewerbe (–8,7 %) stam-
menden Betriebe des Quartiers größtenteils 
nicht von der Maßnahme profitieren konn-
ten. Auch der Einzelhandel ist trotz einer ab-

Vorbereitung der Sanierungsmaßnahme   1.843.637 €  8,11%

Ordnungsmaßnahmen     

Bodenordnung inkl. Grunderwerb   2.236.499 €  9,84%

Umzug von Bewohnern und Betrieben   569.248 €  2,50%

Freilegung von Grundstücken   1.341.446 €  5,90%

Herstellung und Änderung von 
Erschließungsanlagen 

 1.118.936 €  4,92%

sonstige Ordnungsmaßnahmen  853.412 €  3,75%

Baumaßnahmen    

Modernisierung und Instandsetzung  14.055.749 €  61,81%

Neubau / Ersatzbauten   350.850 €  1,54%

Verlagerung / Änderung der Betriebe   86.205 €  0,38%

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen   240.743 €  1,06%

sonstige Ausgaben   43.204 €  0,19%

Gesamt  22.739.929 €  100,00%

Komplementärmittel des Stadtstaates      12.358.360 €  54,35%

Städtebaufördermittel  7.037.925 €  30,95%

Zweckgebundene Einnahmen  2.897.082 €  12,74%

Vermögenswerte  446.562 €  1,96%

Gesamt   22.739.929 €  100,00%
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soluten Erhöhung um 11 Betriebe von struk-
turellen Verlusten betroffen (–10,5 %). Deut-
liche Gewinner dieser Strukturveränderun-
gen sind die Dienstleister bei einer Erhöhung 
um absolut 86 Betriebe und einem Zuwachs 
des strukturellen Anteils um 33 % sowie der 
gastronomische Bereich mit einem Plus von 
4,3 %. Der starke Rückgang im Bereich des 
Großhandels ist vor allem auf die gestiege-
nen Flächenanforderungen, die im Quartier 
nicht erfüllt werden können, zurückzufüh-
ren. Die Gewerbestruktur im Sanierungsge-
biet ist dennoch von einer außerordentli-
chen Vielfalt und einem Nebeneinander von 
„Schnäppchenmärkten“ und „hochpreisigen 
Modeboutiquen“ geprägt. Die befürchteten 
negativen Effekte durch die Errichtung des 
Einkaufszentrums Mercado am Rande des 
Sanierungsgebietes auf die vorhandenen Ein-
zelhandelsbetriebe blieben aus. Stattdessen 
steigerte dieses zusätzlich die Attraktivität 
der Ottenser Fußgängerzone.

Der kleinteilige Charakter der Siedlungs-
struktur im Quartier blieb dank der behut-
samen Stadterneuerung größtenteils erhal-
ten. Auch heute noch prägen eher kleine 
Wohnungen und 1-Personenhaushalte den 
Wohnungsbestand. Größere „Luxuswohnun-
gen“ sind lediglich vereinzelt als Dachge-
schossausbauten in Eigennutzung entstan-
den. Die zunehmende Beliebtheit des Vier-
tels seit den 1990er Jahren schlug sich auch 
in einer deutlichen Steigerung der Mietprei-
se nieder. Dies wird neben den Auswirkun-
gen des Strukturwandels als einer der Gründe 
für den deutlichen Rückgang des Arbeiteran-
teils im Quartier gesehen. Durch den Verzicht 
auf den (rechtzeitigen) Einsatz einer sozialen 
Erhaltungsverordnung wurde hier Potenzial 

zur intendierten Erhaltung der angestamm-
ten Bevölkerungsstruktur verschenkt. Die 
Problematik des ruhenden Verkehrs und des 
Grünflächenanteils im Quartier erweist sich 
weiterhin als unbefriedigend. Allerdings sind 
dem Verbesserungspotenzial in diesen Berei-
chen durch die hohe Nutzungsdichte im Vier-
tel (bei steigender PKW-Anzahl) auch enge 
Grenzen gesetzt.

Jahr Meilenstein

1975 Einleitung vorbereitender Untersuchungen

1977 Veröffentlichung der Untersuchungsergeb-
nisse

1978 Förmliche Festlegung zum Sanierungsge-
biet

1979 BGFG wird Sanierungsträgerin

1980 Einleitung des Bebauungsplanverfahrens

1985 Fortschreibung des Erneuerungskonzeptes, 
Öffentliche Auslegung des B-Plan-Entwurfs

1988 BGGB gibt ihre Tätigkeit als Sanierungsträ-
gerin ab

1989 SAGA wird offiziell Sanierungsträgerin

1990 Öffentliche Auslegung des B-Plan-Entwurfs 
Ottensen 35, SAGA gibt ihre Tätigkeit als 
Sanierungsträgerin auf, STEG wird treuhän-
derische Sanierungsträgerin

1992 Fortschreibung des Erneuerungskonzeptes

1993 Erneute Fortschreibung des Erneuerungs-
konzepts

1995 Übernahme von Treuhandeigentum durch 
die STEG, Feststellung des B-Plans Otten-
sen 35 durch die Bürgerschaft

1998 Fortschreibung des Erneuerungskonzeptes

1999 Aufstellungsbeschluss für eine soziale Er-
haltungsverordnung, Aufhebung der Sanie-
rungssatzung durch den Senat, Durchfüh-
rung der vorbereitenden Untersuchungen 
zum Erlass einer sozialen Erhaltungsver-
ordnung

2000 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
für eine soziale Erhaltungsverordnung

2001 Evaluation des Sanierungsprozesses durch 
Analyse & Konzepte

2005 Erstellung der Schlussrechnung
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2.11 Stadt Hameln – 
Sanierungsmaßnahme 
Altstadt

Das Quartier

Die direkt an der Weser liegende Altstadt 
blieb im 2. Weltkrieg nahezu unzerstört und 
ist ein stadthistorisches Denkmal von über-
regionalem Stellenwert. Sie wird vor allem 
durch die Sandstein- und Fachwerkbauten 
aus dem 16. – 18. Jahrhundert geprägt. Als 
Versorgungs- bzw. Einkaufsstandort ist die 
Altstadt von zentraler Bedeutung für die ge-
samte Region. Der Altstadtbereich hat eine 
Größe von 30,6 ha und beheimatete vor der 
Sanierung 3.758 Einwohner. Zu Beginn der 
Sanierung war die Sozialstruktur von einem 
überproportionalen Anteil an kleinen, ein-
kommensschwachen, älteren und ausländi-
schen Haushalten geprägt.

Sanierungserfordernis

Hamelns Altstadt kennzeichneten eine äu-
ßerst dichte, kleinteilige Stadtstruktur, der 
mangelhafte Zustand der historischen Bau-
substanz sowie verkehrliche Kapazitätseng-
pässe. Diese baulichen Mängel, vor allem 
die baustrukturell begründeten funktionel-
len Unzulänglichkeiten des Stadtkerns als 
Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Ver-
waltungszentrum waren Gründe für die 
Sanierung.

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Hameln

Foto: Holger Pietschmann
Saniertes Wohnhaus in der Altstadt

Ziele und Konzept

Nachdem die funktionale Erneuerung der 
Altstadt als Versorgungszentrum und Wohn-
standort zentrales Ziel war, stand seit Mit-
te der 1970er Jahre die Erhaltung des histo-
rischen Stadtbildes im Vordergrund. Neben 
der Stadtbildpflege waren vor allem die Ge-
bäudemodernisierung, ergänzender Neubau, 
Schaffung von Freiflächen und Verkehrsberu-
higungsmaßnahmen vorgesehen.

Organisation

1970 wurde ein Sanierungsträgervertrag mit 
der Neuen Heimat Bremen abgeschlossen. In 
der Stadtverwaltung waren Mitarbeiter meh-
rerer Ämter in das Verfahren der Altstadtsa-
nierung involviert, seit 1975 wurde in der „Ar-
beitsgruppe Altstadtsanierung“ interdiszipli-
när zusammengearbeitet. Als Instrument der 
Bürgerbeteiligung gründete man 1972 einen 
Sanierungsbeirat.

Umsetzung

Der Grunderwerb und Gebäudeabrisse be-
gannen vier Jahre vor der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebietes. 1974 setzte 
mit dem Bau der Fußgängerzone die erste 
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konkrete Maßnahme ein. Insgesamt wurden 
117 öffentlich geförderte Modernisierungs-
maßnahmen durchgeführt. 265 Wohnun-
gen, 53 Gewerbeeinheiten und fünf öffentli-
che Einrichtungen wurden saniert.

Kosten und Finanzierung

Insgesamt sind in den beiden Altstadt-Sanie-
rungsgebieten in Hameln knapp 60 Mio. Euro 
an Städtebauförderungsmitteln investiert 
worden. Zusätzlich wurden durch weite-
re Förderungsprogramme, wie z. B. zum so-
zialen Wohnungsbau sowie zum Denkmal-
schutz und zur Stadtbildpflege nochmals 
rund 51 Mio. Euro in diesen Gebieten veraus-
gabt. Nicht eingerechnet sind dabei die Kos-
ten für die neue Weserbrücke am Rande der 
Altstadt in Höhe von weiteren 10,7 Mio. Euro. 
Sie wurde zum überwiegenden Teil durch 
Mittel des Bundes finanziert. 

Foto: Holger Pietschmann
Rattenfängerhaus in der Altstadt

Abbildung 24
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Hameln 1993a, Stadt Hameln 1993b

Abbildung 25
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung 

Quelle: Stadt Hameln 1993a, Stadt Hameln 1993b

Von den Städtebaufördermitteln entfiel der 
größte Kostenanteil auf die Ausgaben für den 
Erwerb von Grundstücken. Der zweitgrößte 
Ausgabenposten waren die Ordnungsmaß-
nehmen. Davon wiederum wurden 38 % für 
Erschließungskosten und je ca. 23 % für Kos-
ten für die Umzüge von Bewohnern und Be-
trieben sowie für Kosten für die Beseitigung 
baulicher Anlagen verausgabt. Der dritt-
größte Ausgabeposten waren die Baumaß-
nahmen, knapp 90 % der Gelder wurden 
hier für die Modernisierung und Instand-
haltung von privaten Gebäuden verwendet. 
Der Rest wurde hauptsächlich für die Moder-
nisierung gemeindeeigener Gebäude einge-
setzt. Sonstige Baumaßnahmen, insbesonde-
re Neubaumaßnahmen im Sanierungsgebiet 
wurden über andere Förderungsprogramme 
finanziert. 

Auf Seiten der Einnahmen dominieren die 
Städtebaufördergelder des Landes, der An-
teil der Einnahmen aus der Sanierung an den 
Gesamteinnahmen beträgt 13 %. Auffällig ist 
der große Anteil, den die Ausgleichsbeträge 
mit 4,75 Mio. Euro einnehmen.

Bilanz und Bewertung

Obwohl bis zum offiziellen Abschluss der 
Sanierung nicht alle Gebäude in der Altstadt 
modernisiert werden konnten, hat sich das 
Erscheinungsbild der Altstadt in Folge der Sa-
nierungsmaßnahmen entscheidend verbes-
sert. Zahlreiche Gebäude konnten vor dem 
Verfall gerettet und das historische Stadtbild 
als Ganzes erhalten werden, auch wenn in 
einigen Gebieten (z. B. am Weserufer) wei-
terhin noch städtebaulicher Verbesserungs-
bedarf besteht. Durch das neue Verkehrs-
konzept (Herausnahme des Durchgangsver-
kehrs, Anlage von Fußgängerzonen) präsen-
tiert sich der historische Stadtkern inzwi-
schen als ein geschlossenes Ganzes mit ho-
hem Aufenthaltswert.

Vorbereitungen 1.097.354,03 € 1,38%

Vergütung 4.807.702,92 € 6,04%

Erwerb von Grundstücken 27.735.532,31 € 34,82%

Ordnungsmaßnahmen 25.183.734,98 € 31,61%

Baumaßnahmen 20.354.859,65 € 25,56%

sonstige Maßnahmen 420.027,79 € 0,53%

Wertausgleich zugunsten der Gemeinde 50.183,30 € 0,06%

Gesamt 79.649.394,98 € 100,00%

Ausgleichsbeträge 4.750.630,77 € 7,80%

Erträge aus Grundstücks- 
bewirtschaftung

54.542,88 € 0,09%

Erlöse aus der Veräußerung von 
Grundstücken

2.696.250,80 € 4,43%

Zuschüsse anderer Stellen 680,02 € 0,00%

Zinserträge 184.903,38 € 0,30%

Städtebaufördermittel des Landes 35.681.232,90 € 58,59%

Eigenmittel der Gemeinde 17.536.293,32 € 28,79%

Gesamt 60.904.534,07 € 100,00%
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Durch die Errichtung der Fußgängerzonen, 
eines neuen Kaufhauses sowie der Tiefgara-
gen und Parkplätze hat die Hamelner Alt-
stadt als überregionales Versorgungszen-
trum an Qualität gewonnen. In den letz-
ten Jahren haben sich jedoch die Umsatz- 
und die Zentralitätskennziffer für Hameln 
insgesamt negativ entwickelt. Die Fußgän-
gerzone muss sich der zunehmenden Kon-
kurrenz durch neue Fachmarktzentren und 
auch durch die Innenstadt der nahegelege-
nen Großstadt Hannover stellen. Die derzeit 
stattfindenden Umstrukturierungen zeigen 
sich beispielsweile in Form der im Frühjahr 
2008 eröffneten neuen ECE-Stadtgalerie am 
Standort des obsoleten Kaufhauses, welches 
vor 30 Jahren im Rahmen der Sanierung er-
richtet wurde. Die Wohnfunktion der Altstadt 
konnte nicht in dem Maße wie ursprünglich 
geplant gestärkt werden, da die Neubau-Pla-
nungen im Laufe der Sanierung reduziert 
wurden. Die Einwohnerzahl der Altstadt hat 
sich in den letzten 30 Jahren von 3.758 auf 
2.114 reduziert. Durch die Modernisierun-
gen haben sich die Wohnverhältnisse in der 
Altstadt allerdings entscheidend verbessert, 
wodurch die negative Entwicklung der Sozi-
alstruktur gestoppt werden konnte. Das Ziel, 
Bewohner mit höherem sozialem Status in 
die Altstadt zu locken, ist jedoch nur einge-
schränkt erreicht worden. Noch immer ist 
die Altstadt hauptsächlich ein Wohnquartier 
für sozial Schwächere. 

Abschließend lässt sich die Sanierung der 
Hamelner Altstadt als ein Beispiel für eine 
gelungene Erneuerung eines historischen 
Stadtzentrums benennen. Die zahlreichen 
Privateigentümer konnten zu einem großen 

Teil erfolgreich zu Investitionen in den Alt-
baubestand animiert werden. Wichtige Bau-
denkmäler aus der Zeit der Weser-Renais-
sance konnten gerettet werden (für eine Ge-
bäudesanierung erhielt die Stadt Hameln 
sogar eine Auszeichnung). Die instandge-
setzte historische Bausubstanz der Altstadt 
hat nicht nur die Identifikation der Hamel-
ner Bürger mit ihrer Stadt gestärkt sondern 
auch den überregionalen touristischen Wert 
der Stadt erhöht. Die Hamelner Altstadtsa-
nierung steht auch beispielhaft für den Wan-
del der allgemeinen Sanierungszielsetzung 
von der Flächensanierung hin zur erhalten-
den Erneuerung.

Jahr Meilenstein

1964 Altstadt wird Sanierungsgebiet nach 
BBauG 

1967 Anerkennung als Modellvorhaben; 1. Pla-
nungs- und Sanierungskonzept; Gründung 
der Aktionsgemeinschaft Altstadtsanierung

1968 Gründung der freien Bürgerinitiative; die 
ersten Bebauungspläne treten in Kraft; die 
erste Bürger-Infobroschüre erscheint, Be-
ginn des Grunderwerb durch die Stadt

1970 Sanierungsträgervertrag mit Neue Heimat 
Bremen

1972 Sanierungssatzung wird rechtskräftig; 
Gründung des Sanierungsbeirates; Beginn 
großflächiger Abbrucharbeiten

1973 1. Fortschreibung des Sanierungskonzep-
tes

1974 Beginn der Baumaßnahmen

1975 2. Fortschreibung des Sanierungskonzep-
tes; Fertigstellung des Stadtentwicklungs-
konzeptes 

1976 Eröffnung eines Sanierungsbüros in der Alt-
stadt

1985 Fertigstellung des letzten Abschnittes der 
Fußgängerzone

1990 Ende der letzten großen Umbaumaßnahme

1992 Aufhebung der Sanierungssatzung
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2.12 Stadt Hannover – 
Sanierungsmaßnahme 
Linden-Nord

Das Quartier

Der Stadtteil Linden liegt südwestlich der 
Innenstadt von Hannover und ist durch die 
Flüsse Ihme und Leine vom Stadtzentrum 
getrennt. Linden-Nord entstand Anfang des 
19. Jahrhunderts durch die Errichtung von 
Wohnquartieren für die Arbeiter der Lindener 
Industriebetriebe und hatte zu Beginn der Sa-
nierung ca. 20.500 Einwohner (Einwohner-
stand heute: ca. 16.500). Anders als die meis-
ten anderen hannoverschen Quartiere wur-
de Linden im 2. Weltkrieg kaum zerstört, so 
dass eine stark verdichtete gründerzeitliche 
Blockrandbebauung vorherrscht. Im Vorfeld 
der Sanierung kam es im Rahmen des städ-
tebaulichen Modernisierungskonzeptes der 
Stadt zu kleineren Flächensanierungen im 
Stadtteil.

Sanierungserfordernis

Die größtenteils 60 – 100 Jahre alte Bausub-
stanz zeigte vielerorts große Mängel durch 
völlig unzureichende Wohnverhältnisse, die 

Quelle: Eigene Darstellung / Bundesministerium für Wohnungswesen (1961): Neues Bauen 
neues Wohnen 1,  Sanierung erneuerungsbedürftiger Baugebiete. Stuttgart 1961

Foto: Holger Pietschmann
Umgenutzter Bunker an der Ottenstraße

noch den in der Entstehungszeit üblichen 
Standards entsprachen. Allgemein mangel-
te es an Freiflächen und Gemeinbedarfsein-
richtungen. Die schlechte Wohnqualität führ-
te im Vorfeld der Sanierung zu einer rasanten 
Veränderung der Sozialstruktur im Stadtteil.

Ziele und Konzept

Das zentrale Ziel der Sanierung bestand da-
rin, Linden-Nord in seiner Funktion als in-
nerstädtischen Wohnstandort zu sichern und 
durch eine städtebauliche Aufwertung zu-
kunftsfähig zu machen. Dies sollte durch die 
Modernisierung des Wohnungsbestandes, 
die Schaffung zusätzlicher Gemeinbedarfs-
einrichtungen und die Stärkung der Versor-
gungsfunktion der Limmerstraße erfolgen.

Organisation

Die Sanierung wurde von der interdiszipli-
nären Abteilung für Sanierungen durchge-
führt. Bürgerinitiativen beteiligten sich von 
Anfang an intensiv. Die Einrichtung einer Sa-
nierungskommission, eines Stadtteilforums 
und das Konzept der Anwaltsplanung sorg-
ten für eine starke Einbeziehung der Bürger-
interessen. Ein wichtiger Partner war auch 
die Gemeinnützige Baugesellschaft Hanno-
ver (GBH).

Umsetzung

Zunächst wurden rund 453 WE in 93 Wohn-
gebäuden und 307 Gewerbe- und Lagerge-
bäude sowie Schuppen abgerissen. Moder-
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Foto: Holger Pietschmann
Gewerbehof / Kulturzentrum Faust

Abbildung 26
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Hannover, Endabrechnung 2004

Abbildung 27
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Hannover, Endabrechnung 2004

nisierungen und Instandhaltungsmaßnah-
men wurden in 800 Wohnungen durchge-
führt. Es entstanden rund 840 neue Wohnun-
gen, überwiegend öffentlich gefördert und 
zahlreiche neue Gemeinbedarfseinrichtun-
gen sowie Spielplätze und Grünflächen.

Kosten und Finanzierung

Insgesamt flossen knapp über 71 Mio. Euro 
an Städtebauförderungsmitteln in das Sa-
nierungsgebiet Linden-Nord. Der größte 
Kostenanteil entfällt auf die Ausgaben für 
Baumaßnahmen. Insgesamt wurden für 
Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen ca. 41 Mio. Euro verausgabt. 
Die Kosten für Neubaumaßnahmen, die 
über Städtebauförderungsmittel finanziert 
wurden, fallen mit insgesamt ca. 1,5 Mio. 
Euro recht gering aus. Trotzdem sind im Sa-
nierungsgebiet ca. 31,7 Mio. Euro in Neu-
baumaßnahmen investiert worden, dies 
wurde aber zum überwiegenden Teil durch 
das Programm zum Sozialen Wohnungs-
bau geleistet. Ein weiterer wichtiger Aus-
gabeposten entfiel auf die Ordnungsmaß-
nahmen. Hier dominieren vor allem die 
Bodenordnungs- und Erschließungsausga-
ben. Neben Städtebauförderung und sozi-
alem Wohnungsbau sind zudem Mittel des 
Zukunftsinvestitionsprogramms (ZIP) des 
Bundes in das Gebiet geflossen, über das 
z. B. der Ausbau der Fußgängerzone Lim-
merstraße finanziert wurde. 

Bei der Betrachtung der Einnahmenseite 
der Sanierungsmaßnahme zeigt sich, dass 
ca. ein Viertel der Einnahmen durch Erträ-
ge aus Grundstücksveräußerungen, ein wei-
teres Viertel durch Eigenmittel der Stadt und 
die restliche Hälfte durch Städtebauförde-
rungsmittel von Bund und Land zustande 
kamen. Der größte Teil der Städtebauförde-
rungsmittel floss zwischen 1978 und 1986, ab 
1997 wurden von Seiten des Bundes und des 
Landes keine Fördermittel mehr gezahlt.

Bilanz und Bewertung

Mit rund 800 modernisierten sowie 840 neu 
errichteten Wohnungen, einem umfangrei-
chen Ausbau der sozialen Infrastruktur (Kin-
dertagesstätten, Jugend- und Alteneinrich-
tungen, Kulturzentrum etc.) und einer Ver-
besserung der Verkehrssituation sowie ei-
ner Stärkung des Nahversorgungszentrums 
Limmerstraße wurden die wesentlichen Zie-
le der Sanierung erreicht. Trotz Entkernung 
vieler Blockinnenhöfe und dem damit ver-
bundenen Abriss von Gebäuden konnte die 
Gesamtzahl der Wohnungen in Linden-Nord 
im Laufe der Sanierung noch erhöht wer-
den. Dies geschah auch durch Neubaupro-
jekte, die sich teilweise durch sehr innovati-
ve Bau- und Betreibermodelle auszeichne-
ten (Nutzung von Erbpacht, Selbsthilfe, Bau-
genossenschaften). Eine Vielzahl von Projek-
ten konnte durch neu gegründete stadtteilbe-
zogene Trägervereine und Genossenschaften 
sowie durch das Engagement von Kirchenge-
meinden und anderer bestehender Stadtteil-
institutionen realisiert werden. Zudem konn-
te das Ziel die Bewohnerstruktur des Quar-
tiers zu erhalten vor allem durch Projekte des 
sozialen Wohnungsbaus und die Aufstellung 
einer Erhaltungssatzung erfüllt werden. So 
liegt z. B. das Mietniveau trotz umfangrei-

Abschluss / Abwicklung der Sanierung   33.608,12 €  0,05%

Wertausgleich zugunsten 
der Gemeinden  

 2.980.706,75 €  4,16%

Vorbereitungen  2.000.416,14 €  2,79%

Grunderwerb  5.053.195,93 €  7,06%

Bodenordnung  25.091.512,24 €  35,06%

Baumaßnahmen  36.394.678,52 €  50,85%

Sonstiges   18.741,40 €  0,03%

Gesamt   71.572.859,10 €  100,00%

Städtebauförderung des Landese 33.909.738,86 47,42%

Eigenmittel der Gemeinde 17.221.090,12 €  24,09%

Einnahmen aus Sanierung 17.377.392,44 €  24,30%

Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde 2.995.309,18 €  4,19%

Gesamt  71.503.530,60 €  100,00%
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cher Modernisierungsmaßnahmen weiter-
hin unter dem allgemeinen hannoverschen 
Durchschnitt. 

Konflikte entstanden vor allem durch (an-
fängliche) Differenzen bei den Zielvorstel-
lungen zwischen Planern und Bürgern. Die 
anfangs diskutierten Flächensanierungspla-
nungen bewirkten eine starke Mobilisierung 
der Bürger, die zu einer starken aktiven Be-
teiligung der Bürger an der Sanierungsmaß-
nahme führte. Durch die starken Bürgerpro-
teste im zuerst begonnenen Sanierungsge-
biet Linden-Süd (vier Jahre Vorsprung) hat-
ten die Verantwortlichen jedoch hinzugelernt 
und vorbildliche Bürgerbeteiligungsstruktu-
ren organisiert, die auch außerhalb des Sa-
nierungsgebietes Anerkennung gefunden 
haben. Die unterschiedlichen Meinungen – 
auch die Bürgerinitiativen hatten teilweise 
sehr unterschiedliche Positionen – führten 
zu Kompromissen, die nicht von allen Akteu-
ren befürwortet, im nachhinein sich oft aber 
als gute Lösungen erwiesen haben. Linden-
Nord ist auch nach der Sanierung ein Quar-
tier mit einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil an einkommensschwachen Haushal-
ten, an Rand- und Problemgruppen. Die für 
die ganze Stadt wichtige Integrationskraft des 
Stadtteils konnte durch den Ausbau der so-
zialen Infrastruktur weiter gesteigert werden. 
In Linden- Nord ist eine starke Identifikation 
der Bürger mit dem Stadtteil festzustellen. Im 
Laufe der Sanierung hat sich dort eine Szene 
aus aktiven Bürgern, Architekten und Planern 

entwickelt, die noch immer besteht und die 
dieses Quartier auszeichnet. Es ist ein relativ 
harmonisches Mit- oder Nebeneinander so-
zialer Milieus festzustellen, wobei das Quar-
tier aufgrund der relativ preiswerten Mieten 
auch für kreative und innovative Milieus at-
traktiv bleibt.

Jahr Meilenstein

1971 Beginn der Bauarbeiten am Ihmezentrum

1972 Start der Sanierung in Linden-Süd

1973 Flächensanierungsmaßnahmen in Linden-
Nord

1974 Durchführung der vorbereitenden Untersu-
chungen in Linden-Nord

1976 Förmliche Festlegung des Sanierungsge-
bietes Linden-Nord; Veröffentlichung der 
Studie „Sozialplanerische Erhebungen“; 
Veröffentlichung der Bürgerinformation „Zur 
Diskussion – Sanierung Hannover Linden-
Nord“

1978 Gründung der Sanierungskommission und 
des Stadtteilforums

1982 Erste Ausgleichbeträge werden gezahlt

1988 Veröffentlichung des Zwischenberichts

1990 Erweiterung des Sanierungsgebietes im Be-
reich „Pfarrlandstraße“

1994 Erweiterung des Sanierungsgebietes im Be-
reich „Fössebad“

1995 Studie zur Einrichtung einer Erhaltungs-
satzung

1996 Erhaltungssatzung wird rechtskräftig; Sa-
nierungsabschluss 1. Teilbereich

1998 Sanierungsabschluss 2. Teilbereich

2000 Sanierungsabschluss 3. Teilbereich

2003 Die Sanierungssatzung wird förmlich auf-
gehoben

2003 Kurze Abschlussbilanzierung wird veröf-
fentlicht
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2.13 Stadt Idar-Oberstein – 
Sanierungsmaßnahme 
Oberstein Ia

Das Quartier

Oberstein entstand im 13.Jahrhundert im Na-
hetal unterhalb einer Burganlage. Die Burg, 
das Schloss und die extremen topographi-
schen Gegebenheiten prägen das Stadtbild. 
Im 17. Jahrhundert erfolgte die erste Stadt-
erweiterung. Mit der Industrialisierung setz-
te eine erhöhte Entwicklung ein. Der Markt-
platz, der heute noch durch historische Struk-
turen gekennzeichnet ist, wurde vergrößert 
und der Durchbruch für die Hauptstraße ge-
schaffen. Oberstein ist geprägt von dichter, li-
nearer Besiedlung, in der sich verschiedens-
te Nutzungen in beengter Tallage konzent-
rieren. Als Lösung für die Verkehrsprobleme 
wurde im 20.Jahrhundert der Fluss überbaut, 
die ehemalige Hauptstraße bzw. Bundesstra-
ße aus der Altstadt auf die neue Trasse verlegt 
und diese zur Fußgängerzone umgewandelt.

Sanierungserfordernis

Mit der Sanierung wurde 1973 begonnen. Im 
Zuge der Naheüberbauung ergab sich 1982 
die Chance zur Neuordnung des funktiona-
len Gesamtgefüges. Es fehlte an öffentlichen 
Plätzen und Durchgrünung. Es gab z. T. Bau-
ten in einem schlechten Zustand, eine hohe 
Bebauungsdichte und ein veraltetes Ver- und 
Entsorgungsnetz. Gravierend wirkte sich die 
räumliche Enge zusammen mit der schlech-
ten Verkehrssituation aus.

Ziele und Konzept

Die Vorbereitenden Untersuchungen von 
1976 standen unter der Prämisse der „Richt-
linienplanung“. Das Gesamtkonzept behan-
delte den Bereich Bahnhof, Hauptstraße und 
das förmlich festgelegte Gebiet. Es sollte zur 
Neuordnung und Schaffung eines städti-
schen Zentrums dienen. Im Jahr 1982 wur-
de dann ein bestandsorientierteres Vorgehen 
vorgeschlagen. Zur Verbesserung des Stadt-
bildes diente das Ziel, geschlossene Straßen- 
und Platzräume zu schaffen.

Organisation

Die Planergruppe Bonn wurde 1976 sowie 
1980 mit der Durchführung der Vorbereiten-
den Untersuchungen im Stadtteil Oberstein 
beauftragt. Die Sanierungsdurchführung und 

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Idar-Oberstein

Foto: Holger Pietschmann
Park Auf der Idar

Organisation wurde bis zum Abschluss der 
Sanierung innerhalb der Stadtverwaltung be-
treut. Zuständig war das Stadtbauamt mit der 
Abteilung Stadtplanung. Ein Sanierungsträ-
ger wurde nicht beauftragt.

Umsetzung

Zu beiden Seiten der Nahe und im Mün-
dungsbereich des Idarbaches entstand nach 
der städtebaulichen Neuordnung ein neues 
Geschäftszentrum mit dominanten Groß-
bauten mit angegliederten Tiefgaragen, die 
den Unterbau für einen neuen Marktplatz 
bildeten, neuen Wegeverbindungen und ei-
nigen Grünanlagen. Nach der Naheüber-
bauung erfolgte die Einrichtung der Haupt-
straße als Fußgängerzone, der Gestaltung 
von Straßen- und Platzräumen sowie Begrü-
nungsmaßnahmen zur Integration der neu-
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en Verkehrsachse in das Stadtbild. Ebenso 
wurden Gebäude und Fassaden entlang der 
Naheüberbauung modernisiert und instand 
gesetzt.

Kosten und Finanzierung

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen wurden zwischen 1971 
und 2007 rund 17,58 Mio. Euro abgerechnet, 
10,52 Mio. Euro kamen von Bund und Land 
und 5,12 Mio. Euro von der Stadt. 

Mit 16,88 Mio. Euro lag der Schwerpunkt 
bei den Ordnungsmaßnahmen, von denen 
alleine 10,41 Mio. Euro für Erschließungs-
anlagen aufgewendet wurden. Ein weiterer 
großer Posten waren 5,35 Mio. Euro für Bo-
denordnung und Grunderwerb. Baumaß-
nahmen spielten mit 0,47 Mio. Euro eher 
eine kleine Rolle. Im Sanierungsgebiet hat 
es Bodenwertsteigerungen gegeben, die 
durch Erhebung von Ausgleichsbeträgen in 
Höhe von 0,41 Mio. Euro und durch Ablö-
sung von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 
0,31 Mio. Euro abgeschöpft wurden. Wei-
tere Posten waren Erschließungs- und Ab-
lösebeiträge nach LBauO in Höhe von 0,57 
Mio. Euro sowie Einnahmen aus Grund-
stückserlösen, Umlegungsüberschüssen so-
wie Zinsen aus Erbbaurechten. Der Ausbau 
der B41 mit der Naheüberbauung wurde au-
ßerhalb der Städtebauförderung vom Bund 
mit 127,31 Mio. Euro und von der Stadt in 
Höhe von 9,20 Mio. Euro finanziert. Die zü-
gige Überbauung und die städtebaulich be-
gleitenden Maßnahmen wurden durch Kom-
bination von Mitteln des Bundesverkehrs-
ministeriums, Städtebaufördermitteln, Mit-
teln des GVFG und FAG sowie städtischen 

Foto: Holger Pietschmann
Fußgängerzone Oberstein

Abbildung 28
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Kosten- und Finanzierungsübersicht des Sanie-
rungsgebiets Oberstein I a; eigene Bearbeitung

Abbildung 29
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Kosten- und Finanzierungsübersicht des Sanie-
rungsgebiets Oberstein I a; eigene Bearbeitung

Komplementärmitteln sichergestellt. Eini-
ge kleinere Erschließungsmaßnahmen wur-
den nicht über die Städtebauförderung fi-
nanziert. Bereits 1984 wurde eine erhöhte In-
vestitionsbereitschaft bei privaten Eigentü-
mern festgestellt, die den öffentlichen Sanie-
rungsmaßnahmen mit Modernisierungen an 
ihren Gebäuden folgten.

Bilanz und Bewertung

Mit der 30 Jahre andauernden Altstadtsanie-
rung wurden bestehende Verkehrs-, Struk-
tur- und Stadtgestaltungsprobleme in An-
griff genommen und bewältigt. Der Stadt-
kern konnte funktional als auch gestalte-
risch aufgewertet werden. Viele der dama-
ligen (und auch heutigen) Probleme resul-
tierten aus den schwierigen topographi-
schen Verhältnissen. In erster Linie diente 
die Sanierung zur Bewältigung des wach-
senden Verkehrs, weshalb sich die Stadt zu 
einem gravierenden Eingriff mit der Über-

Vorbereitungen 205.043 € 1,17%

Abwicklung der Sanierung (Abschluss) 25.708 € 0,15%

Ordnungsmaßnahmen

Bodenordnung / Grunderwerb 5.996.563 € 34,11%

Umzug Bewohner / Betriebe 33.120 € 0,19%

Freilegung von Grundstücken 376.151 € 2,14%

Herstellung / Änderung 
Erschließungsmaßnahmen

10.404.984 € 59,19%

sonstige Maßnahmen 72.401 € 0,41%

Baumaßnahmen

Modernisierung- und Instandsetzung 248.032 € 1,41%

Modernisierung- und Instandsetzung 
gemeindeeigener Gebäude

216.636 € 1,23%

Gesamt 17.578.638 € 100,00%

Zweckgebundene Einnahmen

Erhebung von Ausgleichsbeträgen 
der Eigentümer

411.772 € 2,34%

Ablösung von Ausgleichbeträgen 277.379 € 1,58%

Erschließungsbeiträge, 
Ablösebeiträge nach LBauO

564.978 € 3,21%

Grundstückserlöse, Umlegungsüber-
schüsse, Zinsen aus Erbbaurechten

615.872 € 3,50%

Rückflüsse aus Darlehen und 
Vorauszahlungen an Dritte

73.790 € 0,42%

Städtebaufördermittel des Landes / 
Bundes

10.520.001 € 59,85%

Eigenmittel der Gemeinde 5.114.904 € 29,10%

Gesamt 17.578.696 € 100,00%
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deckelung des Flusses entschied. Die Um-
formung und Neuordnung des Stadtkerns 
war ein weiterer Schritt, wodurch die alten 
Strukturen teilweise stark verändert wur-
den. Dabei wurden städtebauliche Leitbil-
der der 1970er und 1980er Jahre angewandt, 
um ein Zentrum mit großmaßstäblichen Ge-
schäfts- und Verkehrsbauten zu schaffen, als 
auch ein behutsamer Sanierungsansatz, um 
den Grundcharakter erhalten zu können. Mit 
neu eingerichteten Grün- und Freiflächen 
wurden zentral gelegene Naherholungsmög-
lichkeiten für verschiedene Nutzergruppen 
geschaffen. Insgesamt spiegeln sich heute 
die städtebaulichen Kontraste und Brüche 
nach drei Jahrzehnten Sanierung im heu-
tigen wieder. Während sich der alte Markt 
mit seinen historischen Qualitäten nach der 
Sanierung als Anziehungspunkt für Bürger 
und Tagestouristen herauskristallisiert hat, 
droht dem Bereich um das neue Geschäfts-
zentrum ein Attraktivitätsverlust. Der dama-
lige Städtebau und die Architektursprache 
wirken heute überholt. Zudem sind ein ho-
her Leerstand und gestalterische Defizite zu 
beobachten. Nach Abschluss der Sanierung 
ist die Stadt somit zu Nachbesserungen ge-
zwungen. Mit der Umgestaltung des Platzes 
Auf der Idar und der der Fußgängerzone wur-
de bereits begonnen. 

Im Rahmen der Sanierung kamen einige Mo-
bilisierungseffekte zu Stande. Im Anschluss 
an die öffentlichen Maßnahmen konnten Ge-
bäude- und Fassadenmodernisierungen so-
wie Neubauvorhaben der privaten Eigentü-
mer angeregt werden. Größere Investitionen 
über die Neuordnung wurden im Umfeld des 
Platzes Auf der Idar ausgelöst. Bündelungsef-
fekte öffentlicher Investitionen spielten eine 
weitaus größere Rolle und sind bei der Neu-
ordnung des Verkehrssystems bei der Nahe-
überbauung außerhalb der Städtebauförde-
rung erzielt worden. Diese lagen bei etwa 
136,51 Mio. Euro und damit deutlich über 

der Summe von 15,64 Mio. Euro der einge-
setzten Städtebaufördermittel. 

Vor dem Hintergrund des fortschreitenden 
ökonomischen Strukturwandels und der de-
mographischen Entwicklung steht die Stadt 
heute vor neuen Herausforderungen. Mit der 
kombinierten Strategie eines Stadtleitbil-
des, einer Einzelhandelsuntersuchung und 
eines STEK wird versucht, eine positive ge-
samtstädtische Entwicklung einzuleiten. Mit 
der Aufnahme eines Teilbereichs der Ober-
steiner Innenstadt in das neue Bund-Länder-
Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzent-
ren“ wird versucht, die Veränderungen über 
die Stadterneuerung zu begleiten, zu revita-
lisieren sowie das Profil des Stadtzentrums 
zu stärken.

Jahr Meilenstein

1962 Generalverkehrsplan (Verkehrskonzept zur 
Naheüberbauung)

1976 Abschluss der Vorbereitenden Untersu-
chungen

1974 Förmliche Festlegung Sanierungsgebiet 
„Oberstein I a“ 

1975– 
1979

Vier Erweiterungen durch Änderungssat-
zungen 

1980 Beginn der Bauarbeiten zur B41-Naheüber-
bauung 

1982 Abschluss der Vorbereitenden Untersu-
chungen für das fünfte Erweiterungsgebiet 

1982– 
1992

Innerhalb des Sanierungsgebiets werden 
sechs Bebauungspläne rechtskräftig

1984 Fünfte Erweiterung durch Änderungssat-
zung 

1988 Einweihung der Fußgängerzone Oberstein 

1988 Einweihung des Nahe-Centers 

1989 Fertigstellung der Grünanlage Auf der Idar 
– Europaplatz 

1992 Erste Verkleinerung des Sanierungsgebiets 
im Bereich Wasenstraße aufgrund der Er-
schließung anderer Finanzierungsmittel 

1992 Abbrucharbeiten und Aufweitung der Otto-
Decker-Straße 

1993 Fertigstellung der Grün- und Parkierungs-
anlage Kreuzgasse / Burggasse

2007 Aufhebungsatzung Sanierungsgebiet 
„Oberstein I a“ 
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2.14 Stadt Jena – 
Sanierungsmaßnahme 
Sophienstraße 

Das Quartier

Das Damenviertel entstand im Zuge der in-
dustriellen Entwicklung als planmäßig ange-
legtes, bürgerliches Wohnquartier mit recht-
winklig angeordneten Straßen und drei- bis 
viergeschossiger geschlossener Blockbe-
bauung. Es grenzt nördlich an die mittelal-
terliche Kernstadt an. Handwerk und Klein-
gewerbe ließen sich in den Blockinnen-

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Jena, FD Stadtentwicklung, Stadtplanung

Foto: Katharina Janke
Blick in die Arvid-Harnack-Straße

bereichen nieder, in den Erdgeschosszo-
nen Gaststätten- und Einzelhandelsbetrie-
be. Das Damenviertel wurde aufgrund sei-
ner Raumstrukturen und der vorhandenen 
Bausubstanz 1993 als Denkmalensemble un-
ter Schutz gestellt. Die meist im Originalzu-
stand erhaltenen Fassaden präsentieren die 
Epoche der späten Gründerzeit und des Ju-
gendstils wieder.

Sanierungserfordernis

Durch die Rahmenbedingungen der Vor-
wendezeit befand sich die vorhandene Alt-
bausubstanz in einem sehr schlechten bau-
lichen Zustand. Eine starke Verkehrsbelas-
tung, ein vernachlässigtes Wohnumfeld und 
schlechte Wohnbedingungen waren weite-
re Problemfelder. Die daraus resultieren-
de Sanierungsbedürftigkeit des innerstädti-
schen Wohnquartiers mit seinem prägnan-
ten Charakter und nahezu vollständig erhal-
tener Baustruktur führte 1991 zum Beginn 
der Vorbereitenden Untersuchungen und 
noch im selben Jahr zu einer förmlichen 
Festlegung als Sanierungsgebiet. Zu Beginn 
wies das Quartier kaum Leerstände auf, es 
bestand ein hoher Identifikationsgrad sei-
tens der Bewohner.

Ziele und Konzept

Leitbild war die Fortentwicklung des Viertels 
als urbanes Wohnquartier bei gleichzeitiger 
Bewahrung der Nutzungsmischung sowie der 
sozialen Struktur. Weiteres Ziel war die Erhal-
tung des städtebaulichen Gesamtensembles 
unter Beachtung des Denkmalschutzes. Das 
Sanierungskonzept beinhaltete u. a. einen 
städtebaulichen Rahmenplan und einen So-
zialplan. Die Durchführung sollte durch die 
aktive Mitwirkung Betroffener und Eigentü-
mer erfolgen.

Organisation

Die Vorbereitenden Untersuchungen wurden 
von der Stadtverwaltung unter der Mitwir-
kung des Denkmalamtes erarbeitet. Im Ge-
biet bestand ab 1991 zudem ein Sanierungs-
büro mit z. T. externen Mitarbeitern und ei-
nem Sanierungsbeauftragten. Die Betroffe-
nen wurden mit Informationsblättern über 
die Sanierung informiert, es gab Eigentümer- 
und Mieterbefragungen. Auf Initiative des Sa-
nierungsbeauftragten entstanden verschie-
dene Selbsthilfeprojekte. Nach Schließung 
des Büros 1996 übernahm die Stadtverwal-
tung alle Aufgaben.
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Umsetzung

Bis 1993 erfolgten Sicherungsmaßnahmen 
an verfallsbedrohten Gebäuden. Zu den Ord-
nungsmaßnahmen zählten Abbrüche von 
Nebengebäuden für Innenhofgestaltungen, 
die Erneuerung öffentlicher Grünflächen 
und der Bau dezentraler Stellplatzanlagen. 
Der Grundausbau des öffentlichen Straßen-
raums erfolgte mit gestalterischen, denkmal-
gerechten Vorgaben. Bis 1999 wurden 196 von 
236 Gebäuden unter denkmalpflegerischen 
Vorgaben modernisiert. Für die Umsetzung 
wurden z. T. Blockkonzepte und Planungs-
hilfen / Modernisierungsgutachten mit Hilfe 
des Sanierungsbüros erarbeitet.

Kosten und Finanzierung

Im Rahmen des Bund-Länder- Programms 
Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen wurden zwischen 1991 
und 1998 rund 2,52 Mio. Euro abgerechnet. 
Eine abschließende Darstellung der Kosten 
ist aufgrund der noch laufenden Maßnahme 
nicht möglich. Der jährliche Fördersatz lag 
zwischen 66,67 % zu Beginn und 90 % im Jahr 
1998. Zusätzlich wurden mit dem Fördersatz 
von 97,5 % zwischen 1991 und 1993 Siche-
rungsmaßnahmen über die „Thüringer Initi-
ative zur Gebäudesicherung“ gefördert. 

Auf die Baumaßnahmen entfielen 
0,69 Mio. Euro, auf die Ordnungsmaßnah-
men 0,70 Mio. Euro. Sicherungsmaßnah-
men wurden an zahlreichen Gebäuden vor-
genommen. Die Kosten hierfür betrugen 
0,48 Mio. Euro. Für die Vorbereitung sind 
0,15 Mio. Euro und für sonstige Maßnah-
men (u. a. Sanierungsbüro) sind 0,50 Mio. 
Euro aufgewendet worden. Bereits bis 1998 
wurden durch vorzeitige Ausgleichsbeträge 
etwa 0,13 Mio. Euro eingenommen. Die Ein-
nahmen sollten hauptsächlich für zukünftige 
Erschließungsmaßnahmen eingesetzt wer-
den. Die Stadt erhält seit 1991 ausschließlich 
Städtebaufördermittel aus dem Bund-Län-
der-Programm. Darin eingebettet sind Son-
derförderungen aus der „Thüringer Initiative 

Foto: Katharina Janke
Sophienstraße 14

Abbildung 30
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 1991 – 1998

Quelle: Stadt Jena 1999

zur Gebäudesicherung“ sowie dem „Stand-
ortbedingten Mehraufwand“. Der Schwer-
punkt des erfolgreichen kommunalen För-
derprogramms lag in der stadtbildtypischen 
und der denkmalgerechten Gestaltung von 
Fassaden, Dächern sowie privater Freiräu-
me. Über die Sanierung wurden private In-
vestitionen außerhalb der Städtebauförde-
rung angestoßen.

Bilanz und Bewertung

Die Sanierung hat einen wichtigen Beitrag 
zur Rettung und zum Erhalt des Quartiers 
geleistet. In einem relativ kurzen Zeitraum 
wurden historische Qualitäten wiederherge-
stellt und die denkmalgeschützte Bausubs-
tanz weitgehend erneuert, so dass das Da-
menviertel heute als ein attraktives inner-
städtisches Wohnquartier gilt. Die Bausubs-
tanz des gründerzeitlichen Ensembles ist in-
zwischen weitgehend erneuert. 

Die Bemühungen zur Notsicherung setzten 
über die „Thüringer Initiative zur Gebäudesi-
cherung“ früh ein und konnten den weiteren 
Verfall von Gebäuden aufhalten, da die Stadt 
durch einen hohen Fördermittelsatz in die 
Lage versetzt wurde, die Gebäude ohne bü-
rokratische Hemmnisse vorläufig zu sichern. 
Unter den Auflagen für den Denkmalschutz 
wurden zahlreiche Wohngebäude saniert. 
Der Erwerb von Gebäuden durch Investo-
ren und Kapitalanleger nach dem Investiti-
onsvorrangesetz beschleunigte die Moderni-
sierung, dessen Höhepunkt Mitte der 1990er 
Jahre erreicht wurde. Es bildete sich eine neue 
Eigentümerschicht. Baulückenschließun-

Vorbereitungen 0,15 Mio. € 6,0%

Ordnungsmaßnahmen 0,70 Mio. € 27,8%

Sicherungsmaßnahmen 0,48 Mio. € 19,0%

Baumaßnahmen 0,69 Mio. € 27,4%

sonstige Maßnahmen 0,50 Mio. € 19,8%

Gesamt 2,52 Mio. € 100,0%
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gen erfolgten mittels behutsam eingefügter 
Neubaumaßnahmen an den Randbereichen. 
Weitere geplante Neubaumaßnahmen ließen 
sich bisher noch nicht realisieren. 

Blockentkernungen, Innenhofbegrünungen 
und die Erneuerung von öffentlichen Grün- 
und Freiräumen führten zur Aufwertung des 
Wohnumfelds und zur Steigerung der Wohn-
qualität. Historische stadträumliche Struktu-
ren wurden in öffentlichen Straßenräumen 
wiederhergestellt. Straßen- und Gehsteigen 
wurden erneuert. Zur Verkehrsentlastung 
trugen die Verkehrsberuhigung und ein neu-
es Stellplatzkonzept mit angelegten Parkplät-
zen im Straßenraum bei. Der Bau einer de-
zentralen Quartiersgarage ist jedoch noch 
nicht erfolgt. Verzögerungen in der Durch-
führung kamen über die schrittweise Förde-
rung zustande, so dass bis 2011 die Erneue-
rung einzelner Straßenabschnitte noch aus-
steht. Durch den Umbau einer Tischlerei im 
Blockinnern konnte die künstlerische Abend-
schule als soziokulturelles Projekt angesie-
delt werden.

Bis 1998 wies das Damenviertel zunächst ei-
nen Bevölkerungsrückgang auf, der sich mit 
dem Sanierungsfortschritt jedoch kompen-
sierte. Nach den ersten umfassenden Gebäu-
demodernisierungen kam es zu einem erheb-
lichen Anstieg des Mietniveaus. Ab Mitte der 
1990er war eine Verdrängung der ursprüng-
lichen Bevölkerung zu beobachten. Die Stadt 
versuchte, über verschiedene Auflagen und 
Verschärfung der Genehmigungspraxis, Ein-
fluss auf die sozialen Belange auszuüben. In 
Zukunft bleibt abzuwarten, ob mit den nach-
justierten Instrumenten einer das angestreb-
te Ziel der Erhaltung und Sicherung von 
preisgünstigem Wohnraum mit gemischter 
Sozialstruktur auf Dauer zu halten sein wird. 

Die Beratungstätigkeit im Sanierungsbüro 
zeichnete sich durch Bürgernähe und hohe 
Anschubfunktion aus. Wichtige Projekte wie 
z. B. genossenschaftlich organisierte Moder-
nisierungsprojekte mit hohem Selbsthilfean-
teil zur Bildung von Wohneigentum wurden 
initiiert. Von den angestoßenen Projekten 
schafften es bis 2000 vier Projekte, andere 
scheiterten u. a. aufgrund fehlenden Eigen-
kapitals der Baugemeinschaften oder büro-
kratischer Hindernisse. Eine Verdrängung der 
Bewohner konnte dadurch abgemildert, ab 
nicht verhindert werden. Über den Zusam-
menschluss von Eigentümern konnte zudem 
ein gemeinsam nutzbarer begrünter Innen-
hofbereich realisiert werden.

Jahr Meilenstein

1991 Durchführung der VU von der Arbeitsgrup-
pe der Stadtverwaltung Jena und zwei Be-
ratern 

Eröffnung des Sanierungsbüros mit Mitar-
beiterin des Stadtsanierungsamtes, zwei 
Architekten und Sanierungsbeauftragtem 
Herrn Dr. Lehnen 

1991 Förmliche Festlegung des Sanierungsge-
biets Sophienstraße

1992 Förmliche Festlegung zur Ergänzung des 
Sanierungsgebiets 

1993 Ausweisung des Damenviertels als Denk-
malensemble 

1995 Beschluss zur „Sozialplanung im Sanie-
rungsgebiet Sophienstraße“ 

1997 Schließung des Sanierungsbüros 

1998 80 % des Gebäudebestands (236 Gebäu-
de) sind modernisiert und instand gesetzt 

Durchführung von Blockentkernungen mit 
Hofbegrünungen, Erneuerung einer Spiel-
platzanlage, Erneuerung der Straßenräume

1999 Beschluss zur Fortschreibung der Sanie-
rungsziele einschließlich Gestaltungsvorga-
ben für die Straßenräume 

2006 Der Grundausbau des Straßenraums ist zu 
etwa 50 % erfolgt 

2011 Voraussichtlicher Abschluss aller Sanie-
rungsmaßnahmen
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2.15 Stadt Kassel – 
Militärkonversion 
Wolfsanger/Hasenhecke

Das Quartier

Die ehemalige Kasernenanlage Hasenhecke 
liegt im Nordosten Kassels als isolierte Split-
tersiedlung in Stadtrandlage. Die städtebau-
liche Struktur bestand vor der Sanierung aus 
einem untergenutzen ehemaligen Offiziers-
kasino, Garagenanlagen sowie aus an den 
Rändern der Siedlung gelegenen lang ge-
streckten, zweigeschossigen Mannschafts-
unterkünften aus den 1930er Jahren. Das in-
nere Verkehrsnetz mit einer ringförmigen Er-
schließungsstraße wirkte entsprechend der 
Vornutzung stark überdimensioniert. Am 
nordwestlichen Rand befanden sich eine ge-
werblich zwischengenutzte ehemalige Kano-
nenhalle, Schrottplätze sowie ein kleineres 
Gewerbegebiet zur freien Landschaft hin am 
äußersten Rand.

Sanierungserfordernis

Die Mannschaftsunterkünfte des Gebiets 
wurden nach dem 2. Weltkrieg als Notunter-
künfte genutzt. Schlechte Bausubstanz und 
die geringe Wohnattraktivität führten zu ei-
nem Negativ-Image, das eine Sanierung er-
forderlich machte. Seit den 1960er Jahren ist 
die Hasenhecke im Flächennutzungsplan als 
Mischgebiet ausgewiesen; bis in die 1980er 
Jahre aber nicht entwickelt worden.

Ziele und Konzept

Das übergeordnete Ziel „Erhalt, die dauer-
hafte Stabilisierung und Aufwertung der Ha-
senhecke als Wohnstandort“ sollte durch den 
Umbau der Kasernengebäude zu Wohnun-
gen, den Umbau von Garagen zu Reihen-
häusern, durch arrondierende Ergänzungs-
bebauung, Gestaltung des Wohnumfeldes, 
der Erneuerung der technischen Infrastruk-
tur sowie den Ausbau des Gewerbegebietes 
erfolgen.

Organisation

Der „Maßnahmevertrag“ zwischen der 
Stadt Kassel und der kommunalen Woh-
nungswirtschaft regelte Details zur Pro-
jekt- und finanziellen Abwicklung sowie 
der flächenmäßigen Aufteilung der Liegen-
schaft. Als Treuhänderin wurde die Hessi-
sche Heimstätte eingesetzt. Die Beteiligung 

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Kassel

Foto: Katharina Janke
Zu Wohnungen umgebaute ehemalige Mannschaftsunterkünfte

der Bewohner wurde durch ein Stadtteilbü-
ro und verschiedene Beteiligungsaktionen 
institutionalisiert.

Umsetzung

Zunächst wurde die Schaffung und Erneue-
rung der technischen Infrastruktur und eine 
Wohnumfeldverbesserung durchgeführt, 
dann der Umbau von 189 Mannschaftsun-
terkünften in 220 modernisierte Wohnun-
gen. Über Um- und Ausbaumaßnahmen im 
Bestand wurden Standorte für Gemeinbe-
darfseinrichtungen geschaffen. 1988 wur-
de ein erstes Sanierungsgebiet mit einer Flä-
che von 15,76 ha im vereinfachten Verfahren 
förmlich festgelegt, das 1989 auf 18,55 ha er-
weitert wurde.



Langzeitwirkungen und Effektivierung der Städtebauförderung   Werkstatt: Praxis Heft  7556

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 
60,73 Mio. Euro (56 % öffentlichen Mittel, 
44 % private Mittel). In die Ordnungsmaß-
nahmen flossen 20,09 Mio. Euro, ca. 1/3 
der Gesamtausgaben, davon 1,43 Mio. Euro 
Städtebaufördermittel als Zuschuss für Ab-
bruch und Bodensanierung, Wohnumfeld-
maßnahmen und Umbau des öffentlichen 
Straßenraums. In die Baumaßnahmen flos-
sen mit 40,32 Mio. Euro ca. 2/3 der Gesamt-
ausgaben. 1,41 Mio. Euro für den Umbau 
entstammen aus Städtebaufördermitteln. 
Ein Großteil der Mittel für 454 öffentlich ge-
förderte Wohnungen wurde über Landes-
baudarlehen nach § 17 II. Wohnungsbauge-
setz in Höhe von 26,02 Mio. Euro finanziert. 

Hinzu kamen von der Wohnungsbaugesell-
schaft getragene Aufwendungen in Höhe von 
9,0 Mio. Euro für die nicht durch Landesdar-
lehen gedeckten Kosten der 454 WE im so-
zialen Wohnungsbau. Vorbereitende Unter-
suchungen und Trägerhonorare wurden in 
Höhe von 0,32 Mio. Euro über Städtebauför-
dermittel finanziert. 

Ein wesentlicher Anteil der anfallenden Ge-
samtkosten wurde über die oben angeführ-

Foto: Katharina Janke
Jugendzentrum im ehemaligen Heizwerk

Abbildung 31
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Kassel/ Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung 1999, eigene Berechnung

Abbildung 32
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Kassel/ Amt für Stadtplanung und  
Stadterneuerung 1999, eigene Berechnung

ten öffentlichen und privaten Mittel außer-
halb der Städtebauförderung gedeckt. Die-
se beschränkte sich auf eine Zuschussfi-
nanzierung von insgesamt 3,16 Mio. Euro 
(5 % der Gesamtkosten). Weitere Einnah-
men ergaben sich über Zinseinnahmen des 
Treuhandkontos. 

Die Bündelung verschiedener öffentlicher 
und privater Mittel war von Anfang an stra-
tegisches Ziel. Mit der Beantragung eines Zu-
schusses aus dem Städtebauförderprogramm 
im Jahr 1986 wurde der im Maßnahmever-
trag eingeschlagene Weg konsequent weiter-
verfolgt und die durch die Altlastenproble-
matik verursachte finanzielle Engpässe be-
hoben werden.

Bilanz und Bewertung

Das Gebiet ist eine der ersten erfolgreich rea-
lisierten städtischen Militärkonversionsmaß-
nahmen und zielte auf eine bestandorientier-
te Erneuerung ab, um ein attraktives Wohn-
quartier in Stadtrandlage zu schaffen. Mit der 
zwischen 1985 und 1996 durchgeführten Sa-
nierung konnten die Ziele erreicht werden. 
Über die bauliche, funktionale und gestal-
terische Aufwertung wurde eine Attraktivi-
tätssteigerung bewirkt. Charakteristisch sind 
die Berücksichtigung sozialer und ökologi-
scher Gesichtspunkte im Erneuerungspro-
zess sowie der kooperative Ansatz der Zu-
sammenarbeit zwischen Stadt und kommu-
naler Wohnungswirtschaft. 

Wichtigstes Schlüsselprojekt waren die Woh-
nungsmodernisierungen. Die städtebauli-
che und architektonische Qualität im Be-
reich der Ergänzungsbebauung wurde über 
die Auslobung eines Investorenwettbewerbs, 
einen städtebaulichen Rahmenplan und ein 
städtebauliches Gutachten forciert. Ab 1991 
entstanden 222 öffentlich geförderte Miet-
wohnungen in Geschossbauweise sowie 
durch mehrere Bauträger und private Bau-
herren errichteten 80 Reihenhäuser. Das be-
stehende Wohnungsangebot konnte sinnvoll 
ergänzt werden. Wohnumfeldverbesserun-

Vorbereitende Untersuchungen 1.060,83 € 0,03%

Vergütungen 122.802,80 € 3,89%

weitere Vorbereitungen 196.499,16 € 6,22%

Ordnungsmaßnahmen 1.428.681,18 € 45,24%

Baumaßnahmen 1.408.876,03 € 44,62%

Gesamt 3.157.920,00 € 100,00%

Städtebaufördermittel des 
Landes / Bundes

2.996.937 € 94,90%

Eigenmittel der Gemeinde 157.734 € 5,00%

sonstige Einnahmen 3.249 € 0,10%

Gesamt 3.157.920 € 100,00%
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gen haben zur stadtgestalterischen Aufwer-
tung beigetragen. Durch behutsame Um- 
und Ausbaumaßnahmen an untergenutz-
ten Kasernengebäuden konnten an verschie-
denen Standorten des Quartiers Gemeinbe-
darfseinrichtungen (Jugendzentrum, Kita, 
Kirchen) untergebracht werden. Als finan-
ziell aufwendig erwiesen sich die Ordnungs-
maßnahmen. Dazu zählten die Erneuerung 
der technischen Infrastruktur und die an-
fänglich unterschätzte Altlastenproblematik. 

Die wohnungsnahe Versorgung war trotz 
ambitionierter Bemühungen von kommu-
naler Seite aus während der Durchführung 
der Sanierung nicht überlebensfähig. Pläne 
zur Ansiedlung von kleinteilig strukturier-
ten Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben 
scheiterten. Auf Initiative der Wohnungsbau-
gesellschaft hin ist heute eine wohnungsna-
he Grundversorgung über einen kioskähnli-
chen Betrieb in einer umgebauten Panzerga-
rage gegeben.

Aus Sicht der Stadt ergaben sich Erfahrun-
gen in Hinblick auf den späteren Umgang 
mit Konversionsflächen und Altlasten sowie 
durch das erfolgreich praktizierte Finanzie-
rungs- und Trägermodell. Mitte der 1980er 
Jahre wurde das Projekt zu einem bundes-
weit beachteten Pilotprojekt der Konversion 
(ExWoSt-Projekt), sodass sich auch für ande-
re Städte und Kommunen Lerneffekte erga-
ben. Mobilisierungs- und Bündelungseffekte 
konnten mehrfach erreicht werden: Zu nen-
nen ist das erfolgreich praktizierte Finanzie-
rungsund Trägermodell der öffentlichen und 
privaten Akteure mit einem komplexen Ver-
tragswerk, das sich als stabile Grundlage für 
die städtebauliche Erneuerung erwies. 

Die Hasenhecke hat sich zu einem Wohn-
quartier mit verbessertem Image und ho-
hem Wohnwert mit stabiler Mieter- und Be-

wohnerstruktur gewandelt. Dies gelang u. a. 
über die Einbindung der Bewohner in den 
gesamten Erneuerungsprozess, der Bewah-
rung der vorhandenen Mietverhältnisse, der 
Berücksichtigung von Mieterwünschen und 
einer Mietpreisbindung nach der Sanierung.

Jahr Meilenstein

1983 Erstellung einer Projektstudie zur Sanierung 
der Hasenhecke

1984 Maßnahmevertrag zwischen Stadt Kas-
sel, Hessische Heimstätte, Kurhessen Woh-
nungsbaugesellschaft

Übernahme der Liegenschaft vom Bund

Umfassende Bürgerbeteiligung 

1985 Betreuungsvertrag zwischen Stadt und 
Hessischer Heimstädte zur Realisierung der 
Maßnahmen

Beginn der Umsetzungsphase

Eröffnung des Stadtteilbüros

Beschluss über die Durchführung der Vor-
bereitenden Untersuchungen

1986 Abschluss der Vorbereitenden Untersu-
chungen

Aufstellung erweiterter Maßnahmekatalog 
mit Aufnahme in das Städtebauförderpro-
gramm

Umbau der Kasernengebäude mit Lan-
desdarlehen sowie Erneuerung der techni-
schen Infrastruktur 

1988 Förmliche Festlegung des Sanierungsge-
biets

Erstellung von Gutachten zur Altlastenpro-
blematik, landschaftsplanerische Gutachten

1989 Erweiterung des Sanierungsgebiets we-
gen Altlasten

1990 Bebauungsplan VI/47b Hasenhecke als 
Satzung beschlossen, Rechtsverbindlich-
keit 1991

Altlastenbeseitigung und städtebauliche 
Neuordnung im Bereich der Kanonenhalle, 
der Garagen und der Schrottplätze

Ab 
1991

Städtebauliche Arrondierung

1992 Umbau und Umnutzung des ehemaligen 
Wirtschaftsgebäudes

1994 Fertigstellung der in mehreren Bauabschnit-
ten errichteten Ergänzungsbebauung

1995 Abschluss aller Maßnahmen zur Wohnum-
feldverbesserung, Verkehrsberuhigung 
und Umbau des öffentlichen Straßenraums. 
Aufhebung der Sanierungssatzung
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2.16 Gemeinde Kleinmachnow – 
Sanierungsmaßnahme 
August-Bebel-Siedlung

Das Quartier

Die heutige August-Bebel-Siedlung entstand 
unter dem Namen „Robert-Bosch-Siedlung“ 
für die Beschäftigten der Bosch-Werke als 
letzte von elf Siedlungen, die zwischen 1925 
und 1940 dem Gedanken der Gartenstadt fol-
gend errichtet wurden. Der 2. Weltkrieg ver-

Quelle: Eigene Darstellung / Sanierungssatzung August-Bebel-Siedlung

Foto: Holger Pietschmann
Wohnhäuser am August-Bebel-Platz

hinderte ihre Fertigstellung. Die Zeilenbau-
siedlung steht heute unter Denkmalschutz. 
Nach 1990 setzte ein erhebliches Interes-
se von Investoren an Neubauvorhaben ein. 
60 % der Wohnungen in Kleinmachnow wa-
ren restitutionsbelastet. Es bestand Woh-
nungsnot und nur geringes Flächenpotenti-
al für den Neubau. Den einzigen gemeindeei-
genen Wohnungsbestand als Ausweichmög-
lichkeit für die von Verdrängung betroffenen 
Bewohner stellte die August-Bebel-Siedlung 
mit 220 WE dar.

Sanierungserfordernis

Mängel durch Kriegsschäden und unterlas-
sene Instandsetzung, veraltete Haustechnik, 
eindringende Feuchtigkeit, das Fehlen eines 
Spielplatzes und gemeinschaftlicher Aufent-
haltsflächen sowie der z. T. schlechte Zustand 
der Wege, Müllstandorte und Mietergärten 
wurden im Rahmen der Vorbereitenden Un-
tersuchungen festgestellt und führten zur 
Einleitung des Sanierungsverfahrens im ver-
einfachten Verfahren.

Ziele und Konzept

Ziel waren der Erhalt der Gestaltquali-
tät und Baustruktur durch Instandsetzung 
und Modernisierung, die Schaffung zusätz-
licher Wohnungsangebote durch Dachaus-
bau, die Bebauung von Brachflächen so-
wie die fußgänger- und radfahrergerech-
te Gestaltung des Straßenraums mittels ei-
nes Gesamtplans mit Freiraumkonzept, So-
zialplan und Konzept zur Neugestaltung der 
Außenanlagen.

Organisation

Die Brandenburgische Stadterneuerungsge-
sellschaft mbH (BSG) führte die VU durch, 
die Gemeinde Kleinmachnow verwaltete die 
Fördermittel. Die Einrichtung eines Mieter-
büros, regelmäßige Mietersprechstunden, 
Mieterversammlungen sowie Modernisie-
rungs- und Räumungsvereinbarungen mit 
den Mietern und ein Mieterbeirat sicherten 
die Betroffenenbeteiligung.

Umsetzung

Die Ordnungsmaßnahmen umfassten die 
Neuordnung/-gestaltung der Freiflächen, 
Finanzierung von Umzügen und Entschä-
digungen. Die Baumaßnahmen je Haus-
aufgang sollten innerhalb von zwei Mona-
ten abgeschlossen sein. Die 18 Wohnblöcke 
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wurden in vier Bauabschnitte geteilt und 
blockbezogene Umsetzkonzepte erarbei-
tet, die die soziale Situation der Bewohner 
berücksichtigten.

Kosten und Finanzierung

Die Kosten der städtebaulichen Untersu-
chungen und Planungen, Ordnungsmaß-
nahmen und Durchführungsaufgaben im 
Auftrag der Gemeinde beliefen sich auf 
0,77 Mio. Euro. Die Gesamtkosten aller vier 
Bauabschnitte betrugen 17,00 Mio. Euro. In 
den Straßenausbau im Rahmen der Sanie-
rung flossen 0,18 Mio. Euro Städtebauförder-
mittel und 0,11 Mio. Euro Anteil der GeWoG 
als Anlieger.

Für das Land Brandenburg erprobte man in 
Kleinmachnow eine Kombination von Städ-
tebauförderungsmitteln und Mitteln des För-
derprogramms zur Modernisierung und In-
standsetzung von Mietwohnungen. Die Fi-
nanzierung des ersten Bauabschnitts er-
folgte ausschließlich mit Mitteln der Städ-
tebauförderung. Drei unterschiedliche För-
derprogramme kamen in der Finanzierung 
ab dem 2. Bauabschnitt nach Beratungen im 
Jahr 1994 zur Anwendung. Diese Umsteue-
rung war ein Ergebnis umfangreicher Ab-
stimmungen der Verfahrensbeteiligten, der 
eine Überarbeitung der Maßnahmenkatalo-
ge zur Folge hatte.

Die Außenhaut wurde mit Mitteln aus der 
Städtebauförderung finanziert. Die Erneue-
rung der Bestandswohnungen erfolgte durch 
Zuwendungen zur Modernisierung und In-
standsetzung von Mietwohnungen nach 
Runderlass des Ministeriums für Stadtent-
wicklung, Wohnen und Verkehr des Landes 
Brandenburg vom 3. Mai 1994. Der Ausbau 
der Dachgeschosswohnungen durch Mittel 
des sozialen Wohnungsbaus nach Richtlini-
en zur Förderung des Neubaus von Miet- und 
Genossenschaftswohnungen wurde durch 
den Runderlass des Ministeriums für Stadt-
entwicklung, Wohnen und Verkehr vom 26. 
Januar 1995 ermöglicht.

Foto: Holger Pietschmann
Mietergärten

Abbildung 33
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Abschlussbericht Gemeinde Kleinmachnow und 
Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft BSG; 
eigene Bearbeitung

Abbildung 34
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Abschlussbericht Gemeinde Kleinmachnow und 
Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft BSG; 
eigene Bearbeitung

Bilanz und Bewertung

Alle im Sanierungsgebiet liegenden Häu-
ser konnten innerhalb kurzer Zeit entspre-
chend den Sanierungszielen umgesetzt wer-
den. In den Mansarden der Dachböden ent-
standen 76 abgeschlossene Dachgeschoss-
wohnungen. Die Sanierungsmaßnahmen 
wurden in enger Abstimmung mit der zu-
ständigen Denkmalschutzbehörde umge-
setzt und die gestalterische Qualität konn-
te auch ohne Eintragung in die Denkmallis-
te erreicht werden.

Auch die Wohnnutzung blieb den Zielen ent-
sprechend erhalten und die beiden Gewer-
benutzungen wurden in das Sanierungskon-
zept einbezogen. Der Straßenbelag und die 
Fußwege der Siedlung wurden erneuert, die 
Schaffung eines Radweges erfolgte nicht. Die 
Siedlung konnte trotz der Entfernung von un-
genehmigten Garagen und dem Schutz vor 
parkenden Autos auf öffentlichen Freiflächen 
durch Poller mit einer ausreichenden Anzahl 
von neuen Stellplätzen ausgestattet werden. 
Die Gestaltung der Mietergärten wurde ge-
meinschaftlich von der GeWoG, dem Mieter-

Baukosten 14.734.509 € 82,29%

Nebenkosten 2.663.858 € 14,88%

Außenanlagen 507.900 € 2,83%

Gesamt 17.906.267 € 100,00%

Städtebauförderung 5.450.451 € 29,95%

Gemeindefinanzierungsgesetz 460.163 € 2,53%

Extrazuschuss Gemeinde 945.890 € 5,20%

Bauherrenanteil 5.751.925 € 31,61%

Mod.-Inst.-Darlehen 4.061.908 € 22,32%

Ausbau Bachgeschoss FW 1.527.824 € 8,39%

Gesamt 18.198.161 € 100,00%



Langzeitwirkungen und Effektivierung der Städtebauförderung   Werkstatt: Praxis Heft  7560

beirat, den Hausmeistern und jeweils betrof-
fenen Mietern in Abstimmung mit dem Frei-
raumkonzept beraten und festgelegt.

Die frühere Poliklinik in der Siedlung wur-
de als Ärztehaus von der GeWoG moderni-
siert und instand gesetzt und schließt mit ei-
nem neu entstandenen Gewerbebaus mit Re-
staurant und Apotheke das zuvor vorhande-
ne Versorgungsdefizit.

Nur wenige Bewohner der Siedlung sind 
während des Sanierungsverfahrens aus der 
Siedlung weggezogen. Bewusst wurden die 
Mieter in die Gestaltung der Außenanlagen 
einbezogen, was zu einer hohen Identifizie-
rung der Bewohner mit ihrer Anlage beitrug 
und sich im Umgang mit den Treppenhäu-
sern und den Mietergärten widerspiegelt. Es 
konnte erreicht werden, dass für die alteinge-
sessenen Bewohner mit geringerem Einkom-
men preiswerter Wohnraum erhalten und so-
gar neu geschaffen werden konnte. Mit dem 
Bau eines neuen Gemeindezentrums an-
grenzend an das Gebiet konnte die Position 
des Sanierungsgebiets zusätzlich aufgewer-
tet werden.

Die zuvor erwähnte schwierige wohnungs-
politische Situation konnte durch ein Erwei-
terungsgebiet der August-Bebel-Siedlung 
mit weiteren Sozialwohnungen und ande-

ren Bauvorhaben der Gemeinde entschärft 
werden. Die Gemeinde erhielt im Zuge der 
Gesamtmaßnahme das Belegungsrecht für 
alle frei werdenden oder neu entstehenden 
Dachgeschoßwohnungen.

Der Erfolg der Sanierungsmaßnahme wurde 
1996 vom Ministerium für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr mit dem Brandenbur-
gischen Bauherrenpreis gewürdigt.

Jahr Meilenstein

1992 Beschluss zur Durchführung vorbereitender 
Untersuchungen 

Die Architekten und Ingenieurgesellschaft 
Potsdam – AIP erarbeitete im Sommer 1992 
ein Maßnahmen- und Durchführungskon-
zept für die Modernisierung und Instandset-
zung der Siedlung sowie den Ausbau der 
Mansarden zu abgeschlossenen Dachge-
schosswohnungen.

1993 Gemeindevertretung beschließt die Sanie-
rungssatzung, die am 15. November 1993 
Rechtskraft erlangt 

Einsetzen der Baumaßnahmen:

1. Bauabschnitt: Nov. 1992 – Dez. 1994

2. Bauabschnitt: Okt. 1994 – Okt. 1995

3. Bauabschnitt: Jan. 1996 – Nov.1997

4. Bauabschnitt: Okt. 1997 – Nov. 1998

1996 Verleihung des Brandenburgischen Bauher-
renpreises durch das Ministerium für Stadt-
entwicklung, Wohnen und Verkehr

1998 Abschlussfest der GeWoG mit allen Mietern 
und Verfahrensbeteiligten am 9. Oktober

2000 Aufhebung der Sanierungssatzung am 
12.September
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2.17 Stadt Köln – 
Sanierungsmaßnahme 
Severinsviertel

Das Quartier

Das Severinsviertel grenzt im Süden an die 
Kölner Innenstadt und im Osten an den 
Rhein und ist ein bedeutender Wohn- und 
Gewerbestandort. Die Größe des Gebietes für 
die Vorbereitende Untersuchung betrug ca. 
36 ha. Es umfasste ca. 1.100 Gebäude mit ca. 
3.800 Wohnungen. Vor der Sanierung wohn-
ten hier ca. 10.000 Menschen. Es wurden 500 
Arbeitsstätten gezählt für 2.900 Beschäftig-
te. Wichtigster Arbeitgeber im Viertel war die 
Süßwarenfabrik Stollwerck auf einem 5,5 ha 
großen Gelände. Prägend für das Severins-
viertel sind bis heute die vielen Kneipen und 
kleinen Geschäfte, die dem Viertel im frü-
hen 20. Jahrhundert den Namen „Klein-Pa-
ris“ einbrachten.

Sanierungserfordernis

Die unterdurchschnittliche Ausstattung der 
Wohnungen führte dazu, dass junge Fami-
lien das Viertel verließen und eher einkom-
mensschwache und ältere Mieter im Viertel 
verblieben. In die sich verschlechternde Bau-
substanz zogen zunehmend Familien mit Mi-
grationshintergrund, die auf geringe Mieten 
angewiesen waren und sich mit einfachen 
Wohnungen zufrieden gegeben haben. Hin-
zu kam eine mangelhafte öffentliche Infra-
struktur (fehlende Kindergärten, Altenheime 
und öffentliche Grünflächen).

Ziele und Konzept

Für die Sanierung wurde das Ziel der Erhal-
tung und Stärkung des Severinsviertels als 
relativ preisgünstiges Wohngebiet mit hoher 
funktionaler Mischung, gemischter Sozial-
struktur und typischem Milieu und Stadt-
bild verfolgt. Im Laufe der Sanierung erfolg-
te eine Schwerpunktsetzung insbesonde-
re in Bezug auf Erhalt und Modernisierung 
der Wohnungen sowie Erhalt preisgünstigen 
Wohnraums.

Organisation

Im Jahr 1981 wurde die Projektgruppe Se-
verinsviertel und das Amt für Stadterneue-
rung zum Amt für Stadterneuerung und Sa-
nierung fusioniert. In Gebiets- und fachbezo-
genen Teams arbeiteten Architekten, Stadt- 

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Köln

Foto: Holger Pietschmann 
Kinder- und Jugendzentrum / Theaterschule an der Elsaßstraße

und Sozialplaner, Juristen und Verwaltungs-
fachkräfte zusammen. 1979 wurde die Lan-
desentwicklungsgesellschaft NRW als Sanie-
rungstreuhänderin eingesetzt.

Umsetzung

Wesentliche Maßnahmen der Sanierung wa-
ren der Neu-, Um- und Ausbau der Wohnbe-
bauung, die Erstellung von Gemeinbedarfs-
einrichtungen, die Herrichtung von Denk-
mälern (ein Beispiel hierfür ist die Severin-
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storburg), die Veränderung der Verkehrsfüh-
rung einschließlich des ruhenden Verkehrs 
und des Fußgänger- und Radverkehrs und 
die Schaffung von Grünflächen (Trude-Herr 
Park).

Kosten und Finanzierung

Wichtigste Finanzierungsquelle für die Sa-
nierungsmaßnahmen waren die Mittel aus 
der Städtebauförderung. Die Gelder wurden 
zu 75 % vom Land Nordrhein-Westfalen ge-
tragen und zu 25 % von der Stadt Köln. Auf 
der Basis des Gesamtantrages hat das Land 
Nordrhein-Westfalen Kosten für die Sanie-
rung in Höhe von 92,4 Mio. Euro als förder-
fähig anerkannt. Gegenzurechnen sind städ-
tische Einnahmen durch die Reprivatisierung 
der Immobilien des Treuhandvermögens 
und durch die Erhebung von Ausgleichs-
beiträgen. Zum Stand 1997 bleiben Kosten 
in Höhe von 72,3 Mio. Euro von denen das 
Land 54,2 Mio. Euro durch Zuschüsse trägt.

Neben den Mitteln aus der Städtebauför-
derung sind Mittel aus weiteren Finanzie-
rungsquellen in das Sanierungsgebiet ge-

Foto: Holger Pietschmann
Neubauten an der Annostr. mit Fragmenten der Stollwerckfabrik 

Abbildung 35
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Information des Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik, Stadt Köln, o. J., eigene Bearbeitung

Abbildung 36
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Köln Amt für Stadtsanierung und Baukoor-
dination (1997): Stadterneuerung. Die Sanierung des Se-
verinsviertels. Eine Dokumentation 1974 – 1997, eigene 
Bearbeitung

flossen. Dies sind z. B. Mittel aus dem öffent-
lich geförderten Wohnungsbau, aus Moder-
nisierungsprogrammen des Bundes und des 
Landes, Mittel zur Fassadenbegrünung, zum 
Lärmschutz und zum Denkmalschutz. Ins-
gesamt sind über diese begleitenden Förde-
rungen ca. 87 Mio. Euro zusätzlich in die Sa-
nierung geflossen. Ergänzend zu den öffent-
lichen Mitteln sind noch einmal geschätzte 
87 Mio. Euro aus privater Hand für die Sa-
nierung verausgabt worden. Der Anteil der 
Ausgleichsbeiträge an den Gesamteinnah-
men beträgt 3,36 %.

Den größten Teil der Kosten bilden die Mo-
bilisierung von Brachflächen mit 30,3 Mio. 
Euro sowie nicht definierte sonstige Teil-
maßnahmen mit 30,1 Mio. Euro. Diese bei-
den Kategorien bilden ca. 2/3 der Gesamtkos-
ten. Danach folgen die Gestaltung von Plät-
zen, Fußgängerbereichen und Straßen mit 
14,1 Mio. Euro sowie Planungen, Untersu-
chungen und Wettbewerbe mit 8,1 Mio. Euro.

Bilanz und Bewertung

Das Ziel, das Severinsviertel als Wohnge-
biet mit hoher funktionaler Mischung, ge-
mischter Sozialstruktur und typischem Mi-
lieu und Stadtbild zu erhalten, ist weitge-
hend erreicht worden. Die Wohnsituation 
ist im Vergleich zu den Anfängen der Sanie-
rung erheblich verbessert. Ebenso sind die 
Gemeinbedarfseinrichtungen ein Gewinn 
für den Stadtteil. Die Grünflächen sowie die 
Neuordnung des (ruhenden) Verkehrs schaf-
fen stadträumliche Qualitäten, die das Seve-
rinsviertel zu einem nachgefragten urbanen 
Stadtteil machen.
Die Sanierung im Severinsviertel wurde 
durch erhebliche Proteste der Bevölkerung 
begleitet, die dazu geführt haben, dass eini-
ge Qualitäten im Stadtteil erhalten geblie-
ben sind bzw. geschaffen wurden. Hierzu 
zählen u. a. die Sozialwohnungen, die in ei-
nem ehemaligen Riegel der Schokoladenfa-
brik Stollwerck errichtet wurden.

Planung, Untersuchungen, Wettbewerbe 8.107.218,93 € 8,77%

Gestaltung von Plätzen, Fußgänger-
bereichen und Straßen

14.118.871,78 € 15,28%

Sicherung und Erhaltung von 
öffentlichen Nutzungen

6.866.500,16 € 7,43%

Mobilisierung von Brachflächen 30.344.025,81 € 32,83%

Herrichtung von Brachflächen 2.914.452,69 € 3,15%

Sonstige Teilmaßnahmen 30.081.268,82 € 32,54%

Gesamt 92.432.338,19 € 100,00%

Städtebaufördermittel des Landes 
und des Bundes

54.196.939,41 € 58,82%

Komplementärmittel der Kommune 17.895.215,84 € 19,42%

Erlöse aus Reprivatisierung, 
Ausgleichsbeiträgen

20.042.641,74 € 21,76%

Gesamt 92.134.796,99 € 100,00%
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Heute zählt das Severinsviertel zu den be-
liebtesten innerstädtischen Stadtteilen 
Kölns. Der Stadtteil ist nach wie vor geprägt 
durch seine gemischte Nutzung, viele klei-
ne Läden, Kneipen und gilt als Hochburg 
des Kölner Karnevals. Das Severinsviertel 
ist heute eine „gehobene Wohnlage“, in der 
vergleichsweise hohe Mieten bzw. Immo-
bilienpreise zu zahlen sind. Die Sanierung 
hat somit neben der baulichen Aufwertung 
zu einer erheblichen Steigerung der Nach-
frage nach Wohnraum geführt, was sich in 
den überdurchschnittlich hohen Miet- und 
Kaufpreisen niederschlägt. Mit der erhöh-
ten Nachfrage hat auch eine Aufwertung der 
Sozialstruktur stattgefunden, die sich räum-
lich stark an der gründerzeitlichen Bebauung 
im Viertel orientiert. Das Image des Stadt-
teils wird sehr positiv wahrgenommen und 
gilt als freundlich und herzlich. Insgesamt 
ist die Sanierungsmaßnahme als gelungen 
zu bezeichnen. 

Die städtebaulichen und funktionalen Miss-
stände sind weitestgehend beseitigt worden. 
Investitionsstaus im Wohnungsbau, wie sie 
noch in den 1970er Jahren vorzufinden wa-
ren, sind heute aufgrund der steigenden 
Nachfrage nach Wohnraum nicht mehr zu 
beobachten. Einschränkend muss angemerkt 

werden, dass auf Dauer die gemischte Sozial-
struktur und das typische Milieu möglicher-
weise nicht zu erhalten sein wird. Vielmehr 
kann es unter dem Zuzug von wohlhabenden 
Bevölkerungsschichten zu einer verstärkten 
Gentrifizierung des Viertels kommen, die zu 
einer Verdrängung der angestammten Wohn-
bevölkerung führen würde.

Jahr Meilenstein

1970 Voruntersuchung zur städtebaulichen
Situation

1974 Abschluss der ersten Vorbereitenden Un-
tersuchungen auf dem Betriebsgelände der 
Firma Stollwerck

1974 Gründung der Projektgruppe Severins-
viertel

1975 Beschluss des Rates über die Gründung ei-
nes Sanierungsbeirates

1975 Beginn Vorbereitender Untersuchungen in 
28 Baublöcken

1977 Gründung des Amtes für Stadterneuerung

1978 Die Sanierungssatzung wird rechtskräftig

1979 Die Landesentwicklungsgesellschaft LEG 
NRW wird als Sanierungsträger eingesetzt

1981 Gründung des Amtes für Stadterneuerung 
und Sanierung

1987 Einweihung des Bürgerhauses Stollwerck

1993 Einweihung des Trude-Herr-Parks

1995 Beginn der Wertermittlung der Ausgleichs-
beiträge

1997 Abschluss der Umgestaltung des Chlod-
wigplatzes
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2.18 Stadt Leipzig – 
Sanierungsmaßnahme 
Connewitz-
Biedermannstraße

Das Quartier

Leipzig stand in Hinblick auf Stadterneue-
rungsmaßnahmen nach der Wiedervereini-
gung einer Vielzahl von Herausforderungen 
gegenüber. Ein Schwerpunkt lag auf der Re-
vitalisierung der stadtbildprägenden grün-
derzeitlichen Quartiere in der Innenstadt. 
Das 17 ha große Quartier „Connewitz-Bie-
dermannstraße“ war das erste förmlich fest-
gelegte Sanierungsgebiet Leipzigs als auch 
Sachsens, am südlichen Innenstadtrand im 
Ortsteil Connewitz gelegen. Die Urbanisie-
rung und Entwicklung hin zu einem Stadt-
teil Leipzigs erfolgte Ende des 19. Jahrhun-
derts, die dörflichen Strukturen wurden 
überlagert und es entstand eine gemischte, 
spätklassizistische bis frühgründerzeitliche 
Bebauungsstruktur.

Sanierungserfordernis

Seit Ende der 1980er Jahre war das Gebiet als 
innerstädtischer Plattenbaustandort vorge-
sehen. Es kam zu Freilenkungen von Woh-
nungen, der Zustand der Bausubstanz ver-
schlechterte sich und Betriebe wurden ver-
lagert. Zum Teil waren Gebäude bereits ab-
gerissen worden. Der hohe Anteil an ruinöser 
Bausubstanz, hoher Leerstand, viele Brach-
flächen und funktionale Missstände begrün-
deten die Sanierungsmaßnahme.

Quelle: Eigene Darstellung / DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft 
mbH  Sanierungsträger der Stadt Leipzig  

Foto: Katharina Janke
Stadthäuser in der Herrmannstraße

Ziele und Konzept

Übergreifende Ziele waren die Behebung 
städtebaulicher Missstände durch behutsa-
me Sanierung, die Rekonstruktion und Er-
neuerung der Infrastruktur und die Schaf-
fung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se bei Wahrung der Funktion als Mischgebiet. 
Es galt denkmalgeschützte Altbauten zu er-
halten und den Brachflächen eine neue Nut-
zung zuzuweisen, um das Quartier als Wohn-
standort zu qualifizieren.

Organisation

Es wurde ein kommunales Amt für Stadt-
erneuerung und Wohnungsbauförderung 
(ASW) eingerichtet, das für die Koordinie-
rung aller am Sanierungsprozess beteiligten 
städtischen Ämter zuständig war. Für das Ge-
biet wurde die Deutsche Stadt- und Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK) 
als Sanierungsträger eingesetzt und ein Vor-
Ort-Büro eingerichtet, gemeinsam betrieben 
vom ASW und der DSK.

Umsetzung

Zunächst erfolgte die Sicherung von Gebäu-
desubstanz, an die sich eine Phase umfassen-
der Erneuerung anschloss. Durch die Anpas-
sung an eine neue Fördermittelpolitik ab Mit-
te der 1990er Jahre wurde parallel zu Investiti-
onen in die öffentliche Infrastruktur verstärkt 
versucht, private Investitionen anzuziehen 
und es begonnen neue Bau- und Wohnfor-
men für „Selbstnutzer“ zu fördern.

Kosten und Finanzierung

Die Summe der Ausgaben betrug mit Stand 
des Jahres 2009 16,2 Mio. Euro von geplanten 
20,7 Mio. Euro. Für den Grunderwerb wur-
den bisher 3,8 Mio. Euro verausgabt. Zusam-
men mit den Ausgaben für Ordnungsmaß-
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nahmen im Umfang von rund 4,5 Mio. Euro 
stellte dies etwas mehr als die Hälfte der Aus-
gaben dar. Für die Baumaßnahmen mit rund 
4,6 Mio. Euro und die Sicherungsmaßnah-
men mit rund 0,9 Mio. Euro wurde ein gutes 
Drittel der Gesamtkosten verausgabt. Rund 
12 % der Ausgaben fielen auf die Vergütung 
des Sanierungsträgers.

Neben Fördermitteln der Sanierungsmaß-
nahme und des Programms Stadtumbau 
Ost/Aufwertung wurden Wohnungsbauför-
dermittel des Landes und Mittel aus dem 
EU-Programm EFRE-Brachen verwendet. 
Weitere Einnahmen wurden durch Grund-
stücksverkäufe, vorzeitige Ablösungen von 
Ausgleichsbeträgen und Mieteinnahmen er-
zielt. Die sanierungsbedingte Bodenwertstei-
gerung liegt durchschnittlich bei 6 – 14 Euro 
pro m². Bisher konnten zwischen 0,30 und 
0,35 Mio. Euro Ausgleichsbeträge durch Ab-
lösungen eingenommen werden.

Mit den im Wohnungsbau angewandten För-
dermitteln sollte unter anderem die Investiti-
onsbereitschaft privater Bauherren aktiviert 
werden. Bei der Vergabe der Mittel sollten so-
wohl städtische Wohnungsbaugesellschaften 
als auch private Bauherren gleichmäßig be-
rücksichtigt werden. Es gab keine projektge-
bundene Förderung, sondern eine jährliche 
Planung über Fortsetzungsanträge und de-
ren regelmäßige Fortschreibung.

Für die zu modernisierenden bzw. zu rekon-
struierenden Gebäude war es Aufgabe des 
ASW mit den Gebäudeeigentümern Moder-
nisierungsvereinbarungen abzuschließen, 
um der Stadt Belegungsrechte einzuräumen 

Foto: Katharina Janke
Neu angelegter Kronengarten auf ehemaliger Industriebrache

Abbildung 37
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung und  
Wohnungsbauförderung ASW, 2009, eigene Bearbeitung

Abbildung 38
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung und  
Wohnungsbauförderung ASW, 2009, eigene Bearbeitung

und die Begrenzung der zulässigen Mietzins-
erhöhung zu ermöglichen.

Bilanz und Bewertung

Connewitz war bis Ende der 1990er Jahre 
ein Schwerpunktgebiet der Stadterneue-
rung in Leipzig. Es konnten bisher mehr als 
drei Viertel der Bausubstanz instand gesetzt 
und modernisiert und die Straßenräume sa-
niert und neu gestaltet werden. Es entstan-
den zwei öffentliche Grünflächen, und grö-
ßere so genannte „Selbstnutzerstandorte“ 
mit Stadthäusern. Zahlreiche Brachen und 
Baulücken wurden geschlossen. Das Quar-
tier verfügt heute über eine Mischung von 
Miet- und Eigentumswohnungen und -häu-
sern mit unterschiedlichen Grundrissen, die 
eine hohe soziale Mischung ermöglichen. In 
Teilbereichen sind bereits ca. 97 % der Sanie-
rungsziele erreicht. Zurzeit wird die Entlas-
sung des Gebiets aus dem Sanierungsrecht 
vorbereitet, die für das Jahr 2010 vorgese-
hen ist. 

Nach Einschätzung des Sanierungsträgers 
und des ASW stellten die größten Erfolgs-
faktoren der Sanierungsmaßnahme die von 
Anfang an geführte intensive Öffentlichkeits- 
und Netzwerkarbeit dar, die in alle Richtun-

Vorbereitung und Trägervergütung 3.755.200 € 18,13%

Grunderwerb 4.196.800 € 20,26%

Sicherungsmaßnahmen 3.287.000 € 15,87%

Ordnungsmaßnahmen

Bodenordnung 30.500 € 0,15%

Umzug von Betroffenen der 
städtebaulichen Erneuerung

11.000 € 0,05%

Freilegung von gemeindeeigenen 
Grundstücken

22.700 € 0,11%

Rückbau privater baulicher Anlagen 1.611.200 € 7,78%

Herstellung und Änderung von 
Erschließungsanlagen

2.457.000 € 11,86%

sonstige Ordnungsmaßnahmen 689.200 € 3,33%

Baumaßnahmen

Erneuerung von Gebäuden 4.514.200 € 21,79%

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 138.300 € 0,67%

Gesamt 20.713.100 € 100,00%

Städtebauliche Erneuerung 16.216.000 € 78,29%

Landessanierungsprogramm (LSP) 4.480.400 € 21,63%

EFRE-Brachen 16.700 € 0,08%

Gesamt 20.713.100 € 100,00%
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gen von Beginn an offen stand. Wichtiger Be-
standteil war der Einbezug der ansässigen 
Bevölkerung, darunter viele Instandbeset-
zer, die sich im Laufe der Sanierung zu ei-
ner Wohngenossenschaft organisierten und 
den Erneuerungsprozess mitgestalteten. Ein 
weiterer Erfolgsfaktor wird in der intensiven 
Bodenordnung, dem strategischen Grund-
erwerb, gesehen. Der Erfolg der Maßnahme 
spiegelt sich nicht zuletzt in den immen-
sen Bevölkerungszuwächsen und der zu-
nehmenden Attraktivität auch für Selbst-
nutzer wieder. Das Verhältnis in der Bewoh-
nerstruktur hat sich von einer überwiegen-
den Mieterklientel hin zu einem wachsen-
den Anteil an Eigentümern verschoben. Die 
größten Hemmnisse der Umsetzung werden 
in den ersten drei bis vier Jahren der Maß-
nahme gesehen und liegen zum einen in den 
anfangs ungeklärten Eigentumsverhältnis-
sen und zum anderen in der immensen Pro-
blemlage zu Beginn der Maßnahme. Wech-
selnde Zuständigkeiten, neue Bewertungs-
maßstäbe, sich ändernde Richtlinien der Ver-
waltungsvorschrift, stellten auch Hemmnis-
se dar.

Die Sanierungsmaßnahme wirkte sich zeit-
lich versetzt schon während des Erneue-
rungsprozesses auch auf die angrenzenden 
Gebiete positiv aus. Dies drückte sich in ei-
ner deutlichen Reduzierung des Leerstands 
und einer Stabilisierung der Mietpreise aus. 

Die Entwicklung des Quartiers ist als Erfolg 
zu betrachten – insbesondere vor dem Hin-
tergrund der turbulenten Wendejahre und 
den fehlenden Erfahrungen mit dem sanie-
rungsrechtlichen Instrumentarium. Die Sa-
nierungsmaßnahme kann als gutes Beispiel 
für die Entwicklung der Sanierungspolitik in 
den neuen Ländern angesehen werden.

Jahr Meilenstein

1990 Abrissstopp, Erarbeitung und Beschluss ei-
nes Rahmenplans

1991 Sanierungssatzung tritt am 23. März 1991 
in Kraft, Sanierungsträger DSK nimmt seine 
Arbeit auf, Auflage des Sofortprogramms 
zur Sicherung der Bausubstanz

1997 Fortschreibung und Konkretisierung der Sa-
nierungsziele

1998 Überprüfung und Konkretisierung der Sa-
nierungsziele auf Grundlage der 1998 
vom Stadtrat beschlossenen „Leitlinien der 
Stadtsanierung/Stadterneuerung“

1999 Beschluss des Sanierungskonzeptes, das 
die bisherigen Sanierungsziele ersetzt. 
Schwerpunktsetzung auf die Gestaltung 
des Straßenraumes und des Wohnumfeldes

2000 700 der 1.650 Wohnungen im Sanierungs-
gebiet sind (teil)saniert und es entstanden 
630 neue Wohnungen, damit sind 80 % des 
Gesamtwohnungsbestandes saniert oder 
neu gebaut.

2003 Fertigstellung der ersten Bauherrenprojekte 
in Form von Einfamilienhäusern

2004 Durch die bis Ende 2004 eingesetzten För-
dermittel wurden ca. 160,0 Mio. Euro Inves-
titionen initiiert.

2010 Voraussichtlicher Abschluss der Sanie-
rungsmaßnahme



67Fallstudien

2.19 Stadt Mannheim – 
Sanierungsmaßnahme 
Neckarstadt-West

Das Quartier

Die Neckarstadt-West entwickelte sich Ende 
des 19. Jh. zu einem dicht bebauten, gemischt 
genutzten Altbauquartier. Die bauliche Ent-
wicklung erfolgte zweistufig: Im 17. Jh. die 
„Neckargärten“ mit zwei- bis dreigeschossi-
ger, zum Teil offener Bebauung und im 19. 
Jh. die „Neckarvorstadt“ mit vier- bis fünfge-
schossiger Blockrandbebauung. Die wertvol-
le Altbausubstanz, zahlreiche städtebaulich-
räumliche Qualitäten sowie gemischte Nut-
zungsstrukturen sind charakteristisch. In den 
Nachkriegsjahren hatte das innenstadtnah 
gelegene Quartier an Bedeutung als Wohns-
tandort verloren und kämpfte mit Abwande-
rungstendenzen, einem starken Anstieg des 
Migrantenanteils sowie einer kontinuierli-
chen sozialen Entmischung.

Sanierungserfordernis

Die Neckarstadt als ein typisches Arbeiter-
quartier wurde jahrzehntelang vernachläs-
sigt und kämpfte mit einem negativen Stadt-
teilimage. Die VU stellte zahlreiche bauliche 
und funktionale Mängel fest. Dies betraf ins-
besondere den hohen Anteil von schlecht 
ausgestatteten Wohnungen, die Verkehrs-
belastung in den Wohnstraßen, störendes 
Gewerbe im Blockinnenbereich, fehlen-
de soziale Infrastruktureinrichtungen so-
wie den Mangel an öffentlichen und priva-
ten Grünflächen. 

Ziele und Konzept

Allgemeine Zielvorstellungen waren: Erhalt 
und Stärkung des innerstädtischen Wohn-
quartiers mit Verbesserung der Wohnquali-
tät, Beibehaltung der vorhandenen gebiets-
prägenden Mischnutzung, Reduzierung der 
Verkehrsbelastung. Weitere Ziele waren der 
Erhalt und Ergänzung des Stadtbildes, Be-
grünungen sowie die Verbesserung der so-
zialen Infrastruktur. Die Vorbereitenden Un-
tersuchungen sprachen sich explizit gegen 
Verdrängungen der ausländischen Haus-
halte und den erhalt der Sozialstruktur aus. 
Eine Attraktivitätssteigerung für junge Fa-
milien mit Kindern wurde vorgesehen, um 
Überalterungstendenzen entgegenzuwirken 
und eine ausgewogene Bewohnerstruktur zu 
schaffen.

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Mannheim

Foto: Holger Pietschmann
Waldhofstraße / Laurentiusstraße

Organisation

Eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft 
erarbeitete die Vorbereitenden Untersuchun-
gen. Als Treuhänderin wurde die GBG (Mann-
heimer Wohnungsbaugesellschaft mbH) ein-
gesetzt. Es bestand ein Sanierungsbüro als 
zentrale Anlaufstelle. Während des langen Sa-
nierungszeitraums von 28 Jahren wechselten 
Dezernate und Zuständigkeiten innerhalb 
der kommunalen Verwaltungsstruktur öfter. 
Eine effiziente Durchführung war dadurch 
nicht immer gewährleistet. Ein Bodenwert-
gutachten wurde von einem externen Gut-
achter erarbeitet.
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Umsetzung

Insgesamt wurden vier Bereiche im klassi-
schen Verfahren förmlich festgelegt. Das Sa-
nierungsprogramm umfasste ein komple-
xes Planwerk, u. a. städtebauliche Einzel-
maßnahmen als „Schlüsselprojekte“, Neu-
ordnungs- und Blockkonzepte sowie einen 
Rahmenplan. Ordnungsmaßnahmen bilde-
ten den Schwerpunkt. Maßnahmen betra-
fen die Aufwertung des Wohnumfeldes und 
des Stadtbildes. Schlüsselprojekte waren der 
Neubau des Bürgerhauses am Neumarkt so-
wie mehrerer Kindergärten. In der Spätphase 
erfolgten Wohnungsmodernisierungen und 
die Realisierung von Neubauvorhaben im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau.

Kosten und Finanzierung

Im Zeitraum von 1978 bis 2001 erhielt die 
Stadt 20,90 Mio. Euro aus dem Bund-Län-
der-Programm städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen, an denen 
sich Bund und Land mit 14,0 Mio. Euro be-
teiligten (1/3 Bund, 1/3 Land).

Mit 12,30 Mio. Euro lag der Schwerpunkt bei 
den Ordnungsmaßnahmen, die für die Auf-
wertung der Stadtplätze, Wohnumfeldver-

Foto: Holger Pietschmann
Grünfläche vor der Humboldtschule

Abbildung 39
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Mannheim 2004: Ergebnisbericht, 5

Abbildung 40
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Mannheim 2004: Ergebnisbericht, 5

besserungen sowie Abbruchmaßnahmen auf 
öffentlichen und privaten Grundstücken ver-
wendet wurden. Die Kosten für Baumaßnah-
men beliefen sich auf 4,13 Mio. Euro die für 
Wohnungsmodernisierungen und dem Neu-
bau des Bürgerhauses verwendet wurden. 
Die Ausgaben für den Grunderwerb mach-
ten 1,79 Mio. Euro aus. 

In Erwartung von Bodenwertsteigerungen 
wurde 2003 ein Bodenwertgutachten für 
209 Grundstücke erstellt. Es wurde mit Aus-
gleichsbeträgen von 0,47 Mio. Euro gerech-
net, von denen bis zur Abrechnung 2004 
ca. 0,26 Mio. Euro von Eigentümern des 
Teilbereichs 1 entrichtet worden sind. Ge-
nerell hat sich die Anwendung des klassi-
schen Verfahrens bei der Erhebung von Aus-
gleichsbeträgen als aufwendig erwiesen und 
ging nur schleppend voran. Daneben wur-
den Einnahmen aus Grundstückserlösen 
von 1,03 Mio. Euro erzielt. Die Sanierungs-
bilanz schloss 2004 mit einem Überschuss 
von 0,85 Mio. Euro ab, von denen anteilig 2/3 
an Bund und Land zu erstatten waren. Daten 
zu privaten Investitionen im Sanierungsge-
biet liegen nicht vor. 

In der Anfangsphase bildeten Städtebauför-
dermittel den Finanzierungsschwerpunkt. 
Ab 1998 kamen Mittel aus dem Landessa-
nierungsprogramm LSP in einer Höhe von 
6,67 Mio. Euro hinzu, die dem Wohnungs-
neubau in der Itzsteinstraße/ Pumpwerk-
straße (Teilbereich 2a) und im Laurentius-
block (Teilbereich 1) dienten. 

Bilanz und Bewertung

Die Sanierung lässt sich als zwingende und 
notwendige Maßnahme zur Aufwertung ei-
nes bis zu Mitte der 1970er Jahre vernach-
lässigten innerstädtischen Altbauquartiers 
ansehen. Im Rahmen der Sanierung wurden 
vor allem städtebauliche Zielsetzungen er-
reicht, die soziale Problematik hat sich mit 
der Zeit jedoch verschärft. Trotz der Aufnah-
me von Teilbereichen in das Bund-Länder-

Vorbereitungen 605.816,00 € 2,90%

Grunderwerb 1.787.520,51 € 8,55%

Ordnungsmaßnahmen 12.297.625,06 € 58,85%

Baumaßnahmen 4.132.753,75 € 19,77%

Sonstige Maßnahmen 954.977,22 € 4,57%

Vergütungen 1.119.592,99 € 5,36%

Gesamt 20.898.285,53 € 100,00%

Städtebauförderungsmittel Bund/
Land

13.441.944,00 € 61,77%

kommunaler Eigenanteil 6.720.972,00 € 30,88%

Grundstückserlöse 1.026.789,65 € 4,72%

Ausgleichsbeträge 466.130,00 € 2,14%

sonstige Einnahmen 106.313,00 € 0,49%

Gesamt 21.762.148,65 € 100,00%
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Programm Soziale Stadt und der Einrich-
tung eines Quartiermanagements besteht 
weiterhin zukünftiger Handlungsbedarf in 
der Stabilisierung der sozialen Struktur ein 
Modernisierungsstau. 

Mit der zeitgleichen Aufhebung aller Sanie-
rungssatzungen konnten viele Sanierungszie-
le erreicht werden. Die Aufwertung des Wohn-
standorts wurde über Platz- und Straßenge-
staltungen, der Schaffung öffentlicher Grün-
flächen- und Spielplätzen sowie der Neuge-
staltung der Blockinnenbereiche erzielt. Die 
Verkehrssituation hat sich durch die Reduzie-
rung des Durchgangsverkehrs, der Schaffung 
von Stellplätzen sowie Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen verbessert. Wichtigstes Schlüs-
selprojekt ist das Bürgerhaus mit dem umge-
stalteten Neumarkt, das neben der Einrich-
tung von Kindergärten zur Verbesserung der 
sozialen Infrastruktur beigetragen und wich-
tige Impulse zur Verbesserung des Stadttei-
limages gegeben hat. Ein weiteres Absacken 
des Bereiches Neumarkt, einem früheren 
Treffpunkt der offenen Drogenszene, konnte 
verhindert werden. Durch Wohnungsmoder-
nisierungen wurde die Wohnqualität verbes-
sert. Die damit verbundenen sozialen Zielset-
zungen sind als positiv hervorzuheben. Pri-
vate Modernisierungstätigkeit wurde kaum 
angeregt, wodurch im Stadtteil noch Sanie-
rungsbedarf verbleibt. Der Neubau öffentlich 
geförderter Wohnungen durch die GBG dien-
te der Aufstockung des Wohnungsbestands 
und der Kompensation von verloren gegan-
genen Wohnungen infolge von Abbruch. Im 
Zuge des Wohnungsneubaus und dem ÖPNV-
gerechten Ausbau der Waldhofstraße wurde 
mit der vorhandenen und teilweise denkmal-
geschützten Bausubstanz an den Blockrän-
dern nicht behutsam umgegangen. An die 
städtebauliche Qualität gründerzeitlicher 
Bebauung konnte nicht angeknüpft werden. 
Das Vorgehen polarisierte die Öffentlichkeit, 
führte zu Hausbesetzungen und einem Ent-
eignungsverfahren. Das Bebauungsplanver-
fahren „Verbreiterung der Waldhofstraße“ hat 
den Abschluss um ca. acht Jahre verzögert.

Die Sanierung lief nicht problemlos ab. Im 
Stadtteil wurde die erste nach Städtebauför-
derungsgesetz durchgeführte Sanierungs-
maßnahme Mannheims durchgeführt. Auf 

Grundlage eines komplexen Planwerks 
(Strukturuntersuchung, Rahmenplan) wur-
den umfangreiche Sanierungsziele formu-
liert, die Verwaltung konnte jedoch nicht auf 
erprobte Erfahrungen zur Umsetzung zu-
rückgreifen. Die Situation des lokalen Ein-
zelhandels entlang der Mittelstraße sowie 
der verstreuten Läden hat sich nicht stabili-
siert. Nach Abschluss der Sanierung wurden 
deshalb zur Verbesserung der lokalen Öko-
nomie URBAN II-Mittel eingesetzt. Momen-
tan ist eine zunehmende Konkurrenzsitua-
tion zum Stadtzentrum und Trading-Down-
Tendenzen zu beobachten. Im gründerzeit-
lichen Südteil ist ein positiver kleinräumiger 
Wandel in der Gewerbestruktur eingetreten, 
da ehemals gewerblich genutzte Räume von 
Akteuren aus dem kreativen Milieu nachge-
nutzt werden. Das Handlungsfeld Kultur wird 
deshalb als eine große Chance zur Wiederbe-
lebung des Quartiers angesehen und über das 
QM aktiv gefördert.

Jahr Meilenstein

1977 Strukturuntersuchung und Städtebaulicher 
Rahmenplan 

1979 Abschluss der Vorbereitenden Untersu-
chungen

Fortschreibung des Rahmenplans 

1977 Abschluss Treuhändervertrags mit „GBG 
Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft 
mbH“

Förmliche Festlegung des Teilbereichs 1a 

1980–
1985

Erweiterung des Teilbereichs 1a, Ergän-
zung um die Teilbereiche 2a und 3, Förmli-
che Festlegung des Teilbereichs 4 

1990 Eröffnung des Bürgerhauses am Neumarkt

1998 Aufnahme in das LSP für Wohnungsneu-
baumaßnahmen (Teilbereich 1a und Teilbe-
reich 2b)

1998 Abbruch einer Straßenzeile der teilwei-
se denkmalgeschützten Bausubstanz der 
gründerzeitlichen Bebauung des Lauren-
tiusblocks

1999 Start des „Ludwig-Jolly-Projekts“ (Teilbe-
reich 2b) 

2001 Fertigstellung Wohnanlage Laurentiusblock

Abschluss aller Sanierungsmaßnahmen 

2001 Aufnahme des nordwestlichen Bereichs 
in das Bund-Länder-Programm „Sozia-
le Stadt“

2004 Erhebung erster Ausgleichsbeträge im Teil-
bereich 1 nach Erstellung eines Bodenwert-
gutachtens

2004 Einrichtung eines Quartiersmanagements 
durch verschiedene Träger

2005 Zeitgleiche Aufhebung der Satzungen über 
die förmliche Festlegung der Sanierungs-
gebiete in allen vier Teilbereichen 
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2.20 Stadt München – 
Sanierungsmaßnahme 
Haidhausen

Das Quartier

Der Stadtteil Haidhausen liegt südöstlich des 
Landtags angrenzend an die Innenstadt am 
Ostufer der Isar und erstreckt sich bis zum 
Ostbahnhof. Im Westen entstand während 
der Industrialisierung ein gewerbliches Zen-
trum, im Norden gab es Brauereien, einen 
Straßenbahnbetriebshof und einen Hof der 
Stadtreinigung und im gewerblichen Süd-
westen Brauereien und deren Braukeller. 
Die ehemals dörfliche Mitte mit ihren cha-
rakteristischen „Herbergshäusern“ entstand 

im 18. Jahrhundert, während der Südteil, das 
„Franzosenviertel“, den Charakter eines typi-
schen dicht bebauten kaiserzeitlichen Quar-
tiers aufweist. Der Kern des Stadtteils blieb 
ein Wohnort der kleinen Leute.

Sanierungserfordernis

Wegen der S-Bahnlinie, die Hauptbahnhof 
und Ostbahnhof verbindet, wurde der Stadt-
teil in den ersten Sanierungsüberlegungen 
als City-Erweiterungsgebiet ausersehen. Da-
gegen erhob sich Widerstand, so dass eine 
bestandsorientierte Sanierungspolitik ver-
folgt wurde. Weitere Sanierungserfordernisse 
stellte die gewerbliche Umstrukturierung dar, 
die zur Aufgabe von Standorten und kleinge-
werblicher Nachnutzung geführt hatte, so-
wie die äußerst schlechten Wohnbedingun-
gen in der Mitte des Stadtteils mit geringem 
Ausstattungsstandard und schlechtem bau-
lichem Zustand dar. 

Ziele und Konzept

Bereits sehr früh wurde ein Gleichgewicht so-
zialer und entwicklungspolitischer Ziele for-
muliert. Blockbezogene Neuordnungskon-
zepte mit dem Grundprinzip der erhalten-
den Erneuerung entstanden. Das Gesamt-
konzept sah die Verlagerung gewerblicher 
Nutzungen, Bau von Sozialwohnungen auf 
diesen Flächen und die Umsetzung von Mie-
tern dorthin vor. Im Kernbereich sollte die 
Wohnsubstanz danach modernisiert werden.

Organisation

Der Sanierungsträger war die MGS (Münche-
ner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH), 
eine mehrheitlich städtische Gesellschaft. So 
hat die Stadt eine zentrale Stellung bei der 
Konzeption gehabt. Die MGS hat durch Ei-
gentumsübertragung erfolgreich versucht, 
Kontrolle über Umstrukturierungsflächen 
zu erlangen, um durch sozialen Wohnungs-
bau ein Gegengewicht zu privaten Eigentü-
mern zu setzen, die zunächst wegen hoher 
Fördermittelbindungen kaum modernisie-
ren wollten.

Umsetzung

Ordnungsmaßnahme war die Umstruktu-
rierung dreier nördlicher Blöcke, durch die 
Verlagerung gewerblicher Betriebe in ein Er-
satzgebiet. Das Konzept für einzelne Blöcke 
sah häufig dichtes Wohnen in sanierten Alt- 
und Neubauten (oft sozialer Wohnungsbau), 

Quelle: Eigene Darstellung / Städtisches Vermessungsamt München

Foto: Holger Pietschmann
Neu gestaltete Preysingstraße



71Fallstudien

nicht störendes Gewerbe, soziale Infrastruk-
tur sowie wohnungsnahes Grün vor. Die prä-
gende Herbergenarchitektur wurde saniert 
und wieder privatisiert.

Kosten und Finanzierung

Von 1971 bis 2008 wurden insgesamt öffent-
liche Fördermittel von 387,57 Mio. Euro ein-
gesetzt. Aus dem Bund-Länder-Programm 
kamen 94,62 Mio. Euro und vom Bund und 
dem Land 61,77 Mio. Euro Wohnungsbau-
mittel. Die Stadt hat ab 1979 zusätzlich kom-
munale Mittel für ein Modernisierungsför-
derprogramm bereitgestellt. Es war finanzi-
ell begrenzt und sollte für höhere Zuschüs-
se mit dem Ziel einer beschleunigten Durch-
führung angesichts der damals kaum bei den 
privaten Eigentümern angenommenen Sa-
nierungsförderung dienen. Grundstücke der 
MGS wurden nach Abschluss der Sanierung 
reprivatisiert. Der Finanzierungszuschuss 
der MGS, der ursprünglich mit ca. 13 Mio. 
Euro jährlich angesetzt war, wurde ab 1989 
reduziert. Der Fehlbedarf sollte durch Ver-
äußerungen eingespielt werden. Dazu kam 
es aber nicht, so dass zur Zwischenfinanzie-
rung Treuhandmittel aus dem Althaussanie-
rungsprogramm ins allgemeine Sanierungs-
treuhandvermögen der MGS umgeschichtet 
wurden. Es gab teils enorme Bodenwertstei-
gerungen. Sie lassen sich u.a. auf die Lage-
gunst durch den Bau von U- und S-Bahn zu-
rückführen. Nur selten wird davon ausgegan-
gen, dass die Bagatellklausel greift. Von 1999 
bis Mitte 2008 hat die Stadt aus Ausgleichs-

Foto: Holger Pietschmann
Gewerbehof Haager Straße

Abbildung 41
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung1

Quelle: Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH 
(Stand: 14.11.2008), eigene Bearbeitung

Abbildung 42
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung1

Quelle: Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH 
(Stand: 14.11.2008), eigene Bearbeitung

beträgen und Ablösevereinbarungen ca. 4,44 
Mio. Euro erlöst. Nach deren Ablehnung 
durch private Eigentümer, die darauf zurück-
zuführen war, dass der Beginn der Erhebung 
in die Zeit verstärkter Haushaltskonsolidie-
rungsbemühungen fiel, haben Gerichtsbe-
schlüsse die Haltung der Stadt aber bestätigt.

Bilanz und Bewertung

In Haidhausen ist es trotz schwieriger und 
politisch umstrittener Anfangsphase mit ei-
ner mangelhaften Vermittlung der Ziele, kon-
troversen lokalpolitischen Diskussionen und 
vereinzelten spekulativen privaten Sanierun-
gen gelungen, über lange Zeit eine erfolgrei-
che Sanierungspolitik zu betreiben. Mit ihr 
sind Gründerzeitviertel sowie dörfliche Ker-
ne lebendig geblieben und mit Hilfe unter-
schiedlicher Maßnahmen u. a. durch Ver-
kehrsberuhigung aufgewertet worden. Die 
geplante Infrastrukturausstattung konnte er-
reicht werden. In den Quartieren sind Sozial-
wohnungen entstanden, die bis heute dazu 
beitragen, dass sich im In-Viertel statistisch 
keine Gentrifizierung nachweisen lässt. Die 
Wohnsituation wurde spürbar verbessert. 

Aufseiten der Betriebe hat sich ein Struktur-
wandel ergeben, nach dem nur wenige Be-
triebe mit dem alten Tätigkeitsfeld verblieben 

Maßnahmen zur Vorbereitung der Sanierung

Planungen, Untersuchungen, 
Gutachten, Beteiligungsverfahren

2.499.412 € 0,65%

Erwerb von Grundstücken 84.365.807 € 21,83%

Ordungsmaßnahmen

Rückbau, Entschädigungszahlungen, 
Sicherungs- und sonstige Maßnahmen

10.711.562 € 2,77%

Umzug von Bewohnern, Sozialplankos-
ten, Verlagerung von Betrieben

9.175.265 € 2,37%

Bau- und Erschließungsmaßnahmen

Neubau von Wohn/Gewerbeeinheiten 
und Tiefgaragenstellplätzen

166.805.921 € 43,15%

Modernisierung von Wohn- und 
Gewerbeeinheiten

64.299.496 € 16,63%

Modernisierung von Anwesen im 
Rahmen des MGS-Modells

12.409.829 € 3,21%

Schaffung von sozialen, schulischen 
und kulturellen Einrichtungen

30.621.726 € 7,92%

Begrünung von privaten Freiflächen im 
Rahmen des Wohnumfeldprogramms

220.735 € 0,06%

Ausbau von öffentlichen Straßen, 
Plätzen, Grünanlagen

5.459.882 € 1,41%

Gesamt 386.569.635 € 100,00%

Städtebauförderungsmittel 94.617.772 € 24,48%

Wohnungsbaumittel 61.767.945 € 15,98%

sonstige Mittel 230.183.918 € 59,54%

Gesamt 386.569.635 € 100,00%

(1)
Die Darstellungen zeigen 
öffentliche Fördermittel aus 
dem Bund-Länder-Programm, 
Wohnungsbaumittel, dem 
kommunalen Modernisierungs-
förderprogramm sowie sonstige 
Mittel
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sind. Er ist nicht direkt der Sanierung zuzu-
rechnen. Von 1970 bis 1987 konnte eine Steige-
rung der Arbeitsstättenzahl um 43,7 % erzielt 
werden. Die Ziele konnten u. a. durch Um-
steuern der Förderstrategie Anfang der 1980er 
(„Münchner Linie der sozialen Stadterneue-
rung“) also weitgehend erreicht werden. Dies 
ist bemerkenswert, da Mitte der 1970er Jah-
re etwa vier von fünf Eigentümern bei Maß-
nahmen auf öffentliche Förderung verzichte-
ten. Daher wurde befürchtet, dass Schutzme-
chanismen der Sanierung leer laufen könn-
ten. Bei den sozialräumlichen Indikatoren fällt 
auf, dass sich der ursprünglich deutlich über-
durchschnittliche Ausländeranteil nach un-
ten angeglichen hat. Es ist gelungen, den un-
ter starken Bevölkerungsverlusten leidenden 
Stadtteil zu stabilisieren. Allerdings ist es trotz 
der umfänglichen Bemühungen um eine fa-
miliengerechte Sanierungspolitik nicht gelun-
gen, die Zahl der Kinder zu steigern. Die im 
Vergleich hohe Zahl von Alleinerziehenden 
deutet indirekt auf ein bedarfsgerechtes An-
gebot hin. Die Sanierung in Haidhausen wird 
in den nächsten Jahren zum vollständigen Ab-
schluss kommen. Der Stadtteil erfreut sich in 
München großer Beliebtheit. Aus heutiger Per-
spektive muss angemerkt werden, dass die be-
stehende soziale Durchmischung ohne das In-
strument des sozialen Wohnungsbaus kaum 
erhalten hätte werden können. Es bleibt of-
fen, wie die Sozialstruktur sich nach dem Aus-
laufen der Fördermittelbedingungen und der 
Sozialbindung mittelfristig ohne neue soziale 
Wohnungsbautätigkeit weiterentwickeln wird. 

Die Sanierung in Haidhausen darf im Rück-
blick als beispielhaft angesehen werden, die 
sich nicht überall wiederholen lässt. Eine 
derzeit absehbare Entwicklung wird schon 

in den nächsten Jahren die Sanierungsergeb-
nisse auf die Probe stellen, da die geplante 
Aufwertung des Ostbahnhofs-Umfelds mög-
licherweise die derzeitige Prägung eines dort 
gelegenen gewerblichen Auffangblocks stark 
verändern wird. Somit bestehen mehrere He-
rausforderungen für die langfristige Siche-
rung, auch wenn die derzeitige Bilanz posi-
tiv ausfällt.

Jahr Meilenstein

1964 Ausweisung Haidhausens als Sanierungs-
gebiet nach BBauG 

1971 Stadtratsbeschluss: „Anwendung des Städ-
tebauförderungsgesetzes in der Landes-
hauptstadt München“, Vorbereitende Unter-
suchungen in Haidhausen 

1971–
1976

Erstellung Gesamtkonzept Haidhausen 

1974 Rücknahme mehrerer Kerngebietsauswei-
sungen und des Flächensanierungskon-
zepts unter Druck der Öffentlichkeit 

1974/ 
1975

Detaillierte Vorbereitende Untersuchung 
nach StBauFG in einem ersten Abschnitt 
mit (Block 15) 

1976/ 
1977

Sanierungsgebietsfestsetzung von insge-
samt 24 Blöcken 

1980 Einsetzung der MGS als treuhänderischer 
Sanierungsträger mit Mehrheitsbeteiligung 
der Stadt und Beteiligung von Banken Ver-
änderung der Sanierungsstrategie zuguns-
ten sozial benachteiligter Mieter als Reak-
tion auf Wirkungsanalysen und Widerstand 
der Bevölkerung. 

1989 Umfragegestützte Analyse zur Wirkungs-
weise der Sanierung 

1992 „Privatisierungsbeschluss“ des Stadtrats, 
regelt den Umgang mit Grundstücken des 
Treuhandvermögens

1994 Umschichtung von Treuhandmitteln der 
MGS 

2001 Beschluss der Erhaltungssatzung Haidhau-
sen-Mitte 

2001 
– 
2009

Aufhebung der Sanierungssatzungen in 
den Einzelgebieten
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2.21 Stadt Neumarkt i.d. OPf. – 
Sanierungsmaßnahme 
Altstadt

Das Quartier

Die Mitte des 12. Jahrhundert gegründete 
Altstadt erlitt erhebliche Kriegszerstörun-
gen. Der Wiederaufbau erfolgte oft auf his-
torischen Parzellen. Das alte Stadtbild wur-
de mit teilweiser Vereinfachung der architek-
tonischen Formen wiederhergestellt. Einzel-
ne Gebäude blieben als Ruinen erhalten. Die 
Altstadt stellt einen Einzelhandels-, Kultur- 
und Verwaltungsschwerpunkt dar. Einzelne 
Gewerbebetriebe sind noch vorhanden. Die 
Rolle der Altstadt als Wohnstandort hat an Be-
deutung verloren. Mit angrenzenden Quar-
tieren ist sie über eine geringe Zahl von Zu-
fahrten verbunden und durch eine Ringstra-
ße von diesen getrennt. Benachbarte Gebiete 
ergänzen die Innenstadt funktional.

Sanierungserfordernis

Die die Altstadt durchziehende Marktstraße, 
an der einige Gaststätten lagen, war einer ho-
hen Verkehrsbelastung ausgesetzt. Nach dem 
Wiederaufbau wies die Altstadt in den teils 
dicht bebauten Quartieren unterschiedliche 
Bebauungszustände und einzelne Ruinen 
auf. Besonders der nordöstliche Teil war in 
sehr schlechtem Zustand. Daraus leitete die 
Stadt Mitte der 1970er Jahre ihr Sanierungs-
erfordernis ab. 

Ziele und Konzept

Im Rahmen der Sanierung sollten das Stadt-
bild in seiner historischen Abgrenzung be-
wahrt und die Innenstadt als Einzelhandels- 
und Dienstleistungszentrum weiterentwi-
ckelt werden. In den Obergeschossen des 
Zentrums und den Randlagen war Wohnen 
vorgesehen. Hierfür war die Steigerung der 
Lebensqualität durch Modernisierung und 
Instandsetzung, die Anlage von Hausgärten, 
Verkehrsberuhigung und Begrünung von 
Plätzen und Straßen erforderlich.

Organisation

Bei der Sanierung wurden verschiedene pri-
vate Planungs- und Sozialplanungsbüros zur 
Erarbeitung verschiedener Planungen beauf-
tragt. Sanierungsträger war die Stadtbau Am-
berg GmbH. Am Anfang zielte die Sanierung 
auf Interessen der innerstädtischen Einzel-

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Neumarkt

Foto: Uwe Altrock
Straßengestaltung zwischen Rathaus und „Rathaus II“

händler ab. Später spielten die Weiterent-
wicklung von Wohnen und die Bewohnerin-
teressen eine stärkere Rolle. Die Aufnahme in 
das Programm Soziale Stadt veränderte den 
Schwerpunkt der Sanierung. 

Umsetzung

Als Ordnungsmaßnahmen fanden eine Auf-
wertung von Straßen und Plätzen sowie der 
Bau von Stellplatzanlagen zur Entschärfung 
der Verkehrsprobleme statt. Die Marktstraße 
wurde für Pkws gesperrt. Wichtige Baumaß-
nahmen waren die Sanierung des Reitstadels, 
des Unteren Tors, der Grundschule, des Bur-
gerhäusls und beider innerstädtischen Rat-
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hausgebäude. Der Sanierung von Wohnge-
bäuden wandte man sich in zwei Phasen ab 
Mitte der 1980er mit der Sanierung von Ka-
sernen und verstärkt ab Mitte der 1990er mit 
verschiedenen Modernisierungsprojekten zu.

Kosten und Finanzierung

Im Zeitraum von 1975 bis 2000 wurden 
35,40 Mio. Euro abgerechnet. Die Stadt erhielt 
im Rahmen der Förderung 13,70 Mio. Euro 
Finanzhilfen von Bund und Land sowie 
0,91 Mio. Euro sonstige Förderung. Von den 
im Bund-Länder-Programm bis 1992 abge-
rechneten Gesamtkosten von 30,47 Mio. Euro 
entfielen 21,46 Mio. Euro auf Ordnungsmaß-
nahmen, ca. 13 Mio. Euro allein auf Parkie-
rungseinrichtungen, über 7 Mio. Euro auf 
Straßen- und Gassengestaltungsmaßnah-
men und 1,8 Mio. Euro auf Platzgestaltungen. 

Ab 1993 erhielt die Stadt aus dem Bayeri-
schen Landessanierungsprogramm und seit 
2002 aus dem Bund-Länder-Programm So-
ziale Stadt Fördermittel. Durch den Über-
gang in das Bayerische Landesprogramm 
war ein deutlicher Einschnitt zu verzeich-
nen, die Möglichkeiten wurden deutlich re-

Foto: Uwe Altrock
Reitstadel mit Erweiterungsbau

Abbildung 43
Zusammensetzung der Ausgaben 1975 – 1992 im 
Rahmen der Sanierung 

Quelle: Stadt Neumarkt i. d. OPf. – Stadtbauamt 
(Hrsg.) (2002): Stadt Neumarkt i. d. OPf.: 25 Jahre 
Altstadtsanierung

Abbildung 44
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung 

Quelle: Stadt Neumarkt i. d. OPf. – Zwischenverwen-
dungsnachweis der Gesamtmaßnahme – Stand 2001

duziert. Auch die Anteile der Förderung an 
den Gesamtkosten verringerten sich. För-
dermittelquellen konnten nur bei vereinzel-
ten Projekten mobilisiert werden. Die Stadt 
war in der Lage, über die Jahre einen kon-
stant hohen Anteil an der Förderung durch 
Bund und Land aufrecht zu erhalten. Dies 
gilt insbesondere für die Neugestaltung von 
Straßen und Plätzen, aber nur eingeschränkt 
für die Parkierungsanlagen und noch weni-
ger für die Baumaßnahmen. So wirken sich 
einige wenige Maßnahmen wie der Bau der 
Quartiersgarage sowie der Parkhäuser und 
die Modernisierung von Gemeinbedarfsein-
richtungen erheblich aus, ohne dass für sie 
ein beträchtlicher Teil an Finanzhilfen geflos-
sen wäre. Ausgleichsbeträge wurden bislang 
noch nicht erhoben, und andere Fördermit-
telquellen konnten immer nur bei vereinzel-
ten Projekten mobilisiert werden.

Bilanz und Bewertung

Im Rahmen der Sanierung wurde die Alt-
stadt aufgewertet. Dies ist auf die Straßen- 
und Platzgestaltungsmaßnahmen und die 
Sanierung der öffentlichen Gebäude zu-
rückzuführen. Die Ausstattung mit zeitgemä-
ßen Verwaltungseinrichtungen und überre-
gional bedeutsamen Kultur- und Veranstal-
tungsorten kann als Modernisierungserfolg 
angesehen werden. Um zeitgemäßen Anfor-
derungen zu entsprechen, wurden die Ver-
kehrsprobleme durch die Schaffung von 
Stellplatzanlagen und die Verkehrsberuhi-
gung im zentralen Marktbereich behoben. 
Die teilweise stärkeren Eingriffe in die Sub-
stanz kamen durch den geringen Bestand an 
Denkmälern zustande, so dass die Stadt fle-
xibel mit dem baulichen Bestand umgehen 
konnte. Auf die Maßstäblichkeit wurde Rück-
sicht genommen. Trotz zersplitterten Boden-
eigentums verzichtete die Stadt auf eine An-
wendung des rechtlichen Instrumentariums 
zu dessen Behebung, da sie sich auf keine 
breite Legitimation stützen konnte. Bis heu-
te konnten größere sinnvolle Stadtreparatur-
projekte nur schwer umgesetzt werden. Die 
Stadt entwickelt bis heute einzelne Blöcke 
selbst. Die nicht umgesetzte Verlagerung der 
Brauereien hat zu einer zusätzlichen Attrak-

Vorbereitende Untersuchungen 391.649,58 € 2,17%

Grunderwerb 2.106.522,55 € 11,69%

Ordnungsmaßnahmen 14.009.448,67 € 77,74%

Baumaßnahmen 1.328.182,92 € 7,37%

Vergütungen 184.780,89 € 1,03%

Gesamt 18.020.584,61 € 100,00%

Städtebauförderung Bund/Land 23.317.600 € 66,16%

Eigenmittel der Gemeinde 11.927.600 € 33,84%

Gesamt 35.245.200 € 100,00%
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tivitätssteigerung geführt. Der Bau von Quar-
tiersgaragen und die Entkernung stehen zum 
Teil vor der Umsetzung. Überdies mussten 
einzelne Sanierungsergebnisse nachgebes-
sert werden.

Die behutsame Sanierungspolitik hat zur Er-
haltung einiger Nutzungen geführt. Es gelang 
der Stadt, die Altstadt für Bewohner attrakti-
ver zu gestalten. Erst spät wurde allerdings 
eine Beteiligungskultur entwickelt. Wegen 
der fehlenden Kommunikation mit den Be-
troffenen scheiterten einige Sanierungsziele. 
Zudem war die Stadt nicht in der Lage, die Be-
völkerungsstruktur hinreichend zu stabilisie-
ren. Hier bietet das Programm Soziale Stadt 
wichtige ergänzende Ansatzpunkte. 

Da die private Sanierungstätigkeit lange Zeit 
nur eine geringe Rolle spielte, sind die Mo-
bilisierungseffekte vermutlich geringer als 
anderswo. Bündelungseffekte sind durch 
öffentliche Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
außerhalb der Städtebauförderung erzielt 
worden. Bis heute werden durch das Pro-
gramm Soziale Stadt Baumaßnahmen an 
öffentlichen Gebäuden und Stadtreparatur-
maßnahmen in den Baublöcken durchge-
führt. Der Schwerpunkt liegt bei punktuel-
len Maßnahmen. Von umfassenden Neuord-
nungsversuchen wird dagegen abgesehen. 
Das Integrierte Handlungskonzept führt Ak-
tivitäten der „Lokalen Agenda 21“, der „So-
zialen Stadt“ und der „Freiwilligenagentur 
Neumarkt“ zusammen. Die Sanierung der 
Altstadt kann als notwendige Maßnahme an-
gesehen werden, die einen wichtigen Beitrag 
zur Anpassung der Struktur an zeitgemäße 
Bedürfnisse sichergestellt hat. Verschiede-

ne Gründe haben dazu beigetragen, dass die 
Realisierung einiger Maßnahmen weiterhin 
aussteht. Diese haben ihren Ursprung we-
gen der Durchführungsprobleme, der Struk-
tur der Nachkriegssubstanz oder generell 
der Entwicklungen, die die Kerne von Mit-
telstädten betreffen.

Jahr Meilenstein

1975 Aufnahme in das Bund-Länder-Programm

Auftrag zur Erarbeitung von Vorbereitenden 
Untersuchungen 

1976 Förmliche Festlegung des „Sanierungsge-
bietes I“ 

1982 Problemorientierte Bestandserhebung für 
das Kastenviertel/Ludwigshain 

1991 Förmliche Festlegung des „Sanierungsge-
bietes II“ 

1992 Förmliche Festlegung Sanierungsgebiet Jo-
hannesviertel 

1993 Wechsel in das Bayerische Städtebauför-
derungsprogramm

Sperrung eines Teils der Marktstraße für 
den Verkehr 

1996–
2002

Sanierung von Wohngebäuden in der Alt-
stadt 

1997 Aufstellung eines „Höhenzonierungsrah-
menplans“ 

1997/ 
1998

Sanierung des „Burgerhäusls“

1997/ 
1998

Umbau und Generalsanierung des „Rat-
hauses II“ 

1998 Aufhebung des Sanierungsgebiets Johan-
nisviertel wegen Undurchführbarkeit 

1999 Sanierung des historischen Rathauses 

2001 Förmliche Festlegung des „Sanierungsge-
bietes III“ (Westliche Altstadt) im verein-
fachten Verfahren 

2002 Aufnahme von Neumarkt in das Bund-Län-
der-Programm Soziale Stadt 

2004 Bürgerkonferenz „Die Altstadt neu beleben“ 

2006 Zwischenevaluierung des Programm Sozi-
ale Stadt 
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2.22 Stadt Neunkirchen – 
Sanierungsmaßnahme 
Unterstadt / Neunkircher 
Eisenwerk

Das Quartier

Die Siedlungsentwicklung begann beim Obe-
ren Markt im 10. Jahrhundert Während der 
Industrialisierung expandierte das Gebiet 
nach Norden zur Blies („Unterstadt“). Der 
Stadtkern lagerte sich unmittelbar an einer 
innerstädtisch gelegenen Stahlhütte an. Es 
entstand eine einzigartige Gemengelage. Ent-
lang des Oberen Marktes bis hin zum Bahn-
hof entwickelte sich ein Haupteinkaufsbe-
reich. Nach dem 2. Weltkrieg wurde der zer-
störte Gebäudebestand z. T. wiederaufge-
baut. Neben Arbeitervierteln mit Blockstruk-

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Neunkirchen

Foto: Holger Pietschmann
Kino im Wasserturm des ehemaligen Stahlwerks 

tur und mehrgeschossigem Wohnungsbau 
liegen in der Innenstadt auch ehemals geho-
bene Wohnviertel. Am Oberen Markt konzen-
trieren sich öffentliche Einrichtungen (Rat-
haus, Bürgerhaus etc.).

Sanierungserfordernis

Das Sanierungserfordernis Mitte der 1970er 
Jahre ergab sich aus größeren Strukturmän-
geln und der zunehmenden verkehrlichen 
Belastung der Innenstadt, den schlechten 
Wohn- und Arbeitsverhältnissen mit mangel-
hafter Erschließung und Immissionsbelas-
tungen der an die Stahlhütte angrenzenden 
Quartiere. Das Erfordernis 1982 wurde durch 
die Teilstilllegung des Standorts infolge der 
Montankrise sowie dem Brachfallen der In-
dustrieflächen ausgelöst. Die Stadt stand vor 
der Herausforderung, die tiefen Einschnitte 
in ihrer städtebaulichen und sozioökonomi-
schen Struktur bewältigen zu müssen.

Ziele und Konzept

Für die ersten drei Sanierungsgebiete wurden 
drei Zielsetzungen festgelegt: Verbesserung 
der wirtschaftlichen Situation und der zen-
tralörtlichen Bedeutung, Neuordnung des 
Verkehrs, Verbesserung der Wohnverhält-
nisse. Hauptziele der zwei Sanierungsgebie-
te im Bereich der Hüttenanlage waren eine 
Stadtkernerweiterung, teilweise industrielle 
Neunutzung und eine Rekultivierung des Ge-
ländes nach weitgehendem Abriss der Werks-
anlagen. Die Revitalisierung der Industrieb-
rache sollte so einläutet werden.

Organisation

Die Vorbereitenden Untersuchungen für die 
Innenstadt wurde an die Planungsgruppe 
„Stadtsanierung Neunkirchen“ und die für 
das Neunkircher Eisenwerk an die „Arbeits-
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gemeinschaft Neunkircher Eisenwerk“, ver-
geben. Ein Sanierungsträger wurde nicht be-
auftragt, die Sanierungsmaßnahme inner-
halb der Stadtverwaltung betreut. Die Lei-
tung einzelner Projekte oblag dem damali-
gen Oberbürgermeister. Bei der Entwicklung 
des Saarparkcenters bestand eine enge orga-
nisatorische Partnerschaft zwischen öffentli-
chen und privaten Investoren.

Umsetzung

In die erste Sanierungsphase wurden zu-
nächst Ordnungsmaßnahmen und ein städ-
tebauliches Konzept realisiert: Die Geschäfts-
zone der Unterstadt wurde ausgebaut, Wohn-
umfeldverbesserung als Anreiz für private In-
vestitionen vorgenommen sowie Gemeinbe-
darfseinrichtungen und Wohngebäude mo-
dernisiert. Es entstand ein erstes innerstäd-
tisches Einkaufszentrum. In der zweiten Pha-
se des Stadtumbaus wurden nach Abriss der 
Anlagen und nach Geländeaufbereitung ein 
neues Infrastrukturgerüst und das Saarpark-
center fertig gestellt. Der Stummplatz wurde 
als innerstädtischer Platz gestaltet. Auf ehe-
maligen Industrieflächen entstand nach Re-
naturierung der Hüttenpark, Relikte der Hüt-
te wurden erhaltend konserviert und mit 
neuen Nutzungen wiederbelebt.

Kosten und Finanzierung

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
„Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen“ wurden von 1977 bis 
2007 ca. 9,37 Mio. Euro für zwei Sanierungs-
gebiete abgerechnet (Gebiet Unterstadt: 
4,87 Mio. Euro, Gebiet Neunkircher Eisen-
werk: 4,50 Mio. Euro). Im selben Zeitraum er-
hielten auch drei benachbarte Gebiete Städ-
tebaufördermittel. Der größte Kostenanteil 
waren Ordnungsmaßnahmen. In der Unter-
stadt wurden diese mit etwa 4,78 Mio. Euro 
gefördert, von denen 1,74 Mio. Euro auf Er-
schließungsanlagen, 1,16 Mio. Euro auf Ge-
staltungsmaßnahmen, und 0,88 Mio. Euro 
auf die Einrichtung des ZOB entfielen. Im Sa-
nierungsgebiet Neunkircher Eisenwerk wur-
den etwa 3,84 Mio. Euro für Ordnungsmaß-
nahmen aufgewendet. Davon wurden für Ab-

Foto: Holger Pietschmann
Der Stummplatz nach dem Stadtumbau

Abbildung 45
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Neunkirchen

brucharbeiten 1,78 Mio. Euro, für Stellplatz-
anlagen 1,08 Mio. Euro und für Gestaltung 
beim Wasserturm 0,90 Mio. Euro ausgegeben. 
Für Baumaßnahmen wurden in der Unter-
stadt 0,88 Mio. Euro ausgegeben, beim Ne-
unkircher Eisenwerk 0,65 Mio. Euro, die für 
die Sicherung und den Erhalt der Hochofen-
anlage eingesetzt wurden.

Die Innenstadt wird zusätzlich über das Lan-
desprogramm „Stadt-Vision-Saar“ gefördert, 
mit dem eine enge Verzahnung von Förder-
mitteln aus dem Bund-Länder-Programms 
„Die Soziale Stadt“ und des saarländischen 
„Ziel-2-Programms“ erreicht werden soll. 
Weitere Vorhaben wurden aus dem Zu-
kunftsinvestitionsprogramm (ZIP) und aus 
dem Bund-Länder-Programm „Stadtum-
bau West“ gefördert. Alle laufenden Maß-
nahmen zeichnen sich durch eine ausge-
prägte Bündelung öffentlicher Fördermittel 
aus. Der Stadtumbau im Bereich der Indus-
triebrache wurde durch eine Mobilisierung 
privater Finanzierungsmittel in Angriff ge-
nommen. Die Fördergebiete sind noch nicht 
abgerechnet. 

Bilanz und Bewertung

Die Innenstadtsanierung Neunkirchens kann 
vor ihrem Abschluss als erfolgreich bezeich-
net werden. Die Innenstadt wurde aufgewer-
tet. Die bereits seit den 1970er Jahren lau-
fende Sanierung bekam durch das Brach-
fallen des Montanstandorts eine völlig neue 
Dimension. Viele der Maßnahmen aus den 
ersten vier Sanierungsgebieten waren Mit-
te der 1980er Jahre abgeschlossen, als sich 
die Aufgaben auf den Stadtumbau, die Brach-
flächenrevitalisierung bzw. die Bewältigung 

Ordnungsmaßnahmen 3.842.000 € 85,47%

Baumaßnahmen 653.000 € 14,53%

Gesamt 4.495.000 € 100,00%
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des drastischen Strukturwandels verlager-
ten. Die Ziele der ersten Phase konnten fast 
alle erreicht werden. Sowohl stadträumliche 
Qualitäten unter der Berücksichtigung denk-
malpflegerischer Aspekte wurden gesteigert 
als auch Wohn- und Verkehrsverhältnisse 
verbessert. Modernisierungen erfolgten bei 
zwei Gemeinbedarfseinrichtungen. Im Mit-
telpunkt stand die Verbesserung der wirt-
schaftlichen Situation, um die zentralörtli-
che Bedeutung der Stadt zu erhöhen. Maß-
nahmen hierzu waren der Bau des Blieszen-
trums und die Einrichtung der Fußgängerzo-
ne. Die laufende Sanierung fand gegen Ende 
der 1980er Jahre mit der Stadtkernerweite-
rung bzw. „Citybildung“ und Brachflächen-
revitalisierung ihre Fortsetzung. Zu den rea-
lisierten Maßnahmen zählen der Stummplatz 
und die erweiterte Fußgängerzone mit dem 
Saarparkcenter. Der Hüttenpark bietet stadt-
kernnahe Grün- und Erholungsflächen, Re-
likte der Hüttenanlage blieben erhalten und 
wurden mit einer Mischung aus Freizeit, Kul-
tur und Gastronomie sinnvoll wiederbelebt. 
In den verbliebenen Werkshallen und Büro-
gebäuden sind Gewerbetriebe und Behörden 
als neue Nutzer eingezogen, wodurch die ge-
werbliche Struktur zusätzlich gestärkt wurde. 
Die Stadt hat ein Exempel für die Bewahrung 
der alten, stadtbildprägenden Industriekul-
tur sowie für die wirtschaftliche und kultu-
relle Wiederbelebung statuiert. 

Die Innenstadterneuerung fand Mitte der 
1980er Jahre bundesweit Beachtung, da sie 
im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Bürger, 
es geht um Deine Gemeinde“ ausgezeichnet 
wurde. Trotz der Erfolge hat die Stadt heute 
noch mit den Folgen des Strukturwandels zu 
kämpfen. Der Niedergang der Hütte beein-
flusste die wirtschaftliche, soziale und städte-
bauliche Entwicklung. Einige Bereiche waren 
nicht an der Stadterneuerung beteiligt. Die 
Stadt war nicht in der Lage, nur über städte-

bauliche Strategien die Vielschichtigkeit der 
Probleme zu lösen. So treffen heute sozio-
ökonomische Probleme auf wohnungswirt-
schaftliche Probleme und städtebauliche 
Missstände. Diese liegen u. a in einer überal-
terten Bausubstanz und einem mangelhaften 
Wohnumfeld. Probleme existieren ebenfalls 
bei der Integration von Personen mit auslän-
discher Herkunft. Hinzu kommt der Funkti-
onsverlust der ehemaligen Haupteinkaufs-
straße, der mit Leerständen einhergeht. Der 
Prozess der Stadterneuerung ist somit noch 
nicht abgeschlossen. Die Stadt steht vor neu-
en Herausforderungen, die von ihr selbstbe-
wusst bereits seit Beginn des neuen Jahrtau-
sends mit den Städtebauförderprogrammen 
Soziale Stadt und Stadtumbau West angegan-
gen werden.

Jahr Meilenstein

1972– 
1975

Vorbereitende Untersuchungen in der In-
nenstadt

1977– 
1978

Förmliche Festlegung von vier Sanierungs-
gebieten 

1978 Entscheidung des ARBED-Konzerns zur 
Stilllegung der Hütte 

1979 Vorbereitende Untersuchungen „Neunkir-
cher Eisenwerk (NE)“ 

1978–
1979

Einweihung der Fußgängerzone und des 
Blieszentrums

1982– 
1990

Schrittweise Stilllegung des Eisenwerks 
(seit 1968 Verlust von 17.000 Arbeitsplät-
zen) 

1983/ 
1986

Förmliche Festlegung der zwei weiteren 
Sanierungsgebiete Neunkircher Eisenwerk 
(NE) Teilbereich I und II

1984 Abrissmaßnahmen auf den Industrieflächen

1989 Einweihung des Saarparkcenters

Einweihung der neuen Stadtmitte mit Fuß-
gängerzone Stummstraße und Stummplatz 

1991 Eröffnung des Neunkircher Hüttenwegs 

1995 Eröffnung des Neunkircher Hüttenparks 

1999 Erweiterung des Saarparkcenters

2000 Aufnahme von Teilbereichen der Innenstadt 
in die Soziale Stadt und in das Landespro-
gramm Stadt-Vision-Saar 

2000 Inbetriebnahme Effektbeleuchtung im Alten 
Hütten-Areal 
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2.23 Stadt Schönebeck – 
Sanierungsmaßnahme Bad 
Salzelmen

Das Quartier

Das Sanierungsgebiet liegt im Schönebe-
cker Stadtteil Bad Salzelmen. Ein hoher An-
teil attraktiver Altbausubstanz mit vielen 
Baudenkmälern bestimmt das Stadtbild. In-
nerhalb des gewachsenen historischen Orts-
kerns mit seiner typischen Mischnutzung be-
findet sich die Hauptgeschäftzone um den 
Salzelmener Markt. Der Stadtgrundriss mit 
Relikten der Stadtbefestigung war vor der 
Sanierung zwar fragmentarisch vorhanden, 
aber kaum noch ablesbar. An der Peripherie 
des Ortskerns geht die geschlossene Struktur 
in offenere, villenartige Wohnbebauung über. 
Charakteristisch in diesem Bereich sind die 
repräsentativen Villen aus der Jahrhundert-
wende. Grünanlagen sowie das angrenzen-
de Kurareal bestimmen das Nutzungsgefüge. 

Sanierungserfordernis

Durch die ökonomischen und politischen 
Rahmenbedingungen der Vorwendezeit sind 
große Teile der Altbausubstanz insbesonde-
re im gewachsenen Ortszentrum dem Ver-
fall preisgegeben worden. Der Bereich ver-
ödete zunehmend. Die daraus resultierende 
Sanierungsbedürftigkeit führte zur Aufnah-
me in das Städtebauförderprogramm 1991. 
Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden 
gravierende städtebauliche Missstände sub-
stanzieller und funktionaler Art festgestellt.

Ziele und Konzept

Ziele waren Erhalt, Modernisierung, Erneue-
rung der historischen Bebauung und des his-
torischen Stadtgrundrisses, Baulückenschlie-
ßung und Gestaltung innerstädtischer Frei-
räume, Verkehrsentlastung und -beruhigung, 
Instandsetzung der technischen Infrastruk-
tur, Förderung innerstädtischen Wohnens 
und des Fremdenverkehrs sowie Schaffung 
eines attraktiven Hauptgeschäftsbereichs. 
Synergieeffekte mit dem benachbarten tra-
ditionellen Kurstandort wurden angestrebt.

Organisation

Ein privates Planungsbüro war mit der Neuen 
Heimat Niedersachsen GmbH für die Vorbe-
reitenden Untersuchungen und die Erstellung 
eines städtebaulichen Rahmenplans zustän-

Quelle: Eigene Darstellung / BauBeCon AG

Foto: Nina Hemprich
Modernisierte Wohngebäude in der Dammstraße

dig. Sanierungsträger wurde die BauBeCon 
Sanierungsträger GmbH, die ein Sanierungs-
büro einrichtete. Das Stadtplanungsamt- und 
Entwicklungsamt und das SG Bauverwaltung 
betreuten die Sanierung von städtischer Seite. 
Informationsveranstaltungen und Öffentlich-
keitsarbeit beteiligten die Bürger. Grundlage 
der Sanierung bildete der Rahmenplan von 
1993, der 1999 fortgeschrieben wurde.

Umsetzung

Die Sanierung wird seit 1992 zügig und gut 
organisiert durchgeführt. Ausgehend vom 
zentralen Marktplatzbereich wurden Stra-
ßen, Wege und Plätze altstadtgerecht um-
gestaltet. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
folgten sowie der Bau von kleinen, periphe-
ren Stellplatzanlagen zur Verkehrsentlastung. 
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Vorhandene Grün- und Freiflächen wur-
den umgestaltet, es entstanden Spielplatz-
anlagen. Modernisierung und Instandset-
zung von privaten Wohn- und Geschäftsge-
bäuden sowie Baulückenschließungen wur-
den durchgeführt. Als wichtige öffentliche 
Baumaßnahmen wurden zwei vom Verfall 
bedrohte denkmalgeschützte Gebäude im 
Kurparkareal modernisiert, in die nach dem 
Umbau neue Nutzungen (u. a. ein Innova-
tions- und Gründerzentrum) etabliert wer-
den konnten.

Kosten und Finanzierung

Der vereinbarte Gesamtbewilligungsrah-
men bis 2010 beträgt 33,47 Mio. Euro. Von 
1992 bis 2006 wurden rund 31,90 Mio. Euro 
abgerechnet. Rund 13,69 Mio. Euro entfie-
len auf Ordnungsmaßnahmen, davon allei-
ne 10,93 Mio. Euro für Gestaltungsmaßnah-
men. Rund 13,86 Mio. Euro entfielen auf Bau-
maßnahmen, davon rund 11,55 Mio. Euro für 
private Modernisierungs- und Instandset-
zungen und 2,22 Mio. Euro für die Moder-
nisierung von öffentlichen Gebäuden. Rund 
3,66 Mio. Euro wurden für Planungsleistun-

Foto: Katharina Janke
Badepark, Kursaal-Erweiterungsbau

Abbildung 46
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 

Quelle: Stadt Schönebeck:  
Zwischenverwendungsnachweis 2006

Abbildung 47
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Schönebeck: 
Zwischenverwendungsnachweis 2006

gen und Vergütungen aufgewendet. Einnah-
men wurden bis 2006 über zweckgebunde-
ne Einnahmen zu 0,60 Mio. Euro erzielt, u. a. 
über abgelöste Ausgleichsbeträge. Die Stadt 
verfolgt die Strategie, Einnahmen aus vorzei-
tig abgelösten Ausgleichsbeträgen zur Refi-
nanzierung einzusetzen. Eigentümer haben 
seit 2005 die Möglichkeit, diese auf der Ba-
sis von freiwilligen Abschlüssen von Ablöse-
vereinbarungen zu entrichten. Mittel für Fas-
sadenmodernisierung des Landes und über 
AB-Maßnahmen wurden ebenso eingesetzt. 
Der Umbau des Innovations- und Gründer-
zentrum konnte über rund 13,3 Mio. Euro er-
folgen, die aus dem Bund-Länder-Struktur-
förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) sowie 
einem Darlehen in Höhe von 2,6 Mio. Euro 
des „Kommunalen Investitionsprogramms 
2003“ des Landes stammen, sowie aus Mit-
teln der Bundesagentur für Arbeit.

Bilanz und Bewertung

Die erfolgreiche Sanierung von Bad Salzel-
men ist das Ergebnis einer zielgerichteten 
Sanierungs- und Erneuerungspolitik. Bereits 
vor dem offiziellen Abschluss 2010 sind die 
positiven Veränderungen ablesbar. Das Ge-
biet hat an Attraktivität gewonnen. Der Er-
halt, die Modernisierung und die Erneuerung 
der verfallsbedrohten historischen Bebauung 
konnte als Ziel erreicht werden. Gleichzeitig 
verfolgte die Stadt das mit einem sehr hohen 
Aufwand verbundene Ziel zur Bewahrung des 
typischen Stadtbildes und des historischen 
Stadtgrundrisses. Dies gilt auch für das be-
nachbarte Kurareal. Durch die flächenhafte 
Verkehrsberuhigung, der Erneuerung des ge-
samten Erschließungssystems und der Ein-
richtung einer Fußgängerzone wurde das 
Quartier den modernen Anforderungen an-
gepasst. Aufwertungen der Grün- und Frei-
räume führten zu einer erhöhten Wohnat-
traktivität. Die öffentlichen Sanierungsmaß-
nahmen bewirkten eine verstärkte private 
Modernisierungstätigkeit und haben zum 
Erfolg der Sanierung beigetragen. Zudem 
wurde die kommunale Wirtschaftsstruktur 
über die Ansiedlung des Innovations- und 
Gründerzentrums verbessert. Das Angebot 

Vorbereitung und Vergütung Sanie-
rungsträger

3.661.311,43 € 11,48%

Ordnungsmaßnahmen 13.686.261,70 € 42,90%

Baumaßnahmen 13.855.126,99 € 43,43%

Sonstiges 700.237,76 € 2,19%

Gesamt 31.902.937,88 € 100,00%

Einnahmen aus der Sanierung 603.934 € 1,91%

Städtebauförderungsmittel 31.041.301 € 98,09%

Gesamt 31.645.235 € 100,00%
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an Übernachtungskapazitäten konnte durch 
den Neubau und Modernisierungen von Ho-
telgebäuden erhöht werden.

Die Stadt setzte auf die private Sanierungstä-
tigkeit. Die Gestaltungsmaßnahmen bewirk-
ten dabei eine Initialzündung. Die Strategie 
der gezielten Öffentlichkeitsarbeit zusam-
men mit dem Beratungs- und Informations-
angebot des Sanierungsträgers ging auf. Mo-
bilisierungseffekte sind über die neu errich-
teten Wohn- und Geschäftsgebäude erzielt 
worden. Finanzielle Bündelungseffekte ka-
men über den Neubau des Innovations- und 
Gründerzentrums zustande, was in etwa 1/3 
der Städtebaufördermittel entspricht. 

Der flächenhaft sanierte Ortskern mit sei-
nem kleinteiligen, charakteristischen Stadt-
bild wurde wiederbelebt und ist heute wie-
der der Mittelpunkt des Stadtteils. Der Markt-
platzbereich als „gute Stube“ weist zum heu-
tigen Zeitpunkt einen Besatz an kleinteiligem 
Einzelhandel, Läden, Dienstleistungsange-
boten und Gastronomie auf. Ein wöchentlich 
stattfindender Markt, Filialisten und ein Dis-
counter ergänzen das Angebot. Bisher fehlen 
jedoch Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die 
zur Belebung beitragen können. Es bleibt ab-
zuwarten, ob damit auch Kurgäste angelockt 
werden können. Als ein positiver Effekt ist zu 
beobachten, dass sich der Stadtteil mit fort-

schreitender Sanierung zu einem beliebten 
Wohnquartier mit stabiler Bevölkerungsent-
wicklung gewandelt hat.

Jahr Meilenstein

1991– 
1992

Durchführung der Vorbereitenden Untersu-
chungen 

1992 Förmliche Festlegung des Sanierungsge-
biets 

1992/ 
1993

Städtebaulicher Rahmenplan

1992 Beauftragung DI Deutsche BauBeCon AG 
als Sanierungsträger, Einrichtung eines Sa-
nierungsbüros im Quartier 

1994 Sanierung der Stadtmauer

1997–
1998

Umgestaltung des Marktplatzes

Einrichtung einer Fußgängerzone

1999 Fertigstellung der Stellplatzanlage Boelt-
zigstraße

1998 Erweiterung des Sanierungsgebiets 

1998– 
1999

Sanierung des Lindenbads 

1999 1. Fortschreibung des Städtebaulichen 
Rahmenplans

2000– 
2001

Umgestaltung von Plätzen

2001 Sanierung des ehemaligen Kinosaals

2005 Modernisierungs- und Instandsetzung von 
privaten Wohngebäuden: 187 Wohngebäu-
de mit 529 Wohneinheiten wurden saniert, 
davon 87 Komplettsanierungen und 135 
Teilsanierungen 

2006 Umbau des Kurhauses zum Innovations- 
und Gründerzentrum mit Erweiterungsbau

2007 Schließung des Sanierungsbüros

2010 Vorgesehener Abschluss der Sanierung 
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2.24 Stadt Schwäbisch Hall – 
Sanierungsmaßnahme 
Nördliche Innenstadt

Das Quartier

Das Sanierungsgebiet liegt am nördlichen 
Altstadtrand am Kocherhang. Die kleinteilige, 
mittelalterliche Gelbinger Vorstadt entstand 
im 14. Jahrhundert als eine von Wehrmauern 
umgebene Stadterweiterung bzw. Vorstadt. 
Sie wird von der Gelbinger Gasse als heutige 
Fußgängerzone und städtebauliche Verbin-
dungsachse durchzogen, in der sich in dich-
ter Abfolge mittelalterliche Wohn- und Ge-
schäftsgebäude mit unterschiedlichen For-
men und Größen anlagern. Oberhalb davon 
dominierten das Betriebsgelände der Gross 
AG und die Bundesstraße 14. Unterhalb zum 
Kocherfluss hin liegt das schlossartige En-

Quelle: Eigene Darstellung /  Stadt Schwäbisch Hall

Foto: Holger Pietschmann
Fußgängerzone Gelbinger Gasse

semble des „Hospitals zum Heiligen Geist“ 
sowie das ehemalige Areal der JVA und Teile 
der ehemaligen Stadtbefestigung.

Sanierungserfordernis

Ausgangspunkt waren veränderte funktiona-
le Ansprüche, denen die mittelalterliche Bau- 
und Erschließungsstruktur mit überalter-
ter, denkmalgeschützter Bausubstanz nicht 
mehr gerecht werden konnte. Großflächige 
Handels-, Dienstleistungs- und Gemeinbe-
darfseinrichtungen waren vorgesehen sowie 
die Neuordnung des Erschließungs- und Par-
kierungssystems. Zudem bedrohten substan-
zielle Mängel im Gebäudebestand und Ab-
wanderungstendenzen den Wohnstandort.

Ziele und Konzept

Die Vorbereitenden Untersuchungen sahen 
für das am Altstadtrand befindliche Quartier 
eine Verbesserung der Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse sowie eine Entwicklung zum funk-
tionalen Ergänzungsquartier durch die Ex-
pansion zentralörtlicher Einrichtungen vor. 
Gleichzeitig sollte das Stadtbild bewahrt und 
aufgewertet werden. Der im Sanierungskon-
zept vorgesehene Einzelhandelsschwerpunkt 
am Kocherufer hätte zur Flächensanierung 
geführt und wurde nicht realisiert. 

Organisation

Rahmenplan und Vorbereitende Untersu-
chungen wurden von der Neuen Heimat er-
stellt, die auch von 1970 bis 1976 als Sanie-
rungsträger eingesetzt wurde. Danach über-
nahm eine verwaltungsinterne Projektgrup-
pe die Durchführung, dessen Struktur sich 
bewährt hat und bei Nachfolgesanierungen 
fortgeführt wird. Ein städtisches Gestaltungs- 
und Modernisierungsprogramm wurde auf-
gelegt und diente als Beratungsinstrument. 
Ein Bodenwertgutachten wurde durch einen 
externen Gutachter erstellt.

Umsetzung

Der ehemals gewerblich dominierte nord-
östliche Bereich wurde für die Neubaumaß-
nahmen Landratsamt mit öffentlicher Tief-
garage und einer Sport- und Mehrzweckhalle 
umstrukturiert. Der bestehende Betrieb wur-
de ausgelagert. Die stadtbildgerechte Gestal-
tung von Straßen, Wegen und Plätzen und der 
Stadtbefestigung erfolgte in Verbindung mit 
einer flächenhaften Verkehrsberuhigung. Die 
Stadt führte modellhaft Objektsanierungen 
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an zuvor erworbener historischer Bausubs-
tanz durch, die zu einer flächenhaften Erneu-
erung führte. Einzelne Wohnungsneubauten 
erfolgten im Quartier.

Kosten und Finanzierung

Im Zeitraum von 1972 bis 1984 erhielt die 
Stadt Städtebaufördermittel aus dem Bund- 
Länder-Programm städtebauliche Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen von 
insgesamt 15,58 Mio. Euro. Die Abrechnung 
erfolgte 1999. Der größte Anteil entfiel auf die 
Ordnungsmaßnahmen mit 10,30 Mio. Euro, 
davon für Erschließung- und Gestaltungs-
maßnahmen 2,40 Mio. Euro, für die Betriebs-
verlagerung 2,87 Mio. Euro. Auffällig sind die 
Kosten von 4,76 Mio. Euro, die für den Bau 
einer Tiefgarage aufgewendet wurden. Für 
den Grunderwerb wurden 4,22 Mio. Euro. 
aufgewendet. Bei den Baumaßnahmen mit 
0,58 Mio. Euro wurden städtische Objektsa-
nierungen finanziert und ein Zuschuss zum 
Bau der Blendstatthalle gewährt. 

Die Abrechnung schloss mit Ausgaben 
von 15,72 Mio. Euro und Einnahmen von 
14,24 Mio. Euro ab. Es ergab sich ein Fehlbe-
trag von 1,33 Mio. Euro. Von einer Abschöp-
fung der Ausgleichsbeträge wurde nach ei-
ner Empfehlung eines Bodenwertgutachtens 
abgesehen. Im Gebiet wurden keine Einnah-
men durch Grundstücksverkäufe erzielt. Alle 
erworbenen Liegenschaften verblieben im 
Eigentum der Stadt. Die öffentlichen Maß-
nahmen bewirkten eine Investitionstätigkeit 
der privaten Eigentümer außerhalb der Städ-
tebauförderung. Es wurden Mittel aus dem 
kommunalen Stadtbildpflegeprogramm in 
Anspruch genommen.

Bilanz und Bewertung

Nach dem Abschluss der 24 Jahre andau-
ernden Sanierung ist die Nördliche Innen-
stadt zum wertvollen funktionalen Ergän-
zungsquartier des Altstadtkerns geworden. 
Die Sanierungserfolge haben einen wichti-

gen Beitrag zur Stärkung Schwäbisch Halls in 
seiner Funktion als Mittelzentrum geleistet, 
was im Hinblick auf den zunehmenden Wett-
bewerb der Klein- und Mittelzentren eine be-
deutende Rolle spielt. Schwäbisch Hall mit 
seiner historischen Altstadt präsentiert sich 
heute vor allem als Einkaufs- und Kultur-
stadt und möchte diese Position weiter aus-
bauen, u. a. durch Inanspruchnahme neuer 
Städtebaufördermittel.

Bei dieser ersten Sanierungsmaßnahme ist 
der Wandel zu einer verstärkt bestandsori-
entierteren Sanierungsstrategie mit dem 
Bekenntnis zum bauhistorischen Erbe ab-
lesbar. Damit wurde die Stadt in die glück-
liche Lage versetzt, sein historisches Antlitz 
bewahren zu können. Damit einher ging eine 
Verbesserung der Lebens- und Wohnquali-
tät für die Innenstadtbewohner. Die Stadt hat 
durch ihre aktive städtische Liegenschafts-
politik den Sanierungsprozess vorangetrie-
ben. Deutlich wird dies an den großen öffent-
lichen Hochbaumaßnahmen, in die nach der 
Verwaltungsreform dringend notwendig ge-
wordenen Verwaltungs- und Gemeinbedarfs-
einrichtungen innenstadtnah untergebracht 
werden konnten, aber auch an den Objekt-
sanierungen in der kleinteiligen, zum Teil 
denkmalgeschützten mittelalterlichen Struk-

Foto: Holger Pietschmann
Kornhausareal und Hospitalgebäude

Abbildung 48
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Schwäbisch Hall 1999: Schlussbericht zur 
Sanierungsmaßnahme Nördliche Innenstadt

Abbildung 49
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Schwäbisch Hall 1999: Schlussbericht zur 
Sanierungsmaßnahme Nördliche Innenstadt

Vorbereitung und Vergütung 
Sanierungsträger

606.030,00 € 2,01%

Grunderwerb 8.263.180,33 € 27,41%

Ordnungsmaßnahmen 20.137.142,29 € 66,79%

Baumaßnahmen 1.141.213,07 € 3,79%

Gesamt 30.147.565,69 € 100,00%

Städtebauförderungsmittel Bund/
Land

16.833.000 € 60,43%

Komplementärmittel Kommune 8.416.500 € 30,21%

sonstige Einnahmen 2.607.913 € 9,36%

Gesamt 27.857.413 € 100,00%
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tur. Eine Modernisierungstätigkeit der priva-
ten Eigentümer wurde ausgelöst. Insgesamt 
hat sich die Wohnsituation durch die öffent-
lichen und privaten Modernisierungen ver-
bessert. Als innerstädtisches Wohnquartier 
ist das Gebiet wieder attraktiv geworden. 

Die Stadtbild- und Denkmalpflege hat einen 
hohen Stellenwert innerhalb der Sanierungs-
politik. Mit der Ausweisung von Fußgänger-
zonen, der flächenhaften Verkehrsberuhi-
gung und den gestaltungs- und stadtbildpfle-
gerischen Maßnahmen haben sich die öffent-
lichen Freiräume in ihrem Erscheinungsbild 
gewandelt und an Qualität gewonnen. Der 
gebietstypische, ensemblehafte Charakter 
des bauhistorischen Erbes ist an vielen Stel-
len besser erlebbar. Auf die städtebauliche 
Qualität und Integration der Neubaumaß-
nahmen in die Bausubstanz wurde viel Wert 
gelegt. Das kommunale Förderprogramm 
unterstützt den Sanierungsprozess.

Durch den Bau der Tiefgarage und die Än-
derung der Erschließung der Stadtzufahrt 
wurde die nördliche Innenstadt vom Ver-
kehr entlastet. Demgegenüber stehen jedoch 
die durch den Bau der TG verbundenen ho-
hen Kosten, in die 1/3 der Städtebauförder-
mittel flossen. Die Gelbinger Gasse hat von 
den Aufwertungsmaßnahmen profitiert. Das 
Konzept zur Profilierung von Einzelhandels- 
und Gastronomieangeboten in der Gelbin-
ger Gasse konnte umgesetzt werden. Diese 
hat sich inzwischen als Fußgängerzone in 
Innenstadtrandlage etabliert. Aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen des Kocherquar-
tiers (JVA-Gelände) als neuer Dienstleis-

tungs- und Einzelhandelsschwerpunkt in 
unmittelbarer Nähe bleibt abzuwarten, ob 
die kleinteilige Struktur in Zukunft überle-
bensfähig bleibt. 

Jahr Meilenstein

1970 Abschluss eines Sanierungsträgervertrags 
mit der Neuen Heimat Baden-Württemberg 

1971 Rahmenplan Innenstadt 

1972– 
1974

Durchführung der Vorbereitenden Unter-
suchungen 

1974 Förmliche Festlegung Sanierungsgebiet 
„Nördliche Innenstadt“ 

1973– 
1983

Umfangreicher Grunderwerb im Sanie-
rungsgebiet 

1978 Beschluss des kommunalen Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsprogramm

Beschluss zum Bebauungsplan Sanie-
rungsgebiet 1 – Teil A 

1979 Beschluss der Stadtgestaltungssatzung 

1980 Fertigstellung der Fußgängerzone, 1. – 3. 
Bauabschnitt 

1980 Modernisierung des Kornhauskomplexes 

1981 Eröffnung des Landratsamtes 

1984/ 
1993

Erste und zweite Bebauungsplanänderung 
im Bereich Blendstatt

1988 Eröffnung der Blendstatthalle 

1998 Aufhebungssatzung für das Sanierungsge-
biet „Nördliche Innenstadt“ 

1998 Verlagerung der JVA, danach jahrelanger 
Gebäudeleerstand

2002/ 
2004

Erneute förmliche Festlegung als „Nörd-
liche Kernstadt / Froschgraben“ von Teil-
bereichen des ehemaligen Sanierungsge-
biets, Erweiterung 2004

1999 Wettbewerb JVA-Areal wird zugunsten 
der freien Architektin Jaqueline Bohusch, 
Schwäbisch Hall entschieden

2006 Entscheidung für neue Überplanung des 
JVA-Areal, Architekturbüro Flender & Dro-
big, Potsdam

2008 Beginn der Baumaßnahmen zur Realisierung 
des Kocherquartiers
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2.25 Stadt Seßlach –
Sanierungsmaßnahme 
„Historische Altstadt“ 

Das Quartier

Die noch von ihrer Stadtmauer umgebene 
Altstadt der Kleinstadt Seßlach hatte Mitte 
der 1970er Jahre knapp 500 Einwohner. Ihre 
Struktur ist von historischen Bauten geprägt, 
die als Hofanlagen in geschlossener Bebau-
ung an wenigen Straßen oder Gassen ange-
ordnet sind. Der Charakter der Altstadt als ge-
schlossene „Ackerbürgerstadt“ mit vollstän-
dig erhaltenem Stadtmauerring und zahl-
reichen Einzeldenkmalen wird neben der in 
Längsrichtung durchquerenden Staatsstraße 
von wenigen Plätzen bestimmt. Für die Größe 
der Stadt werden überdurchschnittlich große 
öffentliche Freiflächen vorgehalten. Das his-
torische Bild ist im Kontrast zur offenen Feld-
flur und zu den westlich gelegenen Auen des 
Flüsschens Rodach und einiger Neubautätig-
keit noch deutlich ablesbar.

Sanierungserfordernis

Durch den landwirtschaftlichen Struktur-
wandel gab es Ende der 1970er Jahre für 
die Kleinbauernhöfe keine Lebensgrundla-
ge mehr. Die Altstadt hatte wegen der kom-
pakten baulichen Struktur und Gebäudety-
pologie an Attraktivität für Bewohner verlo-
ren. Jüngere wanderten ab, die ältere Bevöl-
kerung blieb zurück. Aufgrund der schlech-
ten Nutzungssituation wurden Gebäude 
dem Verfall preisgegeben. Gaststätten konn-
ten kaum überleben, Handwerk und Handel 
stagnierten. Der Gebäudeleerstand und die 
sozioökonomische Erosion nahmen weiter 
zu. Eine Erneuerung der Straßen und Plätze 
war z. T. seit dem Zweiten Weltkrieg nicht er-
folgt. Die wirtschaftliche Not erlaubte weder 
private noch öffentliche Investitionen.

Ziele und Konzept

Ziel war die Abwanderung aus der Stadt zu 
beenden, u. a. durch Schaffung neuer Er-
werbsmöglichkeiten. Weitere Ziele waren der 
Erhalt der Altstadt, die Verbesserung der Aus-
stattungsstandards von Gebäuden, Wohn-
umfeldverbesserungen sowie Weiterentwick-
lung von Freiflächen. Öffentliche Maßnah-
men sollten private Investitionen anstoßen. 
Dazu sollte die Kooperation mit der Bevöl-
kerung gestärkt werden. In den 1980er Jah-
ren wurden die Ziele verfeinert. Das Erneu-

Quelle: Eigene Darstellung /  Büro für Städtebau und Freiraumplanung München

Foto: Uwe Altrock
Flenderstraße mit Blick nach Osten

erungskonzept wurde durch vielfältige öf-
fentlichkeitswirksame Nutzungen ergänzt, 
die in Zusammenarbeit mit den Bürgern 
entstanden.

Organisation

Aufgrund der Übersichtlichkeit der Maßnah-
men und aus Kostengründen führte die Ver-
waltung die Maßnahmen ohne Träger durch. 
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Seit der Wahl des amtierenden Bürgermeis-
ters konnten ergänzende Förderprogram-
me mobilisiert werden, da die Sanierung auf 
höchster politischer Ebene betrieben wurde. 
Die Planungsaufgaben werden bis heute fast 
durchweg von einem privaten Planungs- und 
Architekturbüro übernommen.

Umsetzung

Der Umgestaltung der Straßen, Gassen und 
Plätze im Sinne der Denkmalpflege folgte die 
Installation einer altstadtgerechten Verkehrs-
führung, Bepflanzung und Materialität. Die 
erste Baumaßnahme nach Umgestaltung des 
öffentlichen Raums war eine beispielhafte Sa-
nierung eines im Eigentum der Stadt befind-
lichen Fachwerkhauses, so dass wieder priva-

Foto: Uwe Altrock
Platzgestaltung vor dem Rathaus (Blick nach Nordosten)

Abbildung 50
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 1979 – 1993 

Quelle: Prüfbericht der Regierung von Oberfranken

Abbildung 51
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung 1979 – 1993 

Quelle: Prüfbericht der Regierung von Oberfranken

te Investitionen in innerstädtische Substanz 
stattfanden. Zahlreiche Modernisierungs-
maßnahmen folgten (Städtisches Brauhaus, 
Rathauserweiterung, Sanierung der Stadtbe-
festigung, Flendersche Spitalstiftung, einzel-
ne private Wohngebäude) sowie kleinere Um-
gehungsstraßen sowie die die Realisierung ei-
nes Nahwärmenetzes folgten.

Kosten und Finanzierung

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
sind Gesamtkosten von ca. 3 Mio. Euro ent-
standen. Den größten Anteil hatten die Mo-
dernisierungen mit 2 Mio. Euro. Es folgt die 
Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen 
mit 0,7 Mio. Euro. Die Kosten für öffentliche 
Räume, Förderung privater Modernisierun-
gen und der Kultureinrichtungen liegen na-
hezu gleichauf. Von den Kosten war ca. die 
Hälfte förderfähig. Von ihnen wurden je ca. 
1/3 von Bund und Land übernommen. Einen 
hohen förderfähigen Anteil hatten die Maß-
nahmen im öffentlichen Raum und die Rat-
hauserweiterung. In der Anfangsphase konn-
te zusätzlich vom Zukunftsinvestitionspro-
gramm (ZIP) profitiert werden. Wegen der 
Durchführung im vereinfachten Verfahren 
waren Ausgleichsbeträge nicht möglich. Im 
Bayerischen Landessanierungsprogramm 
betrugen die Landes- und kommunalen An-
teile 60:40. Es entstanden in den Jahren 1992 
bis 1999 Gesamtkosten von 2,99 Mio. Euro, 
von denen der größte Teil auf Modernisie-
rungsmaßnahmen durch Private entfiel. 
Das Sanierungsgebiet ist noch nicht aufge-
hoben. Weiterhin erhielt die Stadt Mittel für 
den denkmalpflegerischen Mehraufwand aus 
dem Härtefonds. Es konnten weitere Mittel 
aus anderen Quellen mobilisiert werden. So 
lagen die öffentlichen Investitionen höher, 
als in den Gesamtkosten ersichtlich ist. Eine 
abschließende Abrechnung ist bislang nicht 
möglich. Als ein Beispiel für das Zusammen-
spiel der Finanzquellen kann die Gestaltung 
einer Staats-, einer Kreis und weiterer Straßen 
nach einheitlicher Planung genannt werden. 
Hier waren der Freistaat Bayern, der Land-
kreis und die Gemeinde beteiligt.

Bilanz und Bewertung

Mit der Erneuerung der Altstadt ist es gelun-
gen, die Bevölkerungsentwicklung zu stabili-
sieren und Zuzüge zu generieren. Diese Ent-
wicklung war u. a. auf das geänderte Image 
der Altstadt zurückzuführen, so dass sich die 
Einwohnerzahl in fünf Jahren um 10 % er-
höhte. Hierdurch konnte auch ein Teil der 

Vorbereitungen 98.370 € 3,51%

Öffentliche Straßen, Wege, Plätze 545.467 € 19,45%

Parkplätze 133.291 € 4,75%

Modernisierung für Wohnbedarf 
(Gemeinde)

178.167 € 6,35%

Modernisierung für Wohnbedarf (privat) 603.006 € 21,51%

Modernisierung für Gewerbe (privat) 431.532 € 15,39%

Modernisierung für Gemeinbedarf – 
Verwaltung

102.082 € 3,64%

Modernisierung für Gemeinbedarf – Kultur 712.242 € 25,40%

Gesamt 2.804.157 € 100,00%

Finanzhilfen Bund 502.243 € 51,14%

Finanzhilfen Land 479.797 € 48,86%

Gesamt 982.040 € 100,00%
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Leerstände abgebaut werden. Die Altstadt 
ist auch für jüngere Haushalte mit Kindern 
wieder attraktiv. Ähnlich positiv entwickelte 
sich die Wirtschaftsstruktur. u. a. durch Sa-
nierungsbedingte Aufträge ergab sich Ende 
der 1980er Jahre ein Schub bei der Bauwirt-
schaft, den industriellen Kleinbetrieben und 
dem Handwerk, das sich auch in der Altstadt 
niederließ. Insgesamt stieg die Vitalität durch 
kulturelle, kleingewerbliche und gastrono-
mische Nutzungen. Auf Grund der erheb-
lichen Aufwertung des öffentlichen Raums 
wird dieser bei Festen und regelmäßig an Wo-
chenenden genutzt. Inzwischen herrscht re-
ges Leben in der Altstadt. Sie ist nun für den 
Fremdenverkehr attraktiv. Pensionen konn-
ten eingerichtet werden und unmittelbar au-
ßerhalb der Altstadt gibt es nun ein kleines 
Hotel. Das Altstadtfest und die gastronomi-
schen Einrichtungen ziehen viele Besucher 
an. Auch die Identifikation der Bürger mit ih-
rer Stadt ist gewachsen. In der Anfangsphase 
gab es eine Konfrontation zwischen der Be-
völkerung und den Ideen der Fachleute für 
eine dem historischen Gepräge angepasste 
Gestaltung. Später hat sich die Situation ver-
ändert und die Kooperation zwischen Stadt-
verwaltung, Bürgern und Planern hat die Sa-
nierung eher beflügelt. Wegen der begrenz-
ten Mittel läuft der Sanierungsprozess lang-
sam. Die Maßnahmen sind noch nicht abge-
schlossen. Die Mobilisierungs- und Bünde-
lungseffekte waren hoch, konnten aber ange-
sichts der Zersplitterung der einzelnen Pro-
gramme nicht beziffert werden. Immerhin 
wurde Seßlach für eine Broschüre des Lan-
desministeriums ausgewählt, die die Idee der 
durch öffentliche Maßnahmen angeregten 
privaten Investitionen verbreiten sollte. Hier 
wird deutlich, dass neben der Städtebauför-
derung noch weitere öffentliche Maßnah-
men in die Wohnumfeldverbesserung ge-
gangen sind. Der Vergleich der Kosten der 
privaten Maßnahmen mit dem Fördermittel-
umfang bis 1999 macht deutlich, dass durch 
die Förderung privater Modernisierungsin-
vestitionen von etwa 3,7 Mio. mit etwa 0,9 
Mio. Euro öffentliche Förderung Euro statt-
gefunden haben. Die Kleinstadt hat, ange-

regt durch ihre Sanierungserfolge in der Alt-
stadt, zwei weitere Ortsteile für die Städte-
bauförderung und sechs Ortsteile für die 
Dorferneuerung angemeldet. Zwar ist kein 
weiteres entstanden, so drücken sich aber 
der Ehrgeiz der Stadt und ihr Sanierungser-
folg aus. Seßlach kann als ein sehr erfolgrei-
ches Beispiel für eine Sanierung einer his-
torischen Kleinstadt im peripher gelegenen, 
ländlichen Raum angesehen werden. Eine 
Übertragbarkeit des Ansatzes auf Kleinstäd-
te im ländlichen Raum mit ihren ökonomi-
schen Zwängen ist denkbar, erfordert aber 
eine engagierte Zusammenarbeit der wich-
tigen Akteure. Das Beispiel zeigt, dass auch 
mit kleinen Schritten nachhaltige Erfolge er-
zielt werden können.

Jahr Meilenstein

1975 Aufnahme ins Bayerische Städtebauförde-
rungsprogramm 

1976 Erste Vorbereitende Untersuchungen 

1977 Beschluss von Sanierungszielen, Bürger-
beteiligung 

1978 Förmliche Festlegung des Sanierungsge-
biets 

1978– 
1984

Neugestaltung von Straßen, Gassen und 
Plätzen 

1979 Aufnahme in das Bund-Länder-Programm 
Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen 

1980 Überarbeitung und Weiterentwicklung der 
VU 

1985 Änderungsbeschluss zur Festlegung des 
Sanierungsgebiets

1985 Beginn der Sanierung öffentlicher Gebäude 

1986– 
1992

Modernisierung privater Gebäude und Rat-
hauserweiterung 

1987/ 
1988

Landessieger im Bayerischen Wettbewerb 
„Bürger, es geht um Deine Gemeinde“ 

1991 Sperrung der Altstadt für ortsfremde Pkw 

1992 Auslaufen der Bund-Länder-Förderung 

1993–
2008

Förderung im Bayerischen Landessanie-
rungsprogramm 

1998/ 
1999

Sanierung der Stadtmauer 

1998–
2003

Modernisierung weiterer privater Gebäude 

2001 Landessieger im Wettbewerb „Modellhafte 
Stadt- und Dorfsanierung“ 

2001–
2004

Ökologische Sanierung und Renaturierung 
des Rodachflusses

2009 Strukturplan „Landschaft, Grün- und Freiflä-
chen“
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2.26 Stadt Soest – 
Sanierungsgebiet Nördliche 
Innenstadt

Das Quartier

Das Sanierungsgebiet umfasst einen 9 ha gro-
ßen, zwischen Bahnhof und Stadtzentrum 
bzw. Rathaus gelegenen Abschnitt im nörd-
lichen Altstadtbereich. Das Gebiet zeichnet 
sich durch mittelalterlich enge und verwin-
kelte Straßenzüge sowie die für die Altstadt 
typische mehrheitlich 2- bis 2,5-geschossi-
ge Bebauung und eine große Anzahl an Pri-
vatgärten mit umfangreichem Baumbestand 
aus. Es hat vor allem die Funktion eines in-
nerstädtischen Wohnquartiers.

Sanierungserfordernis

Das Sanierungserfordernis war vor al-
lem demographischer und baulich-techni-
scher Art. Im Bereich der sozialstrukturel-

Quelle: Eigene Darstellung /  Stadt Soest

Foto: Holger Pietschmann
Brüderstraße

len Daten fiel das überdurchschnittliche Al-
ter der Bewohner auf. Zudem erfüllten nur 
ein Viertel der Gebäude die damaligen bau-
lich-technischen Qualitätsanforderungen. 
Neuordnungsbedarf ergab sich zudem auf-
grund der vielen brachliegenden Flächen im 
Sanierungsgebiet.

Ziele und Konzept

Wichtigstes Ziel war die Weiterentwicklung zu 
einem attraktiven zentrumsnahen Wohnge-
biet durch Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen im Bestand sowie eine be-
hutsame Nachverdichtung. Zudem waren die 
Errichtung neuer Gemeinbedarfseinrichtun-
gen und eine Verbesserung der Erschließung 
für das Wohnquartier sowie die Geschäfte der 
angrenzenden Fußgängerzone geplant.

Organisation

Von Beginn an übernahm die Landesentwick-
lungsgesellschaft NRW (LEG) als Sanierungs-
träger einen Großteil der planerischen und 
organisatorischen Aufgaben. Zur Koordina-
tion entstand eine Arbeitsgruppe aus Vertre-
tern mehrerer Fachbehörden und Vertretern 
des Sanierungsträgers. Als politisches Gremi-
um wurde ein in regelmäßigen Abständen ta-
gender Sanierungsausschuss gegründet.

Umsetzung

Die Ausnutzung bestehender Verkehrsflächen 
und Auslagerung störender Gewerbebetriebe 
führten zur Verbesserung der Erschließung. 
Bodenordnerische Maßnahmen zur Bildung 
von Baugrundstücken für die Nachverdich-
tung brachten Flächen zustande, die privaten 
Investoren angeboten wurden. Durch geziel-
te Ansprache konnten viele in Soest ansässi-
ge Investoren mobilisiert werden.

Kosten und Finanzierung

Insgesamt belaufen sich die aus Städte-
baufördermitteln finanzierten Kosten der Sa-
nierung auf 7,8 Mio. Euro. Im Endbericht der 
vorbereitenden Untersuchungen ging man 
ursprünglich von einem Ausgabenvolumen 
in Höhe von 8,4 Mio. Euro aus. Den größ-
ten Posten stellten die Ausgaben für Grund-
erwerb und Entschädigungszahlungen dar, 
obwohl sie weitaus geringer ausfielen als zu 
Beginn der Sanierung erwartet. Einen gro-
ßen Anteil an den Ausgaben hatte zudem die 
Förderung von Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen. Hierfür wurden 
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mehr Fördergelder ausgegeben als ursprüng-
lich geplant. Dies gilt auch für die Erschlie-
ßungsmaßnahmen, einem weiteren großen 
Ausgabeposten. Für die geplanten Neubau-
maßnahmen im Sanierungsgebiet konnten 
größtenteils Investoren – zumeist aus Soest 
oder der Region – gewonnen werden. Insge-
samt konnten Einnahmen aus der Sanierung 
in Höhe von 1,6 Mio. Euro generiert werden. 
Dies entspricht 20 % der Ausgaben der Sanie-
rungsmaßnahme. Die Einnahmen stamm-
ten hauptsächlich aus Grundstücks- und Ge-
bäudeverkäufen. Die Einnahmen aus Aus-
gleichsbeträgen sind deutlich geringer als 
zu Beginn der Sanierung angenommen – al-
lerdings sind aufgrund noch laufender Ge-
richtsverfahren gegen die Ausgleichsbetrags-
erhebung weitere Einnahmen in geringem 
Umfang möglich. 

Die Städtebauförderungsmittel des Landes 
machten knapp 60 % der Gesamtmittel aus. 
Durch die Ende der 1980er Jahre erfolgte Aus-
weisung des restlichen Altstadtbereiches als 
Sanierungsmaßnahme nach dem vereinfach-
ten Verfahren sowie die Aufnahme der Soes-
ter Altstadt in das Landesförderprogramm 
„Historische Stadtkerne in Nordrhein- West-
falen“ konnten zusätzliche Fördermittel in 
erheblichem Umfang für die Altstadtsanie-
rung eingeworben und mit der Städtebauför-
derung gebündelt werden.

Bilanz und Bewertung

Die Sanierung der Soester Altstadt verlief 
zwar erfolgreich aber nicht immer reibungs-
los. Schon die Festlegung des Sanierungsge-

Foto: Holger Pietschmann
Spielplatz Magazinstraße / Armesünderstraße

Abbildung 51
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Soest, Teilverwendungsnachweis 1978 – 
1999 Soest „Nördliche Innenstadt I“

Abbildung 52
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Soest, Teilverwendungsnachweis 1978 – 
1999 Soest „Nördliche Innenstadt I“

bietes gestaltete sich als schwierig. Vom Land 
wurden Sanierungsgebietsabgrenzungen ge-
fordert, die eine Umsetzung der Maßnahmen 
in einem überschaubaren Zeitraum ermög-
lichen sollten. Diese Vorgabe sowie die be-
grenzten Eigenmittel der Stadt sorgten da-
für, dass nicht die gesamte, über 100 ha gro-
ße historische Altstadt, sondern nur ein klei-
nes Gebiet im nördlichen Teilbereich als Sa-
nierungsgebiet ausgewiesen wurde, obwohl 
eigentlich weitaus größere Teile der Altstadt 
städtebauliche Missstände und Mängel auf-
wiesen. Die zunächst geplante spätere Erwei-
terung des Sanierungsgebietes konnte vor al-
lem aus finanziellen Gründen lange Zeit nicht 
vorgenommen werden. Dies hat die Durch-
führung der Altstadtsanierung als Ganzes 
lange Zeit verzögert. Erst durch die Aufnah-
me der Altstadt in das Programm „Histori-
sche Stadtkerne in NRW“ und die Ausweisung 
der restlichen Altstadt zum Sanierungsgebiet 
nach dem vereinfachten Verfahren konnten 
Mittel gebündelt und in der gesamten Alt-
stadt eingesetzt werden.

Sehr schwierig gestaltete sich auch das Ver-
fahren zur Erhebung von Ausgleichsbeträ-
gen. Viele Bürger bemängelten die unzurei-
chenden Informationen über später anfallen-
de Ausgleichsbeträge. Dem Thema der um-
fassenden Bürgerinformation wurde von den 
Verantwortlichen der Stadt und des Sanie-
rungsträgers anscheinend lange Zeit nicht 
die nötige Bedeutung zugemessen, was spä-
ter zu mehreren Klagen gegen die Erhe-
bungsbescheide führte. Trotz der entstande-
nen Schwierigkeiten ist festzustellen, dass in 
Soest mit Hilfe der Städtebauförderungsmit-

Trägervergütung 871.020,02 € 11,12%

Erschließungskosten 1.791.563,92 € 22,87%

Modernisierungskosten 2.571.871,88 € 32,82%

Abbruchkosten 252.991,46 € 3,23%

Grundstückserwerb und 
Entschädigungen

2.347.527,67 € 29,96%

Gesamt 7.834.974,95 € 100,00%

Einnahmen aus der Sanierung 1.590.845,77 € 20,31%

Landeszuwendung 4.604.694,68 € 58,77%

kommunaler Eigenanteil 1.639.229,95 € 20,92%

Gesamt 7.834.770,40 € 100,00%
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tel in Kombination mit Mitteln anderer För-
derprogramme eine umfangreiche bauliche 
Erneuerung der Soester Altstadt gelungen ist. 
Die besonderen Strukturen des für eine Stadt 
dieser Größenordnung ungewöhnlich gro-
ßen Altstadtkerns konnten erhalten werden. 
Die historische Innenstadt gewann als Iden-
tifikationspunkt sowohl für die Bürger der 
Stadt an Bedeutung, aber auch als Wahrzei-
chen über die Stadtgrenzen hinaus. Die Ver-
kehrssituation konnte ohne die historischen 
Strukturen zu zerstören verbessert werden. 
Auch das wichtigste Ziel, aus dem ehemali-
gen „Elendsviertel“ einen attraktiven inner-
städtischen Wohnstandort zu machen, kann 
aus heutiger Sicht als erfüllt betrachtet wer-
den. Der steigenden Nachfrage nach urba-
nen Wohnquartieren kann die Stadt durch ein 
attraktives Angebot in der sanierten Altstadt 
begegnen. Die Attraktivität zeigt sich auch in 
der Entwicklung der steigenden Einwohner-
zahlen in der Altstadt.

Jahr Meilenstein

1965 Vorbereitung eines Entwicklungskonzep-
tes für die nördliche Innenstadt (Studien zu 
Städtebau und Verkehr)

1972 Sanierungssatzung „Nördliche Innenstadt“ 
tritt in Kraft

1975 Ergebnisbericht über die Vorbereitenden 
Untersuchungen

1978 Treuhändervertrag mit dem Sanierungsträ-
ger LEG

1979 Sanierungs-Bebauungsplan „Nördliche In-
nenstadt“

1982 Rahmenplan „Altstadt Soest“

1984 Aufnahme der Altstadt in das Programm 
„Historische Stadtkerne in NRW“

1989 Erklärung des restlichen Altstadtbereiches 
zum Sanierungsgebiet nach dem verein-
fachten Verfahren; LEG wird mit der Ermitt-
lung von Ausgleichsbeträgen in der nördli-
che Altstadt beauftragt

1993 Gutachterausschuss beschließt Boden-
werte

1994 Ende der Sanierungsmaßnahmen

1996 Vorausleistungsbescheide zu den Aus-
gleichsbeträgen werden verschickt

1997 Vorgesehene Aufhebung der Sanierungs-
satzung – Die Aufhebung ist jedoch nicht 
erfolgt

2003 Klagen gegen Ausgleichsbeträge

2005 Aufhebung der Sanierungssatzung

2008 Einige Klagen gegen die Ausgleichsbeträ-
ge sind noch nicht entschieden
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2.27 Stadt Tönning – 
Sanierungsmaßnahme 
Historischer Stadtkern

Das Quartier

Das Sanierungsgebiet umfasst den gesam-
ten historischen Stadtkern bzw. den Teil der 
Stadt, der durch die historischen Wallanla-
gen umschlossen war. Die Größe des Ge-
samtgebietes beträgt ca. 40 ha. Im Sanie-
rungsgebiet lebten zur Zeit der Sanierung 
ca. 1.900 Einwohner. In dem Sanierungs-
gebiet liegen 18 Kulturdenkmäler, zwei so 
genannte einfache Kulturdenkmäler, sowie 
70 weitere städtebaulich und/ oder denk-
malpflegerisch wertvolle Gebäude. Prägend 
für die historische Altstadt ist ein reizvolles 
städtebauliches Gefüge, das durch den Ba-
rockturm der Stadtkirche dominiert wird. 
Attraktive Stadträume bilden der auf die 
Kirche ausgerichtete Marktplatz sowie der 
Hafenbereich.

Sanierungserfordernis

Mit zunehmendem Tourismus stieg die Be-
lastung der Altstadt durch den motorisierten 
Individualverkehr, der eine erhebliche Beein-
trächtigung der Aufenthalts- und Wohnquali-
tät verursachte. Die Verlagerung der Bundes-

Quelle: Eigene Darstellung / Stadt Tönning

Foto: Holger Pietschmann
Marktplatz

straße B 202 war Voraussetzung, die Stadt-
erneuerungsmaßnahmen in Tönning zu be-
ginnen. Trotzdem wurden in der Folge wei-
tere wertvolle Wohn- und Geschäftshäuser 
aufgegeben.

Ziele und Konzept

Das Ziel der erhaltenden Erneuerung mit 
gestalterischer und funktionaler Aufwer-
tung der historischen Altstadt wurde durch 
die Neuordnung des fließenden und ruhen-
den Verkehrs, der Umgestaltung der Stra-
ßen und Plätze, einer Verbesserung des Woh-
nungsbestandes und des Wohnumfeldes so-
wie durch den Erhalt und durch die Erneue-
rung der kulturhistorisch wertvollen Gebäu-
de umgesetzt.

Organisation

Mit der Sanierung wurde die BIG Städtebau 
GmbH beauftragt, die für die inhaltliche und 
organisatorische Umsetzung der Sanierung 
zuständig war. Der städtebauliche Rahmen-
plan wurde durch Fachplaner erstellt. Die Sa-
nierung in den Sanierungsbieten II und III 
wurde im vereinfachten Verfahren durchge-
führt. Für das Sanierungsgebiet I wurde das 
umfassende Verfahren durchgeführt.
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Umsetzung

Die Sanierung begann mit der Marktplatz-
umgestaltung, der Norderbootfahrt sowie Ge-
bäudemodernisierungen. Wenige Ordnungs-
maßnahmen wurden durchgeführt bzw. 
Grundstücke oder -teile erworben. Wichtige 
Gebäudemodernisierungen und die Errich-
tung von Ausweichparkplätzen in Randlage 
konnten aufgrund von Kürzungen der Städte-
bauförderung nicht mehr umgesetzt werden.

Kosten und Finanzierung

Vom Sanierungssondervermögen in Höhe 
von 4,02 Mio. Euro wurden insbesondere für 
die Verbesserung der Straßen, Wege, Plätze 
und Grünanlagen 1,62 Mio. Euro verausgabt. 
Weiterhin wurden 1,11 Mio. Euro für Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie Ge-
bäudemodernisierungen aufgewendet. Für 
die Vorbereitung und organisatorische Ab-
wicklung wurden insgesamt 0,99 Mio. Euro 
genutzt. Zu den o. g. öffentlichen Mitteln 
konnten Finanzierungs- und Fördermittel für 
Sanierungsmaßnahmen mobilisiert werden. 
Diese Mittel belaufen sich auf eine Höhe von 
0,86 Mio. Euro und konnten u. a. vom Land 
Schleswig-Holstein, den Kirchengemeinden, 
der Arbeiterwohlfahrt und des Kreises Nord-
friesland eingeworben werden.

Ausgleichsbeiträge von Immobilienbesitzern 
im Sanierungsgebiet I wurden aufgrund der 
ausbleibenden Bodenwertsteigerung nicht 
erhoben. Aufgrund der Wiedervereinigung 
und der damit verbundenen Neuausrich-
tung der Städtebauförderung und dem Ab-
zug der Mittel aus den alten Bundesländern 
in die neuen Bundesländer, wurde die För-

Foto: Holger Pietschmann
Apotheke am Markt

Abbildung 53
Zusammensetzung der Ausgaben im Rahmen der 
Sanierung

Quelle: Stadt Tönning (Hrsg.) (2006): Tönning. Ergebnis-
bericht Städtebauförderung

Abbildung 54
Zusammensetzung der Einnahmen im Rahmen 
der Sanierung

Quelle: Stadt Tönning (Hrsg.) (2006): Tönning. Ergebnis-
bericht Städtebauförderung

derung der Stadt 1992 eingestellt. Wichtige 
ortsbildwirksame Gebäudemodernisierun-
gen und die Errichtung von Ausweichpark-
plätzen in der Randlage der Altstadt konnten 
aufgrund der bundespolitischen Entwicklun-
gen nicht mehr umgesetzt werden.

Bilanz und Bewertung

Im Rahmen der Sanierung konnten einige 
Ziele zur Entwicklung der historischen Alt-
stadt erreicht werden: Die Verkehrs- und Er-
schließungsflächen im Bereich Marktplatz 
mit Uferrand, Norderbootfahrt, Neustraße, 
Neuweg etc. konnten umgebaut werden, so 
dass Verbesserungen des ruhenden und flie-
ßenden Verkehrs erreicht wurde. Auch konn-
te durch die Verkehrsberuhigung die beste-
henden Lärm- und Abgasbelastungen redu-
ziert werden. Darüber hinaus konnten durch 
gestalterische Maßnahmen (z. B. Erneuerung 
von Pflasterflächen) die Aufenthaltsquali-
tät von Straßen und des Marktplatzes geho-
ben werden. Dies gilt ebenso für die Begrü-
nungsmaßnahmen der Straßen- und Platz-
räume, insbesondere durch die Erneuerung 
des Uferrandes der Norderbootfahrt. Mit der 
Sanierung des Kanalpackhaues, dem Neubau 
des Feuerwehrgerätehauses sowie dem Er-
satzbau eines Kindergartens konnten eini-
ge wichtige Gebäudemodernisierungen aus-
geführt werden, die zur Aufwertung der Inf-
rastruktur des Altstadtkerns geführt haben. 
Allerdings konnten die vorgesehenen Aus-
weichparkplätze zur Entlastung der Altstadt 
aufgrund der versiegenden Förderung nicht 

Vorbereitende Untersuchung, 
Verkehrswertuntersuchung

258.495,37 € 6,43%

Grundstückserwerb 138.280,93 € 3,44%

Baumaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze) 1.621.395,01 € 40,34%

Gebäudemodernisierung 356.235,97 € 8,86%

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 760.794,65 € 18,93%

Kosten für Sanierungsträger, Beauftragte 730.067,54 € 18,16%

Nicht verausgabte Restmittel 154.258,81 € 3,84%

Gesamt 4.019.528,28 € 100,00%

Städtebaufördermittel des Landes 
und des Bundes

2.770.692,75 € 68,93%

Eigenmittel der Stadt, Grundstückserlöse, 
Mieterträge, Kostenbeteiligungen Dritter

827.019,73 € 20,58%

Strukturhilfemittel 421.815,80 € 10,49%

Gesamt 4.019.528,28 € 100,00%
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gebaut werden. Dies stellt eine erhebliche 
Beeinträchtigung insbesondere des Markt-
platzes dar, weil dieser weiterhin als Park-
platz genutzt wird. Auch konnte die Umnut-
zung einer Gewerbebrache in der Neustraße 
zu einem Wohn- und Einkaufszentrum nicht 
durchgeführt werden. Laut Schätzung konn-
ten lediglich 5 % der privaten Wohn- und Ge-
schäftshäuser, die einer Modernisierung er-
fordert hätten, durch die Sanierungsmittel 
gefördert werden.

Insgesamt hat das Stadtbild durch die Sanie-
rungs- und Modernisierungsmaßahmen aber 
an Attraktivität gewonnen, was vor allem pri-
vaten Initiativen zu verdanken ist. Dies gilt 
insbesondere für die touristisch attraktiven 
Bereiche in Hafennähe und am Marktplatz. 
Gelungen ist auch, die Anzahl der Wohnun-
gen durch Gebäudemodernisierungen zu 
erhöhen, was die funktionale Mischung ver-
stärkt. Wohnungen, die mit öffentlichen Mit-
teln gefördert wurden, unterliegen einer Bele-
gungsbindung. Trotzdem hat die Bevölkerung 
bis heute leicht abgenommen, was sich auch 
in einigen Leerständen in der Altstadt aus-
drückt. Die Sanierung bzw. die Städtebauför-
derung hat darüber hinaus einen Beschäfti-
gungseffekt erzielt, der über nicht geförder-
te private Baumaßnahmen ausgelöst wurde.

Für die Finanzierung der Sanierungsmaß-
nahmen konnten Bündelungseffekte er-
zielt werden in dem Fördermittel des Lan-

des Schleswig-Holstein, Kirchengemeinden, 
der Arbeiterwohlfahrt und des Kreises Nord-
friesland in Höhe von 0,86 Mio. Euro mobi-
lisiert werden konnten. So sind die Sanie-
rungsmaßnahmen alles in allem förderlich, 
bleiben aber in wesentlichen Teilen unvoll-
endet. Dadurch bleibt die historische Altstadt 
in ihrer Funktionalität und ihrer Aufenthalts-
qualität „unter ihren Möglichkeiten“ was in 
der Konkurrenz zu anderen Nordseebädern 
als nachteilig anzusehen ist.

Jahr Meilenstein

1984 Erstellung einer Denkmalpflegerischen Ziel-
setzung des Landesamts für Denkmalpfle-
ge für die Stadt Tönning

1985 Erstellung eines Städtebaulichen Rahmen-
plans der die inhaltlichen Grundzüge der 
Erneuerung festlegt

1985 Beschluss zur Ortsgestaltungsatzung

1986 Beschluss zur Vorbereitenden Untersu-
chung

1987 Erstellung einer Erhaltungssatzung

1987 Aufnahme der Stadt in das in das Städte-
bauförderprogramm des Landes Schles-
wig-Holstein

1987 Beauftragung der BIG-Städtebau als treu-
händerischer Sanierungsträger

1988 Beschluss zu den Sanierungsgebieten I, 
II und III

1988 Marktplatzumgestaltung (Abschnitt Norder-
booteinfahrt und Fußgängersteg) sowie Ge-
bäudemodernisierungen in der Neuweg-
straße, Am Hafen, der Radermacherstraße 
sowie der Johann-Adolf-Straße

1990 Modifizierung der Ortsgestaltungssatzung

1992 Abschluss der Förderung der Stadt Tönning

2002 Aufhebung der Sanierungssatzung
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